






6)	
Der Verwalter hat jeweils für ein Kalenderjahr einen Wirt-
schaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan enthält:

a)	 unter anderem die voraussichtlichen Einnahmen und 
Ausgaben bei der Verwaltung des gemeinschaftlichen 
Eigentums,

b)	 die anteilmäßige Verpflichtung der Miteigentümer zur 
Lasten- und Kostentragung sowie

c)	 die Beitragsleistung der Miteigentümer zu einer mit 
einfachem Mehrheitsbeschluss festgesetzten Instand-
haltungsrücklage.

Die Miteigentümer sind verpflichtet, nach Aufforderung 
durch den Verwalter dem beschlossenen Wirtschaftsplan 
entsprechende Vorschüsse zu leisten. Der Verwalter hat 
nach Ablauf  des Kalenderjahres eine Abrechnung zu stel-
len. Die Miteigentümer können durch Mehrheitsbeschluss 
jederzeit von dem Verwalter Rechnungslegung verlangen. 

7)	
Darüber hinaus hat der Verwalter folgende Befugnisse:

a)	 mit Wirkung für die Miteigentümer im Rahmen sei-
ner Verwaltungsaufgaben Verträge – auch Lieferver-

träge – abzuschließen und sonstige Rechtsgeschäfte 
vorzunehmen,

b)	 die von den Miteigentümern zu entrichtenden Zah-
lungen anzufordern, in Empfang zu nehmen und 
abzuführen sowie diese gegenüber einem säumigen 
Miteigentümer im eigenen Namen für Rechnung der 
übrigen Miteigentümer gerichtlich geltend zu machen,

c)	 Ansprüche der Miteigentümergemeinschaft gegenüber 
Dritten, insbesondere Gewährleistungsansprüche, im 
eigenen Namen für Rechnung der übrigen Miteigen-
tümer geltend zu machen soweit es sich um Aufträge 
handelt, die von dem Verwalter namens und im Auftrag 
der Gemeinschaft ausgelöst wurden, sowie

d)	 für die Einhaltung der in Abschnitten III und V gere-
gelten Verpflichtungen zu sorgen.

8)	
Der Verwalter hat die Geschäfte mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns zu führen. Gelder der Miteigen-
tümergemeinschaft sind von anderen Geldern getrennt zu 
halten und auf  Bankkonten zugunsten der Miteigentü-
mergemeinschaft zu führen. Für das Verhältnis des Verwal-
ters zur Miteigentümer-gemeinschaft ist im übrigen § 675 
BGB (Geschäftsbesorgungsvertrag) maßgebend. 

Die Rechte der Miteigentümergemeinschaft gegenüber 
dem Verwalter können nicht von einem einzelnen Mitei-
gentümer ausgeübt werden. Der Verwalter unterliegt nicht 
der Einzelanweisung durch einen Miteigentümer.

Der Verwalter erhält für die Verwaltung der Gemein-
schaftsflächen von den jeweiligen Eigentümern der im 
Geltungsbereich dieser Gemeinschaftsordnung gelegenen, 
mit Wohngebäuden bebauten Kerngrundstücke für seine 
Tätigkeit eine Vergütung, die in dem jeweiligen Verwal-
tervertrag festzulegen ist. Diese wird von den Kerngrund-
stückseigentümern gemeinsam mit dem monatlich zu ent-
richtenden Gemeinschaftsbeitrag abgefordert. 

9)	
Dem Verwalter wird die als Anlage 6 beigefügte Vollmacht 
erteilt, die von dem zukünftigen Eigentümer zu bestäti-
gen ist. Des weiteren ist jeder Miteigentümer verpflichtet, 
dem Verwalter bei Bedarf  weitere zur Ausübung seiner 
Auf-gaben und Befugnisse erforderliche Vollmachten zu 
erteilen. Die Vollmacht hat über den Tod des Vollmacht-
gebers hinaus zu gelten. Der Verwalter kann Prozessvoll-
macht und Untervollmacht erteilen. Jeder Miteigentümer 
hat im Falle der Veräußerung seines Miteigentums den Er-
werber zum Eintritt in den mit dem jeweiligen Verwalter 
geschlossenen Vertrag zu verpflichten. 
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10)	
Der Verwalter ist berechtigt, sich im Rahmen seiner 
Tätigkeit Dritter zu bedienen und diesen einzelne Befug-
nisse zu übertragen.

	
11)	
Zum ersten Verwalter ist die 

Cardea GmbH, Dorfstraße 35, 04808 Thallwitz OT Ni-
schwitz,

nach Maßgabe des als Anlage 5 in Kopie beigefügten Ver-
trages bestimmt. Die Bestellung zum Verwalter erfolgt 
fest bis zum 31.12.2012. Eine wiederholte Bestellung ist 
zu-lässig und erfolgt sodann für einen weiteren Zeitraum 
von bis zu fünf  Jahren. Sie soll spätestens drei Monate vor 
Ablauf  der Vertragslaufzeit erfolgen. Der Verwalter kann 
vorzeitig nur aus wichtigem Grund von seinem Amt ab-
berufen werden.

X. Verwaltungsbeirat

Die Miteigentümer können auf  der ersten Miteigen-
tümerversammlung aus dem Kreis der Miteigentümer 
einen Verwaltungsbeirat wählen. Die Bestellung erfolgt 
durch Stimmenmehrheit. 

Der Verwaltungsbeirat soll sich aus drei, höchstens jedoch 
fünf  Mitgliedern zusammensetzen. Der Verwaltungsbeirat 
bestimmt aus seiner Mitte den Vorsitzenden. Die Wahl 
von Ersatzmitgliedern ist zulässig. Der Verwaltungsbeirat 
wird jeweils für die Dauer von zwei Jahren gewählt.
Der Verwaltungsbeirat unterstützt den Verwalter bei der 
Durchführung seiner Aufgaben. Der Wirtschaftsplan, 
die Abrechnung über den Wirtschaftsplan, Rechnungsle-
gungen und Kostenanschläge (deren Beauftragungen für 
die Gemeinschaft je Einzelfall Kosten über € 10.000,00 
auslösen) sollen, bevor über sie die Miteigentümerver-
sammlung beschließt, vom Verwaltungsbeirat geprüft und 
mit dessen Stellungnahme versehen werden. Der Verwal-
tungsbeirat wird von dem Vorsitzenden nach Bedarf  ein-
berufen.

XI. Wirtschaftsplan, Gemeinschaftsbeitrag

1)	
Die Miteigentümer der auf  Grundlage dieser Gemein-
schaftsordnung gegründeten Gemeinschaft haben einen 
finanziellen Beitrag zu leisten, welcher der Verwaltung, 
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeinschafts-
flächen dient. 
Jeder Eigentümer eines Kerngrundstücks ist zugleich 
Miteigentümer in Höhe eines genau bestimmten Mit-ei-
gentumsanteils an Gemeinschaftsflächen (vgl. Anlage 7). 

Dieser Miteigentumsanteil ist Grundlage bei Ermittlung 
des von jedem Eigentümer zu tragenden Kostenanteils, 
sofern keine abweichenden Regelungen getroffen werden.

2) 	
Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 01. Januar bis zum 
31. Dezember eines jeden Jahres. Das erste Rechnungs-
jahr beginnt abweichend hiervon mit dem Tag der Entste-
hung der Miteigentümergemeinschaft und endet mit dem 
folgenden 31. Dezember. Umfasst das erste Rechnungsjahr 
weniger als sechs Kalendermonate, wird es gemeinsam mit 
dem zweiten Rechnungsjahr abgerechnet. Der Verwalter 
ist verpflichtet, alljährlich – erstmals jedoch für das Wirt-
schaftsjahr 2010 – einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

3) 	
Die Miteigentümer verpflichten sich gegenüber dem jewei-
ligen Verwalter, den monatlich im voraus zu entrichtenden 
Gemeinschaftsbeitrag, der sich u.a. aus 

~	 öffentliche Abgaben
~	 Verwaltungskosten
~	 Versicherungen
~	 Bewirtschaftungskosten der Gemeinschaftsflächen 

(z.B. Straßenreinigung, Wartungskosten, Gartenpflege, 
Elektrizität, Wasser)

~	 Be- und Entwässerung der Gemeinschaftsflächen
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~	 Straßenreinigung/ Kehrgebühren 
~	 Instandhaltungskosten für die Gemeinschaftsflächen 

einschließlich der zu diesen gehörenden Leitungen, 
Toranlagen u.ä. (Bezüglich der Leitungen gilt, dass 
die Tragung der Instandhaltungskosten der zu den 
Gemeinschaftsflächen gehörenden Leitungen den an-
geschlossenen Miteigentümern der Gemeinschaftsflä-
chen im Verhältnis der gehaltenen Miteigentumsanteile 
zueinander obliegt, demgegenüber die Kosten der 
Unterhaltung und Instandhaltung von zu einem Kern-
grundstück gehörigen Leitungen allein der jeweilige 
Kerngrundstückseigentümer zu tragen hat);

~	 Kosten der Instandhaltung des ggf. auf  dem Baufeld 
II errichteten Platzes in Verlängerung der nördlichen 
Hauptallee (vgl. Abschnitt XII. Absatz 2 lit. c)

~	 anteiliger Instandhaltungsrücklage

zusammensetzt, bis zum 3. Werktag einen jeden Monats 
an den Verwalter zu entrichten. Der Verwalter ist berechtigt 
zu verlangen, dass die Zahlung des Gemeinschaftsbeitrages, 
der vom Verwaltungsbeirat geprüften Beitragsnachfor-
derungen und der von der Eigentümerversammlung 
beschlossenen Umlagen und Sonderumlagen im Wege des 
Lastschrifteinzugsverfahrens erfolgen.
Die Zahlungspflicht des einzelnen Kerngrundstücks-
eigentümers beginnt mit dem 01. des Monats, der dem 
Besitz-, Nutzen- und Lastenwechsel seines Kerngrund-
stücks vorangeht. 

Zur Klarstellung wird darauf  hingewiesen, dass die Eigen-
tümer von Kerngrundstücken zum einen als Mitglied der 
Miteigentümergemeinschaft an den Kosten für die Bewirt-
schaftung der Gemeinschaftsflächen beteiligt werden und 
zum anderen als Eigentümer eines Kerngrundstückes von 
den öffentlichen Versorgungs-/ Entsorgungsträgern und 
Behörden hinsichtlich des eigenen Kerngrundstückes di-
rekt in Anspruch genommen werden können (z.B. für 
Grundsteuern). 

Auch in diesem Fall bleiben diese Eigentümer zur Entrich-
tung des Gemeinschaftsbeitrages, so wie dieser festgesetzt 
wurde, verpflichtet.

4) 	
Die Höhe des in vorstehendem Absatz 3 genannten Bei-
trages sowie einer etwaigen Instandhaltungsrücklage wird 
alljährlich vom Verwalter im Rahmen des Wirtschafts-
planes ermittelt. Vor Aufstellung des ersten Wirtschafts-
planes ist der Verwalter berechtigt, die im Kaufvertrag oder 
in einem besonderen Anforderungsschreiben festgestellten 
monatlichen Beiträge als Vorschüsse anzufordern. Der 
Verwalter hat den jährlichen Wirtschaftsplan aufzustellen 
und dem Verwaltungsbeirat zur Überprüfung vorzulegen. 
Dieser wird sodann der Miteigentümerversammlung 
zur Abstimmung vorgelegt und von dieser mit einfacher 
Mehrheit beschlossen

Der Verwalter wird nach Ablauf  eines jeden Jahres jedem 
Miteigentümer eine Abrechnung über die gezahlten Ge-
meinschaftsbeiträge aushändigen. Die Abrechnung ist bis 
spätestens 30. Juni jeden Jahres für das abgelaufene Rech-
nungsjahr zu erstellen und sodann dem Verwaltungsbei-
rat zur Prüfung vorzulegen. Die Abrechnung gilt als an-
erkannt, wenn die Eigentümerversammlung hierüber mit 
einfacher Mehrheit beschlossen hat.

5)	
Sofern sich ein Eigentümer mit mehr als zwei Beitragsraten 
in Verzug befindet, wird der gesamte Jahresbetrag zur 
Zahlung fällig. 

6)	
Jeder Erwerber eines Kerngrundstücks ist verpflichtet, 
sich auf  Anfordern des Verwalters gegenüber dem jewei-
ligen Verwalter, derzeit damit der Cardea GmbH  (dieser 
im Innenverhältnis handelnd als Verwalter und damit 
Vertreter der anderen Miteigentümer), hinsichtlich eines 
Jahresbetrages der (ggf. vorläufigen) Gemeinschaftsbeiträ-
ge der sofortigen Zwangsvollstreckung in sein gesamtes 
Vermögen zu unterwerfen und den beurkundenden Notar 
zu ermächtigen, dem Verwalter jederzeit ohne Nachweis 
der Fälligkeit eine vollstreckbare Ausfertigung der notari-
ellen Urkunde zu erteilen.
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7)	
Der Verwalter ist gehalten, Teile der Instandhaltungsrück-
lage zinsgünstig anzulegen. Die laufende Instandhaltung 
der Gemeinschaftsflächen darf  dadurch nicht beeinträch-
tigt werden. Der Verwalter kann für etwaige rückständige 
Beiträge und für rückständige Nachforderungen aus der 
Jahresabrechnung Ersatz des Verzugsschadens fordern. 
Dieser Betrag fließt den Rücklagen zu. 

Gerät der Eigentümer mit einer Rate nach Mahnung in 
Verzug, so ist der rückständige Betrag mit jährlich 5% 
über dem jeweiligen Basiszinssatz im Sinne des § 288 Abs. 
1 BGB zu verzinsen, unbeschadet des Rechts, einen nach-
weisbaren höheren Schaden ersetzt zu verlangen bzw. des 
Miteigentümers, einen niedrigeren Schaden einzuwenden. 
Im übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen für den 
Verzugsfall. Etwaige Verzugszinsen sind sofort fällig.

8)	
Umlagen für gemeinschaftliche Einrichtungen müssen 
gezahlt werden, einerlei, ob jeder Miteigentümer von diesen 
Einrichtungen tatsächlich Gebrauch macht oder nicht. Die 
Nichtbenutzung eines Kerngrundstücks entbindet nicht 
von den Beitragsleistungen zu den gemeinschaftlichen 
Kosten und Lasten. 

9)	
Falls vorhandene Rückstellungen für die Kosten 
beschlossener oder dringend notwendig gewordener In-
standhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen nicht 
ausreichen, können die Miteigentümer durch einen mit 
der Mehrheit der stimmberechtigten Miteigentümer zu 
fassenden Sonderumlagen-Beschluss verpflichtet werden, 
zusätzliche Zahlungen im Verhältnis der Miteigentumsan-
teile zu leisten. 

Die Höhe der Sonderumlage wird von dem Verwalter er-
mittelt und von der Miteigentümergemeinschaft ebenfalls 
mit der Mehrheit der stimmberechtigten Miteigentümer 
beschlossen.

10)	  
Etwaige Erträge der Gemeinschaft fließen in die Rück-
lage.

11)	
Miteigentümer können Belege nur in den Geschäftsräu-
men der Verwaltung nach vorheriger Anmeldung einsehen. 
Wenn sie Kopien wünschen, werden diese kostenpflichtig 
erstellt.

XII. Verhältnis zu Baufeld II 

1)	
Der Bauträger strebt an, auch das Baufeld II im Rahmen 
der einschlägigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu 
entwickeln und zu bebauen.

Der Bauträger steht dafür ein, dass, sofern eine Bebau-
ung realisiert wird, auf  dem Baufeld II eine reine Wohn-
bebauung realisiert wird. Nur soweit auch nach der hier 
aufgestellten Gemeinschaftsordnung eine gewerbliche oder 
freiberufliche Tätigkeit auf  Kerngrundstücken ausgeübt 
werden darf, wird eine entsprechende Tätigkeit im Bereich 
des Baufelds II zulässig sein. 
Der Bauträger gibt seine gegenwärtige, jedoch ausdrück-
lich unverbindliche Bebauungsabsicht bezüglich des Bau-
felds II wie folgt an:

Errichtung von villenähnlichen Gebäuden/ Townhäusern 
auf  jeweils eigenen, großzügig bemessenen  Grundstücken. 
Die zu bildenden Grundstücke werden ebenfalls über im 
Miteigentum stehende Flächen in Form von Straßen und 
Wegen erschlossen. Daneben werden soweit erforderlich 
weitere Funktionsflächen etwa in Form von Stellplätzen, 
Spielplätzen und Müllplätzen errichtet. 

Das Baufeld II wird nachfolgend ungeachtet der zu einem 
späteren Zeitpunkt tatsächlich realisierten Bebauung als 
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„Gemeinschaft II“ bezeichnet. Die Gemeinschaft, für die 
hier in dieser Urkunde eine Gemeinschaftsordnung auf-
gestellt wird, wird nachfolgend als „Gemeinschaft I“ be-
zeichnet.

2)	
Hinsichtlich der Rechte und Pflichten der Gemeinschaft 
I und der Gemeinschaft II gemäß vorstehendem Absatz 
untereinander wird folgendes vereinbart:

a)	 Die Gemeinschaft I ist verpflichtet, der Gemeinschaft 
II die Nutzung der Gemeinschaftsflächen zu gewähren. 
Das Recht zur Nutzung umfasst insbesondere die er-
forderlichen oder nützlichen Leitungs- sowie Geh- und 
Fahrtrechte, um Flächen der Gemeinschaft II im Sinne 
des vorstehenden Absatzes 1 entwickeln und nutzen zu 
können, sowie das Recht zur Nutzung der Spiel- und 
Erholungsflächen;

b)	 Sofern die Durchführung von Baumaßnahmen auf  
dem Gebiet der Gemeinschaft II es erforderlich macht, 
die Gemeinschaftsflächen der Gemeinschaft I zur 
Verlegung von Leitungen, Kabeln und sonstigen Ver-
sorgungsleitungen heranzuziehen, werden diese Rechte 
gewährt und die Baumaßnahmen geduldet und gestat-
tet. 

	 Die Gemeinschaft I ist von sämtlichen damit verbun-
denen Kosten freizustellen. Nach Beendigung der Bau-
arbeiten sind die in Anspruch genommenen Flächen 
der dienenden Gemeinschaft I auf  Kosten der Gemein-
schaft II wieder herzustellen. 

c)	 Der Bauträger behält sich vor, auf  der Fläche der Ge-
meinschaft II als Verlängerung und Abschluss der nörd-
lichen Hauptallee einen Platz als Pendant zu dem über 
das Tor A zu erreichenden Platz zu errichten. Die un-
gefähre Lage dieses Platzes ist in dem als Anlage 1 bei-
gefügten Lageplan angedeutet. Die mögliche bauliche 
Ausgestaltung und die genaue Lage stehen nicht fest 
und wären zudem mit den zuständigen Behörden, ins-
besondere der Denkmalschutzbehörde abzustimmen. 
Sollte der Platz errichtet werden, wird das Mitnut-
zungsrecht der Gemeinschaft I durch eine Grund-
dienstbarkeit abgesichert, wobei die Instandhaltung 
der Gemeinschaft I auf  ihre Kosten auferlegt würde. 
An diesen Kosten hätte sich die Gemeinschaft II nach 
dem im nachstehenden Absatz 4 geregelten Schlüssel 
ebenfalls zu beteiligen.

3)	
Der Bauträger und der Verwalter werden jeweils einzeln 
bevollmächtigt, – soweit erforderlich und rechtlich mög-
lich – die dingliche Sicherung der vorgenannten Rechte 

im Grundbuch vorzunehmen. Insbesondere können um-
fassende Geh-, Fahrt- und Leitungsrechte zu Lasten der 
Gemeinschaft I und zu Gunsten der Gemeinschaft II be-
zogen auf  die Gemeinschaftsflächen bestellt werden. Der 
Bauträger bestimmt deren Inhalt, soweit erforderlich, nach 
billigem Ermessen. Durch die Bestellung und Eintragung 
dieser Rechte entstehende Kosten sind von der Gemein-
schaft II zu übernehmen.

4)	
Der jeweilige Eigentümer des Baufelds II bzw. die dort 
entstehende Gemeinschaft II hat sich angesichts der ein-
geräumten Mitnutzungsbefugnis an den laufenden Be-
wirtschaftungskosten für die Gemeinschaftsflächen der 
Gemeinschaft I zu beteiligen. 

Die Beteiligungsquote wird hiermit wie folgt festgelegt: 

An sämtlichen Bewirtschaftungskosten der Gemeinschafts-
flächen der Gemeinschaft mit nachstehenden Ausnahmen 
hat sich die Gemeinschaft II nach dem nachstehend be-
schriebenen Schlüssel zu beteiligen.
Hiervon ausgenommen sind lediglich folgende Kosten, die 
von der Gemeinschaft II nicht anteilig mit zu tragen sind:
Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten für Leitungen 
auf  den Gemeinschaftsflächen der Gemeinschaft, die die 
Gemeinschaft II nicht mit nutzt.
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Der Kostenbeteiligungsschlüssel wird wie folgt festgelegt:

Die Summe der Bewirtschaftungskosten wird durch die 
Summe aus den Wohnflächen der Gemeinschaft I und den 
Wohnflächen der Gemeinschaft II dividiert. Der auf  dieser 
Grundlage ermittelte Kostensatz pro Quadratmeter ist 
maßgeblich für den von der Gemeinschaft II zu entrichten-
den Betrag. Bei der Ermittlung der in Ansatz zu bringenden 
Wohnflächen der Gemeinschaft II wird auf  den Baubeginn 
abgestellt. Die Wohnflächen ergeben sich aus dem entspre-
chenden Bauantrag bzw. der entsprechende Bauanzeige.

	
4)	
Die Gemeinschaften I und II werden darauf  hinwirken, 
dass – soweit möglich – ein Verwalter mit der Verwaltung 
beider errichteter Gemeinschaften beauftragt wird, um 
eine einheitliche Verwaltung sowie Umsetzung der in Ab-
schnitt V genannten Vorgaben zu erreichen.

XIII . Grundbuchbewilligungen und Anträge

Die zum Vollzug dieser Gemeinschaftsordnung im Grund-
buch erforderlichen Anträge und Bewilligungen werden 
von dem Bauträger – erforderlichenfalls unter Verwendung 
der ihm zu erteilenden Vollmachten – nach Vorliegen der 
Grundbücher gestellt.

XIV. Schlussbestimmungen

Nach dem derzeitigen Planungs-, Genehmigungs- und 
Entwicklungsstand ist dem Bauträger das Recht vor-
behalten, im Interesse der Verwirklichung des von ihm 
initiierten Gesamtvorhabens Änderungen bei der Planung 
und/ oder der vorstehenden Regelungen vorzunehmen; 
ihm steht insoweit ein nach Billigkeitsgrundsätzen auszuü-
bendes Ermessen zu. 

Insbesondere bei der Gestaltung der Außenanlagen (auf  
Kerngrundstücken bzw. auf  den Gemeinschaftsflächen) 
bedarf  es noch konkreter Abstimmungen mit den zu-
ständigen Behörden. Der Bauträger hat jedoch darauf  zu 
achten, dass wesentliche wertmäßige Veränderungen der 
Kerngrundstücke vermieden werden. 

Diese Einschränkung gilt jedoch nur im Innenverhältnis 
und ist vom Grundbuchamt nicht zu prüfen. 

Gemäß den zu schließenden Kaufverträgen wird der je-
weilige Erwerber dem Bauträger vorsorglich entsprechende 
Vollmachten unter Befreiung von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB erteilen. 

Zu einer Anpassung des Kaufpreises für Kerngrundstücke 
samt damit verbundener Miteigentumsanteile ist der je-
weilige Erwerber hierwegen nicht berechtigt. 

Die Erteilung von Untervollmachten ebenfalls unter Be-
freiung von den Beschränkungen des § 181 BGB ist zu-
lässig. 

 XV. Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser Gemeinschaftsordnung 
ganz oder teilweise unwirksam oder undurchsetzbar 
sein, werden die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit aller 
übrigen Bestimmungen dieser Gemeinschaftsordnung da-
von nicht berührt. Die unwirksame oder undurchsetzbare 
Bestimmung ist durch diejenige wirksame und durchsetz-
bare Bestimmung als ersetzt anzusehen, die dem von dem 
Insolvenzverwalter mit der unwirksamen oder undurch-
setzbaren Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck 
am nächsten kommt.
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Vertrag zur Verwaltung von Gemeinschaftsflächen

Die 
UKB Denkmal AG, Schwägrichenstr. 13, 
04107 Leipzig,
– nachstehend „Auftraggeber“ genannt –

und die 
Cardea Liegenschaftsverwaltung GmbH, 
Dorfstr. 35, 04808 Thallwitz OT Nischwitz 
– nachstehend „Verwalter“ genannt –

schließen nachfolgenden Verwaltervertrag:

Vorbemerkung

Die UKB Denkmal AG, Schwägrichenstr. 13, 04107 
Leipzig, eingetragen im Handelsregister des Amtsge-
richt Leipzig zu HRB  23345, nachfolgend „UKB“ oder 
„Bauträger“ genannt, hat mit UR-Nr. K-292/07 des 
Notars Bernd Kopplow mit dem Amtssitz in Berlin vom 
02.10.2007 folgenden Grundbesitz erworben:

Grundbuch von Pankow, Amtsgericht Hohenschön-
hausen, Blatt 996 N, Flurstück 4 der Flur 19 mit einer 

grundbuchmäßigen Größe von 148.522 m².
Die UKB beabsichtigt, diesen Grundbesitz umfassend zu 
entwickeln und hierbei die vorhandenen Baulichkeiten zu 
sanieren und zu modernisieren, um jeweils Wohnraum 
zu schaffen. Nach der Planung sollen zudem im Rahmen 
eines gesonderten vorhabensbezogenen Bebauungsplans 
ebenfalls zu Wohnzwecken dienende Neubauten errich-
tet werden. Die Lage des Grundbesitzes ist aus den als 
Anlagen 1 und 2 der Bezugsurkunde beigefügten Plänen 
ersichtlich. 

Der Grundbesitz wird in zahlreiche Grundstücke im 
Rechtssinne aufgeteilt. Die Grundstücksgrenzen sind aus 
dem als Anlage 2 der Bezugsurkunde beigefügten Plan 
(Flurkarte) ersichtlich. 
Danach werden die vorhandenen Gebäude bzw. die ge-
planten Neubauten jeweils auf  einem eigenen Grundstück 
gelegen sein. Diese künftigen Grundstücke werden in der 
Gemeinschaftsordnung (Anlage 4 der Bezugsurkunde) 
und den weiteren Anlagen der Bezugsurkunde auch als 
„Kerngrundstücke“ bezeichnet. 

Die nach Bildung der Kerngrundstücke verbleibenden 
Flächen werden gemeinschaftlich genutzt, sind zur Er-
schließung der Kerngrundstücke erforderlich und dienen 
auch im übrigen der Steigerung der Lebensqualität in der 
Wohnanlage. Es sind dies im wesentlichen die in dem 

Bczugsurkunde Vertrag zur Verwaltung von Gemeinschaftsflächen  (Anlage 5)

Lageplan kenntlich gemachten Flächen, insbesondere be-
stehend aus 
~	 Grünflächen
~	 Spielbereich
~	 Barbecue Lounge
~	 Straßen
~	 Wegen
~	 sonstigen Flächen.

Diese dienenden Flächen, bestehend aus den Flurstücken 
10, 16, 23, 24, 25, 26 sowie der südlichen, noch heraus 
zu messenden, in dem Plan mit „18.1“ bezeichneten Teil-
fläche des derzeitigen Flurstücks 18 gemäß Lageplan, 
werden in der Gemeinschaftsordnung und den weiteren 
Anlagen der Bezugsurkunde auch als „Gemeinschaftsflä-
chen“ bezeichnet.

Der Geltungsbereich dieses Verwaltervertrages umfasst das 
gesamte bisherige Flurstück 4 der Flur 19 mit Ausnahme 
des aus dem als Anlage 1 der Bezugsurkunde beigefügten 
Lageplan ersichtlichen Flurstücks 22 aufgestellt, das in der 
Gemeinschaftsordnung auch „Baufeld II“ genannt wird. 

Hinsichtlich der Gemeinschaftsflächen wird eine Mitei-
gentümergemeinschaft gemäß § 1008 ff BGB begründet. 
Zu jedem Kerngrundstück wird ein genau bestimmter 
Miteigentumsanteil an den Miteigentumsflächen gehö-
ren. Zum Teil ist auch beabsichtigt, das jeweilige künftige 
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Kerngrundstück nach § 8 WEG in Wohnungseigentum 
aufzuteilen und sodann die gebildeten Einheiten im Sinne 
des WEG zu veräußern. Soweit Kerngrundstücke sogleich 
oder zu einem späterem Zeitpunkt nach WEG aufgeteilt 
werden, werden die Wohnungseigentümer Mitglieder der 
Bruchteilsgemeinschaft, so dass für diese ebenfalls sämt-
liche in dieser Urkunde für die Eigentümer von Kern-
grundstücken geregelten Rechte und Pflichten gelten. 

Um das auch behördlich vorgegebene Ziel umzusetzen, 
die Einheitlichkeit der Wohnanlage auf  Dauer zu gewähr-
leisten, ist es erforderlich, einen Verwalter mit der Bewirt-
schaftung der Miteigentumsflächen zu beauftragen.

Die Miteigentümergemeinschaft entsteht erst mit Ver-
äußerung des ersten Kerngrundstücks. Der Bauträger 
als Veräußerer der Kerngrundstücke wird sodann hinzu 
kommende Mitglieder der Gemeinschaft zum Eintritt in 
diesen Vertrag im Rahmen des Grundstückskaufvertrages 
verpflichten und dafür Sorge tragen, dass diese wiederum 
ihren Rechtsnachfolgern diese Pflichten übertragen.

§ 1 Laufzeit und Kündigung des Vertrages

1)
Das vorliegende Vertragsverhältnis beginnt mit dem 

Monatsersten, der dem ersten Besitz-, Nutzen- und 
Lastenwechsel eines Kerngrundstücks vorangeht, welches 
in dem Bereich liegt, der durch den der Bezugurkunde als 
Anlage 1 beigefügten Lageplan begrenzt ist. Der Vertrag 
wird fest bis zum 31.12.2012 abgeschlossen.

2)
Eine außerordentliche Kündigung des Verwaltervertrages 
ist nur möglich, sofern ein Festhalten an diesem Vertrag 
einer Partei nicht zugemutet werden kann. Die Kündi-
gung hat mittels eingeschriebenen Briefes zu erfolgen.

Im Falle einer außerordentlichen Kündigung, sind die 
Verwaltungsunterlagen 2 Monate nach Ablauf  der Kün-
digungsfrist an den zu diesem Zeitpunkt bestellten Ver-
waltungsbeirat (svorsitzenden) herauszugeben. Ein buch-
halterischer Abschluss eines möglicherweise begonnenen 
Wirtschaftsjahres wird vom Nachfolgeverwalter zu Lasten 
der Gemeinschaft erstellt.

§ 2 Aufgaben und Befugnisse des Verwalters

1)
Die Aufgaben und Befugnisse des Verwalters werden in 
der Gemeinschaftsordnung in der jeweils geltenden Fas-

sung geregelt, deren Inhalt dem Verwalter bekannt ist. Ein 
Exemplar wurde dem Verwalter ausgehändigt. Darüber hi-
naus werden nachfolgende Aufgaben und Befugnisse des 
Verwalters festgelegt, sofern in der Gemeinschaftsordnung 
keine abweichenden Regelungen enthalten sind.

2)
Der Verwalter handelt im Namen und für Rechnung 
der Miteigentümergemeinschaft und ist auch gegenüber 
Behörden, Gerichten und einzelnen Miteigentümern be-
vollmächtigt, die Miteigentümergemeinschaft zu vertre-
ten.

3)
Der Verwalter hat im Rahmen seines pflichtgemäßen 
Ermessens alles zu tun, was zu einer ordnungsgemäßen 
Verwaltung notwendig ist.

4)
Der Verwalter ist verpflichtet, Gelder der Miteigentümer-
gemeinschaft von seinem Vermögen gesondert zu halten. 
Hierzu reicht es aus, wenn die Konten auf  den Namen 
des Verwalters lauten, jedoch einen erkenntlichen Zusatz 
tragen, dass es sich um Treuhandgelder handelt, die nicht 
im Vermögen des Verwalters stehen.
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5)
Der Verwalter ist berechtigt, die Miteigentümergemein-
schaft gerichtlich und außergerichtlich in Angelegenheiten 
der laufenden Verwaltung zu Lasten der Miteigentümer-
gemeinschaft zu vertreten sowie Ansprüche gerichtlich 
oder außergerichtlich geltend zu machen bzw. abzuwehren. 
Dabei kann der Verwalter die Verfahren in eigenem Namen 
als Prozeßstandschafter für die Miteigentümergesellschaft 
führen.

6)
Der Verwalter hat Maßnahmen zu treffen, die zur Wah-
rung einer Frist oder zur Abwendung eines sonstigen 
Rechtsnachteils erforderlich sind.

7)
Die Miteigentümer werden dem Verwalter auf  Anforde-
rung eine besondere Vollmachtsurkunde zum Nachweis 
seiner Vertretungsbefugnis aushändigen. Der Verwalter 
darf  einzelne Aufgaben Drittfirmen übertragen und inso-
weit erforderliche Untervollmacht erteilen.

8)
Der Verwalter ist von den Beschränkungen des § 181 BGB 
befreit.

§ 3 Besondere Aufgaben des Verwalters

Der Verwalter hat insbesondere:

1)
für jedes Kalenderjahr einen Wirtschaftsplan bis spätestens 
zum 30. Juni des laufenden Jahres für das laufende Jahr 
aufzustellen. Sofern das Rumpfjahr weniger als 6 Monate 
beträgt, entfällt die Erstellung des Wirtschaftsplanes für 
das Rumpfjahr;

den von den Miteigentümern zu zahlenden Gemein-
schaftsbeitrag einschließlich der beschlossenen Umlagen 
anzufordern und den termingerechten Eingang zu überwa-
chen, säumige Zahler zu mahnen und Rückstände außer-
gerichtlich und gerichtlich, auch unter Hinzuziehung eines 
Rechtsanwaltes zu Lasten der Gemeinschaft, geltend zu 
machen. Die Miteigentümer müssen ggf. Nachzahlungen 
auf  Grund des geänderten Wirtschaftsplanes spätestens 
mit der zweiten Beitragszahlung leisten, die nach Erstel-
lung des Wirtschaftsplanes fällig wird.

2)
die Berechnung, die Anforderung und das Inkasso des 
Gemeinschaftsbeitrages (Lasten- und Kostenbeiträge) auf  
der Grundlage des beschlossenen Wirtschaftsplanes vor-
zunehmen;

a)	 das Vermögen der Gemeinschaft von seinem getrennt 
zu halten (siehe § 2 Abs. 4)

	b)	die Instandhaltungsrücklage getrennt anzulegen, soweit 
in § 4 Abs. 1 nicht abweichend geregelt

	c)	 Die gemeinschaftlichen Gelder zu verwalten und über 
deren Verwendung Rechnung zu legen

	d)	Die pünktliche Zahlung aller öffentlichen und sozialen 
Abgaben, wiederkehrender Leistungen sowie von Hand-
werker- und sonstigen Rechnungen sicherzustellen;

3)
die für die ordnungsgemäße Instandhaltung und Instandset-
zung der Miteigentumsflächen erforderlichen Maßnahmen 
– sowie in dringenden Fällen nach eigenem Ermessen – die 
entsprechenden Aufträge zu vergeben, zu überwachen und 
abzunehmen sowie diejenigen Handlungen vorzunehmen, 
die geeignet und erforderlich sind, um die Miteigentums-
flächen in ihrem wirtschaftlichen Bestand zu erhalten und 
ihre ordnungsgemäße Nutzung zu sichern;

4)
die notwendigen Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten 
sowie Lieferungsaufträge zu vergeben, zu überwachen und 
abzunehmen und die entsprechenden Rechnungen rechne-
risch und sachlich zu prüfen.
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Instandsetzungs- und Instandhaltungsaufträge, deren 
Kosten eine Höhe von € 10.000,00 (netto) je Einzel-
beauftragung übersteigen, bedürfen der Zustimmung 
des Verwaltungsbeirates, wobei drei Kostenvoranschläge 
einzuholen sind, soweit eine Schadensbeseitigung zur Ver-
meidung unmittelbar drohender erheblicher Folgeschäden 
nicht sofort erforderlich ist.
Die Bezahlung von Reparatur-, Instandsetzungs- und In-
standhaltungs- oder auch Modernisierungsrechnungen er-
folgt von dem Konto Instandhaltungsrücklagen;

5)
die notwendigen Versicherungen abzuschließen, aufrecht 
zu erhalten sowie im Bedarfsfall zu kündigen, ferner dafür 
Sorge zu tragen, dass an den Miteigentumsflächen auftre-
tende Schäden zügig von der Versicherung reguliert wer-
den;

6)
notwendige und zweckmäßige Wartungsverträge abzu-
schließen, zu kündigen bzw. zu widerrufen;

7)
namens der Miteigentümergemeinschaft alle sonstigen, die 
Nutzung des gemeinschaftlichen Eigentums betreffenden 

Verträge abzuschließen, zu kündigen bzw. zu widerrufen 
oder sonstige Rechtshandlungen vorzunehmen (z. B. die 
Vermietung oder Überlassung im Gemeinschaftseigentum 
stehender Kfz-Stellplätze, Wege, Gründfläche o.ä.);

8)
den Betrieb des Wellness-Bereichs im Pavillon de Buis (Flur-
stück 19) zu koordinieren und zu überwachen; bei nach-
träglichen Einbauten namens der Eigentümer der Ge-
meinschaftsflächen die erforderlichen Erklärungen zur 
Übertragung des Eigentums dieser Einbauten auf  den 
Eigentümer des Flurstücks 19 abzugeben;

9)
erforderlichenfalls einen Hauswart (Hausmeister) oder 
sonstige Hilfskräfte auszuwählen, mit ihnen namens der 
Miteigentümergemeinschaft einen Dienst- bzw. einen Ar-
beitsvertrag abzuschließen, ggf. zu kündigen und für die 
Gemeinschaft die Dienstherr- bzw. Arbeitgeberfunktion 
wahrzunehmen;

10)
die für die Gesamtheit der Miteigentümergemeinschaft 
bestimmten Willenserklärungen entgegenzunehmen;

11)
für die Einhaltung der Gemeinschaftsordnung zu sorgen;

12)
dem Verwaltungsbeirat (sofern gewählt) jährlich die Ein-
nahmen- und Ausgabenrechnung zuzusenden und seinen 
Mitgliedern das Recht einzuräumen, auch außerhalb der 
Jahresabrechnung Einblick in die Abrechnungsunterlagen 
und Gemeinschaftsakten zu nehmen, sowie den Mit-
gliedern des Verwaltungsbeirates jederzeit Auskunft in 
allen Gemeinschaftsangelegenheiten zu geben;

13)
den Mitgliedern des Verwaltungsbeirates oder einzelnen 
Miteigentümern auf  Anforderung von allen für die Ge-
meinschaft wichtigen Schriftstücken und Rechnungen Du-
plikate oder Fotokopien auszuhändigen. Der Verwalter ist 
berechtigt, hierfür einen Auslagenersatz von € 0,50 pro 
A4 Seite zzgl. gesetzlicher MwSt zu verlangen und diesen 
zu Lasten des Gemeinschaftskontos auszugleichen;

14)
sämtliche im Rahmen der Verwaltung der Anlage erforder-
lichen Verhandlungen zu führen und alle gesetzlichen und 
behördlichen Vorschriften durchzuführen und zu beachten.
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Leistungsumfang – sofern bauseitig vorhanden

Schnitt und Pflege auf  Miteigentumsflächen, inkl. Säuberung der Außenanlagen 
von Papier- und anderen Abfällen

für Gemeinschaftsflächen

sofern gemäß Beschluss der Gemeinschaft beschäftigt

gemäß abzuschließender Verträgen

für Gemeinschaftsflächen (sofern notwendig)

Vorschuss ganzjährig, für nachfolgende Inhalte:
~ 	auf  den Hauptzuwegungen zu den einzelnen Kerngrundstücken
~ 	Privatstraßen
~ 	Gehwegen durch Park- und Verweilflächen nach Ermessen,
	 nicht jedoch sämtlichst (sofern ausschlussfähig, z.B.
	 Spielplätze wegen fehlender Nutzung)
~ 	Kfz-Parkplätze
	 nur die Zufahrten und Mittelwege, nicht jedoch die Parktaschen
~ 	Spiel- und Fußballplätze	

Kostenart

Gartenpflege/ Gartenpflegezusatzkosten

Grundsteuer

Hausmeister

Müllabfuhr/ Recycling

Müllsbfuhr/ Recycling, Versicherungen

Schnee- und Eisbeseitigung in der Zeit vom 
15.10. bis 15.04.

§ 4 Gemeinschaftsbeiträge, Wirtschaftsplan

1)
Der Gemeinschaftsbeitrag ist der anteilige Beitrag jedes Mit-
eigentümers an den gemeinschaftlich zu tragenden Kosten 

und setzt sich insbesondere aus folgenden Einzelpositionen 
zusammen:
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Kostenart

Sperrmüll / Ungeziefer

Spielplätze/Erholungsflächen

Straßenreinigung

Strom

Wartung

Be- und Entwässerung der Gemeinschaftsflächen

Betrieb Wellness-Bereich

Leistungsumfang – sofern bauseitig vorhanden

gemäß abzuschließenden Verträgen (z.B. ordnungswidrig abgestellter Sperrmüll)

Instandhaltung und -setzung der Spielgeräte
Sandaustausch

Vorschuss ganzjährig für nachfolgende Inhalte:
~ 	auf  den Zuwegungen zu den einzelnen Kerngrundstücken,
~	 Privatstraßen nebst Bürgersteigen
~	 Kfz-Parkplätze
	 nur die Zufahrten und Mittelwegen, nicht jedoch die Parktaschen
~	 Gehwege durch Park- und Verweilflächen 15. April bis 31. Oktober

Außen- und Wegbeleuchtung
Werbepylone (ggf. über Außen- und Wegbeleuchtung)

für den gesamten erforderlichen Umfang
~	 Blitzschutz,
~	 Feuerlöscher, Entrauchung
~	 Lüftung, Klima
~	 Speicherschächte; Zisternen
~	 Spielgeräte
~	 Teichpumpen

der gemeinschaftlichen Grünanlagen

Bewirtschaftung, Ermittlung und Umlegung der Betriebskosten, 
soweit nicht durch Nutzungsentgelte gedeckt
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Kostenart

sonstige

Instandhaltungsrücklage

Verwaltungskosten

Leistungsumfang – sofern bauseitig vorhanden

für die Bewirtschaftung der Gemeinschaftsflächen erforderliche 
und gebotene Verträge

dient auch der Deckung der laufenden Instandhaltung

2)
Der Gemeinschaftsbeitrag ist in 12 Monatsraten auf  ein 
vom Verwalter zu benennendes Fremdgeldkonto des Ver-
walters zu überweisen, und zwar kostenfrei im Voraus zum 
01. eines jeden Monats, spätestens bis zum 03. Werktag 
eines jeden Monats. 

Lastschrifteinzugsaufträge können dem Verwalter erteilt 
werden.

3)
Vor Inkrafttreten des jeweils neuen Wirtschaftsplanes 
ist der Verwalter berechtigt, gemäß der Gemeinschafts-
ordnung Vorschüsse auf  die festzusetzenden monatlichen 
Beiträge in angemessener, zumindest in bisheriger Höhe 
zu verlangen.

4)
Über die Gemeinschaftsbeiträge ist jährlich abzurechnen. 
Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

5)
Nach Ablauf  jedes Wirtschaftsjahres ist nach den Grund-
sätzen einer einfachen Einnahmen-/ Überschussrechnung 
durch den Verwalter spätestens bis zum 30. Juni des Fol-
gejahres abzurechnen. Der Verwalter hat ferner jedem 
Miteigentümer eine Einzelabrechnung über die gezahlten 
Gemeinschaftsbeiträge auszuhändigen.

6)	
Der Verwalter beruft die Miteigentümerversammlung bis 
zum 31. Juli des dem Abrechnungszeitraum folgenden 
Jahres ein.

7)
Den Ausgleich von Guthaben bzw. Fehlbeträgen aus der 
Jahresabrechnung durch die Miteigentümer hat der Verwal-
ter zum nächstmöglichen Zahlungstermin zu veranlassen. 
Der Verwalter kann für rückständige Gemeinschaftsbeiträge 
Verzugszinsen zugunsten der Gemeinschaft fordern.

8)
Der Verwalter ist ebenfalls berechtigt, Mahngebühren in 
Höhe € 5,00 je Mahnung zu erheben, die ihm als erhöhter 
Verwaltungsaufwand zustehen.

9)
Mit fälligen Gemeinschaftsbeiträgen können Miteigentü-
mer nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festge-
stellten Forderung gegen die Gemeinschaft aufrechnen.
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10)
Der Verwalter ist gehalten, die Teile der Instandhaltungs-
rücklage, die für die Erledi-gung der laufenden Geschäfte 
nicht benötigt werden, zinsgünstig anzulegen. Zinser-träge 
stehen der Miteigentümergemeinschaft zu.

§ 5 Verwaltergebühr

1)
Die Miteigentümer sind verpflichtet, dem Verwalter für 
seine Tätigkeit eine Vergütung zu zahlen. Diese beträgt je 
1/10.000 Miteigentumsanteil € 0,0694 zzgl. der jeweils 
gesetzlichen MwSt p.a. 

Die Zahlungspflicht beginnt mit dem 01. des Monats, der 
dem Besitz-, Nutzen- und Lastenwechsel vorangeht. Für 
den ersten Verwaltungsmonat sowie alle Folgemonate wird 
das Verwalterhonorar jeweils in Höhe von 1/12 der vorge-
nannten Gebühr monatlich zum Monatsende fällig. 

Der Verwalter ist berechtigt, den vorgenannten monatlichen 
Betrag gemeinsam mit den zu entrichtenden Gemein-
schaftsbeiträgen von jedem Miteigentümer einzufordern.

2)
Mit der Verwaltergebühr sind alle Arbeiten im Zusam-
menhang mit der Durchführung einer Miteigentümerver-
sammlung je Kalenderjahr abgegolten. Die Kosten für den 
Versammlungsraum trägt die Miteigentümergemeinschaft. 
Werden weitere Miteigentümerversammlungen erforder-
lich, so erhält der Verwalter hierfür jeweils ein zusätzliches 
Honorar von € 200,00 zzgl. der gesetzlichen MwSt.

3)
Bei größeren Instandsetzungsarbeiten oder der Bewer-
tung und Beurteilung dieser sowie bei Prozessführung 
und Rechtsgutachten kann der Verwalter unter Beachtung 
von § 3 dieses Vertrages sachkundige Personen (Juristen, 
Architekten, Ingenieure) hinzuziehen. Die entsprechenden 
Kosten gehen zu Lasten der Miteigentümergemeinschaft. 

4)
Kosten der Maßnahmen der Rechtsverfolgung sowie 
Kosten, die dem Verwalter durch die Vertretung der Mit-
eigentümergemeinschaft in diesen Fällen entstehen, sind 
in der Verwaltervergütung nicht enthalten. Diese werden 
gesondert auf  Grundlage der Miteigentumsanteile an den 
Miteigentumsflächen abgerechnet.

5)
Sollte seitens der Miteigentümergemeinschaft eine zusätz-
liche Rechnungslegung über die jährlich vereinbarte Abrech-
nung hinaus verlangt werden, so ist der Verwalter berechtigt, 
hierfür eine zusätzliche Gebühr zu erheben. Diese beträgt    
€ 7,67 zzgl. der gesetzl. MwSt je verwalteter Einheit.

6)
Nicht in der Verwaltergebühr enthalten sind Kosten, die 
durch einzelne Miteigentümer verursacht werden, d.h. die 
nicht im Rahmen der Verwaltertätigkeit für die Miteigen-
tümergemeinschaft entstehen.

§ 6 Versammlung der Miteigentümer

Der Verwalter hat:
1)
die Miteigentümerversammlung vorzubereiten, einzu-
berufen und – sofern die Miteigentümer nichts anderes 
beschließen – den Vorsitz zu übernehmen; die Anwe-
senden, die Stimmrechte und die Beschlussfähigkeit festzu-
stellen; die Vollmachten abwesender Eigentümer zu prüfen; 
Abstimmungen zu leiten und deren Ergebnisse bekannt-
zugeben, über die Beschlüsse eine Originalniederschrift  
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anzufertigen, von der eine Abschrift hiervon jedem Mit-
eigentümer spätestens 20 Werktage nach der Versammlung 
zuzusenden ist und die Beschlüsse der Miteigentümer 
durchzuführen.

2)
Der Miteigentümer kann sich im Verhinderungsfall in der 
Miteigentümerversammlung gemäß der Gemeinschaftsord-
nung vertreten lassen.

3)
Steht ein Kerngrundstück einer Mehrheit von Eigentü-
mern zu, so haben diese Eigentümer zur Wahrnehmung 
ihrer Rechte gemäß der Gemeinschaftsordnung einen ge-
meinsamen Bevollmächtigten zu bestellen.

4)
Die Miteigentümerversammlung findet in Berlin statt.

§ 7	Besondere Hinweise die Pflichten des 
Verwalters betreffend

Da es sich um die Verwaltung von Miteigentumsflächen 
handelt, gehören die nachfolgenden Arbeiten nicht zum 
Leistungsumfang des Verwalters:

~	 Abschluss von Miet- und Pachtverträgen von Kern-
grundstücken sowie Nutzungsrechten an Miteigen-
tumsflächen (Parkplätzen);

~	 die Geltendmachung (gerichtlich und außergerichtlich) 
sämtlicher Ansprüche aus vorgenannten Vertragsver-
hältnissen (insbesondere Einziehung der Miet- und 
Pachtzinsen);	

~	 Wahrnehmung aller Rechte und Pflichten eines Mit-
eigentümers dessen Mieter oder Pächter gegenüber, 
insbesondere die Abrechnung der Betriebskosten;

~	 Beauftragung und Überwachung von Reparaturen und 
Instandhaltungen, die das Kerngrundstück betreffen;

~	 die Überwachung der Beseitigung von Mängeln am 
Miteigentum sowie der Kerngrundstücke innerhalb 
der Gewährleistungsfristen für die Erstellung;

~	 die Durchführung von möglichen Modernisierungs-
arbeiten sowie die Verfolgung von Gewährleistungsan-
sprüchen aus Verträgen, die der Verwalter nicht für die 
Miteigentü-mergemeinschaft selbst beauftragt hat. 

§ 8	Schlussbestimmungen

1)
Mündliche Abreden sind neben diesem Vertrag nicht 
getroffen worden. Sollte eine der Bestimmungen dieses 
Vertrages ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein oder 
werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
dadurch nicht berührt. In einem solchen Fall ist der Ver-
trag vielmehr seinem Sinn gemäß zur Durchführung zu 
bringen. Beruht die Ungültigkeit auf  einer Leistungs- oder 
Zeitbestimmung, so tritt an ihre Stelle das gesetzlich zu-
lässige Maß.

2)
Eine Änderung der Rechtsform, der Firmierung oder der 
Aufgang eines Vertragspart-ners in eine andere Gesell-
schaft berechtigt den jeweils anderen Vertragspartner nicht 
zur Auflösung oder Kündigung des Vertrages, es sei denn, 
er kann einen hierdurch für ihn entstehenden Schaden 
nachweisen.

3)
Die Miteigentümer erteilen hiermit ihre Einwilligung zur 
Erfassung und Speicherung ihrer persönlichen Daten in 
einer Datenverarbeitungsanlage, soweit dies für Zwecke 
der Buchführung, der Abwicklung des Zahlungsverkehrs 
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sowie der Erstellung der Abrechnung über ein Rechenzen-
trum von dem Verwalter für erforderlich gehalten wird.

4)
Benötigt der Verwalter weitere Unterlagen und sind diese 
nicht in der entsprechenden Form vorhanden, kann der 
Verwalter diese Unterlagen in entsprechender Form neu 
erstellen lassen. Die hierbei anfallenden Kosten sind von 
der Miteigentümergemeinschaft zu tragen.
5)
Erheben Dritte bei Verwalterwechsel für die Umschreibung 
der Akten Gebühren, so gehen diese zu Lasten der Mit-
eigentümergemeinschaft, soweit sie nicht unmittelbar 
einzelnen Eigentümern zugeordnet werden können.

6)
Mehrere Eigentümer eines Kerngrundstückes/ Wohnungs-
eigentums sind hinsichtlich der Rechte und Pflichten aus 
diesem Vertrag Gesamtgläubiger und Gesamtschuldner 
und bevollmächtigen sich gegenseitig in allen diesen Vertrag 
betreffenden Angelegenheiten, Erklärungen mit verbind-
licher Wirkung für jeden abzugeben und zu empfangen.

7)
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Berlin-Charlotten-
burg.

Der Vertrag umfasst 9 Seiten.

Berlin, den ........................	

........................		  ........................	
Auftraggeber		  Verwalter
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Vollmacht zur Grundstücksverwaltung

Die UKB Denkmal AG, Leipzig, nachfolgend „Bauträger“ 
genannt, hat mit UR-Nr. K-292/07 des Notars Bernd 
Kopplow, Berlin, folgenden Grundbesitz erworben: 
Grundbuch von Pankow, Amtsgericht Hohenschönhausen, 
Blatt 996 N, Flurstück 4 der Flur 19 mit einer 
grundbuchmäßigen Größe von 148.522 m². Dieser 
Grundbesitz wird umfassend entwickelt und modernisiert, 
um jeweils Wohnraum zu schaffen. Aufgrund gesondert 
zu erwirkendem Baurecht sollen ebenfalls zu Wohnzwe-
cken dienende Neubauten errichtet werden. Die Lage des 
Grundbesitzes ist aus den als Anlagen 1 und 2 der Be-
zugsurkunde (UR-Nr. K-....../2008 des Notars Bernd 
Kopplow, Berlin) beigefügten Plänen ersichtlich. Der Bau-
träger wird den Grundbesitz in zahlreiche Grundstücke 
im Rechtssinne aufteilen. Danach werden die vorhandenen 
Gebäude bzw. die geplanten Neubauten jeweils auf  einem 
eigenen Grundstück gelegen sein. Diese künftigen Grund-
stücke werden in der Gemeinschaftsordnung (Anlage 4 der 
Bezugsurkunde) und den weiteren Anlagen der Bezugsur-
kunde auch als „Kerngrundstücke“ bezeichnet. 

Die nach Bildung der Kerngrundstücke verbleibenden 
Flächen werden gemeinschaftlich genutzt, sind zur 
Erschließung der Kerngrundstücke erforderlich und die-
nen auch im übrigen der Steigerung der Lebensqualität in 
der Wohnanlage. Es sind dies im wesentlichen die in dem 

Lageplan kenntlich gemachten Flächen, insbesondere be-
stehend aus Grün- und Wald, Straßen und Wegen. Diese 
dienenden Flächen, bestehend aus den Flurstücken 10, 16, 
23, 24, 25, 26 sowie der südlichen, noch heraus zu mes-
senden, in dem Plan (Anlage 4 der Bezugsurkunde) mit 
„18.1“ bezeichneten Teilfläche des derzeitigen Flurstücks 
18, werden in der Gemeinschaftsordnung, den weiteren 
Anlagen der Bezugsurkunde und hier auch als „Gemein-
schaftsflächen“ bezeichnet. Jeder Eigentümer eines Kern-
grundstückes (bei Aufteilung eines Kerngrundstücks nach 
WEG jeder Wohnungseigentümer) ist zugleich Eigentümer 
eines ideellen Miteigentumsanteils an den Gemeinschafts-
flächen.

Gegenstand dieser Vollmacht ist die Verwaltung der Ge-
meinschaftsflächen. 

Dies vorausgeschickt, 
bevollmächtigt/en als Erwerber des Kerngrundstücks 
................/ der Wohnung Nr. .... auf  dem Kerngrundstück 
................. .
............................... (Name)
– nachstehend „Auftraggeber“ genannt –

die Cardea GmbH,
Dorfstraße 35, 04808 Thallwitz OT Nischwitz
– nachstehend „Verwalter“ genannt –
und ihre etwaigen Gesamtrechtsnachfolger

Bczugsurkunde Verwaltervollmacht  (Anlage 6)
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in allen Angelegenheiten, die die Verwaltung der Ge-
meinschaftsflächen betreffen, den Auftraggeber gegenüber 
Behörden, Gerichten und dritten Personen ab Wirksam-
keit des den Erwerb des Kerngrundstücks betreffenden 
Kaufvertrages zu vertreten.

Der Verwalter ist im Rahmen dieser Vollmacht insbeson-
dere befugt,

a)	 alle Rechtsgeschäfte vorzunehmen, die sich auf  die 
Bewirtschaftung der Gemeinschaftsflächen bezie-
hen, insbesondere daher Miet- und Pachtverträ-
ge, Werkverträge zum Zwecke der Instandhaltung, 
Versicherungsverträge, Verträge mit kommunalen Ver-
sorgungsunternehmen, Dienstleistungsverträge und 
Hauswartverträge abzuschließen, zu ändern, zu kün-
digen und aufzuheben sowie Verhandlungen mit dem 
Grundpfandrechtsgläubiger zu führen; hierzu gehört 
auch die Wahrnehmung der Rechte des Auftraggebers 
im Hinblick auf  Rechte, die dem Auftraggeber als Mit-
eigentümer der Gemeinschaftsflächen über Dienstbar-
keiten zustehen;

b)	 zur Führung von Rechtsstreitigkeiten, soweit zulässig, 
die Verwaltung und Bewirtschaftung der Miteigen-
tumsflächen betreffend, zum Zwecke der Geltendma-
chung und zum Zwecke der Abwehr von Ansprü-chen 
den Verwaltungsgegenstand betreffend und das Grund-
buch einzusehen;

c)	 zur Vertretung gegenüber dem Finanzamt, der Baube-
hörde und anderen Behörden;

d)	 zur Bestellung von Prozessbevollmächtigten und im 
Einzelfall von Unterbevollmächtigten;

e)	 Organisation und Durchführung des Betriebs des 
Wellness-Bereichs in dem Pavillon de Buis (Flurstück 19) 
nach Maßgabe der Gemeinschaftsordnung (Anlage 4 
der Bezugsurkunde);

f )	 alle Willenserklärungen in jeglicher Art für den Auf-
traggeber als Miteigentümer abzugeben;

g)	 Namens des Vollmachtgebers Dienstbarkeiten jeglicher 
Art zu Lasten der Gemeinschaftsflächen und zu 
Gunsten anderer Grundstücke und/oder Dritter zu 
löschen, zu ändern, und zu bestellen und dies jeweils 
zur Eintragung zu bringen, insbesondere zur Sicherung 
von Stellplatznutzungsrechten.

Der Verwalter ist von den Beschränkungen des § 181 BGB 
befreit und bevollmächtigt, Untervollmacht ebenfalls 
unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB 
zu erteilen.

Berlin, den ............................

...................................................... 
Auftraggeber (notariell zu beglaubigen)
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Flurstück/Trennstück Miteigentumsanteil an den 
Gemeinschaftsflächen (10.000stel)

Gebäude

Maison de la Vigne Vierge

Résidence de Bouleau

Manoir I

Manoir II

Manoir III

Pavillon de Buis

Villa des Charmilles

Remise

Maison de la Glycine

Loft de Rhododendron 

Neubau 1/ Baufeld N1

Neubau 2/ Baufeld N2

Neubau 3/ Baufeld N3

Neubau 4/ Baufeld N4

  7

9

12

27

14

19

21

6

20

8

11

15

17

   70

400

2.017

2.021

2.017

861

278

316

70

106

461 

461 

461 

461 
  

 

18.2

Bczugsurkunde     (Anlage 7)  Aufstellung der Miteigentumsanteile
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Inhaltsübersicht:

Historie und Perspektive des Gebäudeensembles 
Gebäudespezif. Kurzdarstellung der Ausstattungen und Sanierungsmaßnahmen

Vorbemerkungen zur Baubeschreibung und Ausführungsvorschriften
Abbruch, Entrümpelung und andere vorbereitende Maßnahmen 

Fassaden & Dachlandschaft
Baumaßnahmen in den Wohngeschossen

Baumaßnahmen im Dachgeschoß und Kellerbereich
Treppenhausgestaltungen

Haustechnik
Außenanlagen

Die jeweilige Ausführung der hier gezeigten Referenzen
 stimmt nicht notwendigerweise mit der Ausführung bei 

Allées des Châteaux überein. 
Maßgebend ist allein die Baubeschreibung. 

Historie und Perspektive des Gebäudeensembles

Die ehemalige Heil- und Pflegestätte Dr. Heim ist Bestandteil der einstigen Heilanstalten 
in Berlin-Buch, die dort zwischen 1898 und 1930 unter der Leitung des Berliner Ar-
chitekten und Stadtbaurates Ludwig Hoffmann entstanden. Das letzte und kleinste von 
Hoffmann in Buch geplante Krankenhausensemble liegt an der Hobrechtsfelder Chaus-
see idyllisch im Wald versteckt mit Autobahnanschluss und ca. 2,3 km vom S-Bahnhof  
Buch entfernt.

Der Baubeginn des heute aus zehn denkmalgeschützten Gebäuden bestehenden, ehema-
ligen Krankenhausensembles erfolgte 1913. Dessen Planung reicht bis in das Jahr 1908 
zurück. 1929 wurden Teile der Planung nach kriegs- und nachkriegsbedingter Bauun-
terbrechung unter dem Nachfolger von Hoffmann, dem damaligen Stadtbaurat Martin 
Wagner, in einer reduzierten Umsetzung als Lungensanatorium  ihrer Bestimmung über-
geben.

Das streng axial in Nord-Süd-Richtung erbaute Gebäudeensemble wird im Nordosten 
über Maison de la Glycine und Maison de la Vigne Vierge mit einer Winterlindenallee in Ost-
West-Richtung erschlossen. Von dieser gehen mehrere gleichberechtigte nord-südlich 
gerichtete Alleen ab, die im Süden auf  eine ebenfalls ost-west-gerichtete Allee stoßen. 
Mit diesem städtebaulichen Rahmenplan wurde das Gelände in die Bereiche Verwaltung, 
Krankenhauspavillon und Wirtschaftsgebäude geteilt. Die Anordnung der ehemaligen 
Lungenheilanstalt in Nord-Süd-Ausrichtung entsprach der medizinischen Forderung 
nach Licht, Luft und Sonne und wurde baulich markant umgesetzt.

Seit ihrer Inbetriebnahme wurde die vom Bucher Forst umgebene Anlage bis in die 
Neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts als Krankenhaus genutzt. Es erfolgten 

Bczugsurkunde Baubeschreibung  (Anlage 8)
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geringfügige bauliche Veränderungen, so dass sich das heutige Gebäudeensemble 
weitestgehend in seinem Originalzustand präsentiert. Mangelhafte Erhaltungs-
maßnahmen an den Häusern verlangen nunmehr eine umfangreiche Sanierung 
und Modernisierung der Objekte, die sowohl den Belangen des Denkmalschutzes, 
als auch den heutigen Ansprüchen an modernes Wohnen gerecht werden.

Das ehemalige Krankenhausareal, einschließlich seiner Gebäude und Außenan-
lagen, ist in der Denkmalschutzliste von Berlin eingetragen. Die Gebäude und 
die parkartig angelegten Außenanlagen unterliegen somit den denkmalschutz-
rechtlichen Bestimmungen des Berliner Denkmalschutzgesetzes. Die Auflagen 
des Denkmalschutzes betreffen in erster Linie die Fassaden, Eingangfoyers und 
die Treppenhäuser.

Das Sanierungskonzept des Objektes sieht den Erhalt und die Wiederherstellung 
des historischen Charakters mit parkartigem Anwesen in seiner Gesamtheit vor. 
Ziel der Modernisierung ist in erster Linie eine Substanzerhaltung und eine op-
tische Gestaltungsqualität, die dem Charakter des Anwesens gerecht wird. 

Der historische Charakter der Gebäude wird an allen Fassaden, in den bestehen-
den Treppenhäusern und den Eingangsfoyers wiederhergestellt. Die Modernisie-
rungskonzeption wird im Detail mit dem Amt für Denkmalpflege des Stadtbe-
zirkes Pankow ausgearbeitet. Die Eingriffe in die vorhandene Bausubstanz der 
Gebäude erfolgen nach Angaben der Tragwerksplaner unter Berücksichtigung 
von bauphysikalischen Bedingungen sowie sämtlicher bautechnischer Regelwerke 
und den Vorgaben des zuständigen Bezirkskonservators. Sämtliche haustech-

Luftbildaufnahme aus den 1930er Jahren.



nische Anlagen werden erneuert. Das Einfügen modern gestalteter Funktionalbereiche 
wie Bad und Küche sowie Modernisierung aller haustechnischen Installationen erfolgt 
nach aktuellen technischen Standards und in modernem Design, in optischer Schlichtheit 
und edler Materialqualität.

Neubauten

Die nachstehenden Angaben sind unverbindlich und dienen lediglich der Information 
über derzeitige Planungen. 
Neben der Sanierung der Bestandsgebäude ist im Kernbereich der Anlage die Errichtung 
von vier Neubauten mit jeweils 4-5 Wohneinheiten und ca. 750 m² Wohnfläche aufgrund 
gesondert zu erwirkendem Baurechts geplant. Die entsprechenden Flächen sind auf  den 
Lageplänen mit N1-N4 gekennzeichnet. Es handelt sich um die Flurstücke 8, 11, 15 und 
17. Weiterhin ist geplant in dem benachbarten Baufeld II 10-15 Einfamilienhäuser im 
Townhouse-Stil zu errichten. Das gesamte Areal befindet sich baurechtlich im Außenbe-
reich nach § 35 Baugesetzbuch, was für die vorgenannten Neubauten die Erstellung eines 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans (B-Plan) erfordert. Von der UKB Denkmal AG ist 
dieser B-Plan bereits bei einem renommierten Planer in Auftrag gegeben worden. Unter 
Berücksichtigung der behördlichen Bearbeitungszeiten, der prinzipiellen Genehmigungs-
fähigkeit und der öffentlichen Auslegungsfristen wird die Erlangung der Bestandskraft 
des B-Plans für Mitte/ Ende 2009 erwartet. 
Dies alles wird unter der Prämisse einer weitestgehenden Erhaltung der alten Bausubstanz 
geschehen. Die Zusammenfügung von erhaltener historischer Substanz, wiederhergestell-
ter historischer Optik und modernen Einbauten ist ebenso erstrangiges Ziel der Sanie-
rung und Modernisierung des denkmalgeschützten Objektes Allées des Châteaux wie die 
architektonisch gelungene Integrierung der geplanten Neubauten in das Gesamtensemble.
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Gebäudespezifische Kurzdarstellung der Ausstattungen und Sanierungs-
maßnahmen 

Manoir I

~	Umfängliche Sanierung nach Vorgaben des Denkmalschutzes zur Schaffung von ge-
samt 30 Wohnungen unter Verwendung hochwertiger Materialien und Techniken.

~	Wiederherstellung der historischen Gebäudeansichten gemäß Architektenplanung und 
Vorgaben des Denkmalschutzes mit Abbruch sämtlicher verunklärender Um- und 
Anbauten aus der Nachkriegszeit (Mittelrisalit auf  Dachflächen).

~	Erhalt/ Wiederverwendung der Fensteranlagen bzw. Neuerrichtung nach historischem 
Vorbild und Angabe Bezirkskonservator im Bereich des nördlich gelegenen Mittel-
risalites.

~	Alle Wohnungen mit Außenbezug zum Park in Form von ebenerdigen Terrassen in 
Holzkonstruktion und/oder ausragenden Balkonen in Stahlkonstruktion oder einge-
bauten Dachterrassen (Atrium).

~	Sanierung und/ oder Neuerrichtung von großzügigen Balkonanlagen in massiver Bau-
art als eingestellte Riegel auf  der Gebäuderückseite.

~	Zusätzlicher Einbau von modern gestalteten Treppenhäusern mit separatem Zugang 
zur Erschließung der Wohnungen im Haupttrakt sowie in den seitlichen West- bzw. 
Ostflügeln in Stahlbetonkonstruktion mit aufgesattelten Setz- und Trittstufen. 

~	Schaffung von separaten Gartenflächen (bei Aufteilung nach WEG mit Sonder-
nutzungsrecht) für die zum Innenhof  ebenerdig gelegenen Wohnungen mit großflä-
chigen Holzterrassen.

~	Errichtung von zwei Maisonette-Wohnungen (Wohnung 16 & 19) mit interner 
Treppenanlage in Stahl-Holz-Konstruktion und zusätzlichem Wohnungseingang im 
Dachgeschoss.

~	Einbau von Dachflächenfenstern auf  den nördlich gelegenen Dachflächen zur Schaf-
fung von attraktiven Dachgeschosswohnungen.

Vorbemerkungen zur Baubeschreibung und Ausführungsvorschriften

Mit den vorgesehenen Baumaßnahmen wird die uneingeschränkte und vollständige 
Sanierung und Modernisierung der denkmalgeschützten Gebäude beabsichtigt. 
Die Sanierung und Modernisierung von Altbauten stellt sich in Abhängigkeit der vor-
handenen Bausubstanz als eine Bauaufgabe dar, die von Bauwerk zu Bauwerk individuell 
zu definierende Maßnahmen verlangt. Zur Sicherstellung der qualitativ hochwertigen 
Sanierung und Modernisierung werden Sachverständige zur Erstellung von Bestandsgut-
achten und Sanierungskonzeptionen herangezogen.  Im Einzelnen handelt es sich hierbei 
um nachfolgende Fachthematik:

~	Fachgutachten zum Holzschutz und Holzschädlingen
~	Denkmalschutzrechtliches Restaurierungsgutachten
~	Allgemeines Fachgutachten zur statischen Lastabtragung
~	Fachgutachten mit Brandschutzkonzept 

Raumeindruck in der Schwägrichenstraße 13 in Leipzig
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Die Gutachten dokumentieren und analysieren den aktuellen Zustand des Gebäudes und 
geben konkrete Vorgaben zur Schadensbeseitigung. Entsprechend den Feststellungen 
des Sachverständigen werden über diese Baubeschreibung hinausgehende zusätzliche 
Leistungen erbracht bzw. die hier beschriebenen Leistungen noch genauer spezifiziert. 
Die beauftragten Gutachter begleiten die Baumaßnahme von Beginn an und führen ge-
trennt nach Fachthematik die technische Abnahme der Sanierungsleistungen durch.

Ausführungsvorschriften

Die UKB Denkmal AG verpflichtet sich mit der anstehenden Baumaßnahme zur Er-
füllung aller einschlägigen Vorschriften in der zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen 
Fassung. Das DIN- und VDI-Normwerk, Verordnungen, Richtlinien, Vorschriften, kurz-
um der Stand der Technik, ist sicherzustellen und bei allen Leistungen – soweit dies im 
Rahmen einer Modernisierungsmaßnahme eines hochrangigen Denkmalobjekts möglich 
und für sie wirtschaftlich vertretbar ist – einzuhalten. Das bedeutet, dass die Einhaltung 
der DIN-Vorschriften, besonders des Schall- und Wärmeschutzes sowie die Forderungen 
der Bauwerksabdichtung in den zu sanierenden Objekten nicht in jedem Fall gewähr-
leistet werden können. Somit werden keine Neubauqualitäten erreicht. 

Bei der Angabe von Baustoffen, Fabrikaten und Produkten können auch gleichwertige 
Erzeugnisse anderer Hersteller zur Ausführung  kommen. Statt der angegebenen Kon-
struktionsweisen können auch gleichwertige andere ausgeführt werden. 

Es handelt sich um ein hochrangiges Denkmalobjekt, in welchem insbesondere sämtliche 
historisch relevanten Konstruktionen sowie Ergänzungen und Neueinbauten nur mit Ge-
nehmigung der zuständigen Denkmalschutzbehörden ausgeführt oder geändert werden 

können. Diesbezügliche Änderungen der Grundrisse bzw. der prinzipiellen Ausführungen 
bleiben dem Bauträger ebenso vorbehalten wie auch Grundrissänderungen aufgrund son-
stiger behördlicher und technischer  Auflagen und Forderungen. 

Nicht in der Leistungsbeschreibung enthaltene bzw. in den Planungsunterlagen zeich-
nerisch dargestellte Leistungen, Baumaterialien, Teil- und Ausstattungsmaterialien, die 
jedoch zur Leistungserfüllung benötigt werden, sind in ihrer Güte, Form, Oberflächenbe-
schaffenheit, Aussehen und Verarbeitung entsprechend dem in der Leistungsbeschreibung 
sonst vorgesehenem Qualitätsstandard zu liefern und einzubauen. Auch ohne besonde-
re Erwähnung umfassen die Arbeiten alle Lieferungen, Nebenlieferung, Leistung und 
Nebenleistungen, die zur Erfüllung des Gesamtauftrages erforderlich sind oder werden.

Änderungen aufgrund behördlicher Auflagen sind maßgebend und werden von allen 
Beteiligten anerkannt; zumutbare Abweichungen in der Bauausführung, insbesondere zur 
Erfüllung von gesetzlichen Vorgaben und statischen Erfordernissen sind ohne Zustim-
mung des Käufers zulässig, solange der Wert der Bauleistung nicht wesentlich gemindert 
wird.

Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten und vor der Erstvermietung ist vom bauleitenden 
Architekten zur Überprüfung der laut den Kaufverträgen geschuldeten Wohnungsgrößen 
eine Wohnflächenberechnung nach der aktuellen Wohnflächenverordnung vorzulegen 
Demnach sind Grundflächen von Räumen und Raumteilen mit einer lichten Höhe von 
weniger als 1m nicht, Räume und Raumteile mit einer lichten Höhe von 1m bis 2m jeweils 
zur Hälfte und alle Räume und Raumteile mit einer lichten Höhe von mindestens 2m 
voll bei der Ermittlung der Wohnfläche anzurechnen. Die Grundflächen von Balkonen, 
Loggien und ebenerdigen Terrassen werden jeweils zur Hälfte bei der Ermittlung der 
Wohnfläche angerechnet.

Fassadendetail Palais Rossbach in Leipzig





Abbruch, Entrümpelung und andere vorbereitende Maßnahmen 

Sämtliche verunklärenden Um- und Anbauten aus der Nachkriegszeit werden abgebrochen. 
Die Bestandsausrüstung des Gebäudes wird – entsprechend dem Zustandsbericht des 
Gutachtens – in erheblichem Maße rückgebaut. 

Die Rückbaumaßnahmen umfassen unter anderem: 

~	Den kompletten Ausbau und die fachgerechte Entsorgung der ehemaligen Klinik-
ausstattung einschließlich unbrauchbarer, nicht denkmalgeschützter Gerätschaften, 
Einzelöfen, Gas- und Ölfeuerstätten u.ä.

~	Ausbau und fachgerechte Entsorgung der gesamten störenden oder geschädigten alten 
Sanitärinstallation (Frisch- und Abwasserleitungen, sanitäre Objekte und Armaturen) 

~	Ausbau und fachgerechte Entsorgung der kompletten auf  Putz liegenden alten 
Elektroinstallation. 

~	Ausbau und fachgerechte Entsorgung der alten Türen, soweit diese nicht überarbeitet 
und wieder eingebaut werden. 

~	Abschlagen und fachgerechte Entsorgung des nicht tragfähigen alten Außenputzes, 
soweit erforderlich. 

~	Angemessener Schutz der zu erhaltenden Bauteile, z. B. durch Holzverkleidung und 
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innenseitige Luftpolsterfolie. Die Schutzeinrichtungen sind ständig zu warten.

~ Im Zuge der Abbrucharbeiten ist fortwährend ein eventueller Befall sowohl des Ab-
bruchgutes als auch der zu erhaltenden Bauteile mit Schädlingen bzw. Schädigungen 
zu beobachten. 

~	Die Konstruktion in den Bestandsgebäuden wird in Teilbereichen freigelegt und in ge-
ringem Umfang abgeändert, tragende Innenwände werden vereinzelt abgebrochen und 
abgefangen. Türdurchbrüche werden hergestellt und konstruktiv überdeckt. Sämtliche 
Mauerwerksöffnungen sind nach statischen Berechnungen auszuführen

Fassaden & Dachlandschaften

Bei der Sanierung und Modernisierung des Gebäudes ist  der historische Originalzustand 
der Fassaden und der Dachlandschaft unter Berücksichtigung der jetzt vorgesehenen 
Wohnnutzung soweit möglich wiederherzustellen oder zu erhalten.
Sämtliche Fassaden werden daher in ihrer ursprünglichen Ausbildung rekonstruiert. Dies  
betrifft insbesondere:

~	 Material- und stilgerechte Wiederherstellung sämtlicher Fassadendekore, Zierelemente 
und Gliederungen (Natur- und Werksteinmauerwerk, Gesimsgliederungen, geputzte 
Flächen sowie Holzbauteile wie Fenster und Türen) unter Beachtung aller bauphysika-
lischen Notwendigkeiten, behördlicher Auflagen und Belangen des Denkmalschutzes.

~	 Erstellung einer Fotodokumentation des Bestandes vor der Durchführung aller Fassa-
denarbeiten, die als Vorlage der Sanierung dienen soll (Restaurierungsgutachten).

~	 Alle Fensterbänke, Vorsprünge, Gurt- und Traufgesimse, Balkon- und Terrassenbrü-
stungen u. ä. erhalten eine Abdeckung in Titanzink. Sichtbare Bereiche werden mit 
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Rundwulst, restliche Bereiche in abgekanteter Form ausgeführt.

Die markant wirkende Dachlandschaft des ehemaligen Krankenhausareals wird erhalten; 
lediglich im Haupttrakt des Gebäudes Manoir I erfolgt die Teilnutzung von Dachgeschoß-
flächen zu Wohnzwecken und somit der Einbau von Dachflächenfenstern auf  den nörd-
lich gelegenen Steildächern. In Teilbereichen erfolgt in Abstimmung mit dem zuständigen 
Bezirkskonservator die Wiederherstellung/ Sanierung von Dachgauben und die Wieder-
verwendung der historischen Biberschwanzeindeckung. Die äußere Gestaltung der Dach-
landschaften wird mit dem Bezirkskonservator im Detail abgestimmt.
Die neu angefügten Balkonanlagen werden als Stahlrahmenkonstruktionen, Farbgebung 
in DB 703 (metallisch anthrazit),  mit Laufbelägen in Holz (Lärche oder Douglasie) aus-
geführt. Die Umwehrung erfolgt in Abstimmung mit dem Bezirkskonservator als farblich 
beschichtetes Stabgeländer in Stahlkonstruktion.

Die großflächigen Terrassen erhalten analog der Balkonanlagen Laufbeläge in Holz. 
Ebenerdige Terrassen bestehen aus einer Holzunterkonstruktion auf  verdichtetem Kies-
bett und werden bei Bedarf  über eine Stufenanlage erschlossen. Die Terrassen und Atrien 
in den Ober- und Dachgeschossen liegen auf  einer normgerechten Abdichtung gemäß 
den geltenden Flachdachrichtlinien auf.

Bei den neu einzubauenden Isolierglasfenstern – in Teilbereichen auch Fenstertüren – 
handelt es sich um Holzrahmenkonstruktionen, deren äußeres Erscheinungsbild im 
Wesentlichen dem der historisch vorgefundenen Fenstersubstanz entsprechen wird. 
Der Wärmeschutz der Elemente richtet sich nach der derzeit aktuellen Energieeinspar-
verordnung 2007. Alle Fenster/ Balkontüren bestehen aus nach innen aufschlagenden 
Holzflügeln und Holzrahmen mit Drehkippbeschlag, in Teilbereichen als feststehende 
Verglasungselemente. Die Holzrahmen werden zweifarbig mit einer Acryldecklackierung 
versehen. Die Innenfarbe der Fenster ist weiß, die Außenfarbe richtet sich nach Vorgaben 

des Denkmalschutzes. 

Die inneren Holzfensterbänke sind nach historischen Analogien profiliert einzubauen, 
Stärke 3 bis 4 cm und nach Farbkonzept in weiß, wie die Fensterrahmen, mehrfach zu 
lackieren. Die Außenfensterbänke/ Natursteinsohlbänke werden mit Titanzinkblech mit 
seitlicher Aufkantung und vorderer Rundwulst denkmalgerecht abgedeckt. 

Pro Geschoss ist ein Fenster mit der Funktion als 2. Rettungsweg einschließlich notwen-
diger Zusatzleistungen einzubauen; ein lichtes Öffnungsmaß im eingebauten Zustand = 
90 cm x 120 cm (Breite x Höhe) ist gemäß der Berliner Bauordnung zu gewährleisten. 
Soweit erforderlich, erhalten Fenster mit zu geringen Brüstungshöhen Absturzsiche-
rungen;  Ausführung in Abhängigkeit des Fenstersystems und nach Detail Architekt. Für 
die Fenstergriffe sind Beschläge der Firma  Hoppe (oder gleichwertig) zu wählen. 

Auf  Grund des bestehenden Denkmalschutzes verbleibt die Option, sämtliche histo-
rische Fensteranlagen nach Vorgaben des Bezirkskonservators unter Berücksichtigung der 
Wohnnutzung aufzuarbeiten und weiter zu nutzen oder als Kastenfenster zu erneuern.

Haustüren

Die zu erhaltenden Hauseingangstüren sind fachgerecht tischler-, maler-, glaser- und 
schlossermäßig aufzuarbeiten. Soweit erforderlich, sind Bauteile wie Wetterschenkel, 
Stulpleisten, fehlender Zierrat in Vollholz zu erneuern. Sämtliche Metallteile sind zu 
reinigen, ggf. zu erneuern. Die Metalloptik ist auf  jeden Fall zu erhalten.

Das Schloss der jeweiligen Hauseingangstür ist einbruchsicher mit schwerem Sicher-
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heitsschloss auszustatten. Die Haustür ist – bei Mehrfamilienhäusern – über einem 
elektrischen Türöffner entriegelbar, und erhält Türbeschläge als Sicherheitswechselgarni-
tur in Metall, Firma Hoppe (oder gleichwertig). Die jeweilige Hauszugangstür erhält 
zusätzlich ein geeignetes Gleitschienenobertürschließsystem sowie einen Türfeststeller. 
Sollten die Außentüren nicht aufarbeitungsfähig sein, sind diese nach historischem Vor-
bild komplett neu zu errichten. 

Neu einzubauende Hauseingangstüren werden nach gleichen technischen Vorgaben und 
dem Stand der Technik entsprechend eingebaut. Ihre äußere Gestalt richtet sich nach den 
Vorgaben des Bezirkskonservators.

Baumaßnahmen  in den  Wohngeschossen

Nach eingehender Untersuchung der Bausubstanz werden alle erforderlichen Arbeiten 
nach Vorgabe der Fachplaner ausgeführt. Laut baubegleitenden Gutachten werden alle 
beschädigten und befallenen Bauteile (Deckenbalken, Sparren, Pfetten, Mauerwerk ect.) 
erneuert. Soweit erforderlich sind Tragwerksverstärkungen gemäß Statik einzubauen. 

Wandkonstruktionen

Es erfolgt die Herstellung aller Grundrissänderungen gemäß der noch zu erstellenden 
Ausführungsplanung durch maß- und fachgerechten Abbruch nicht mehr benötigter 
Wände einschließlich aller statisch erforderlichen Maßnahmen sowie die Herstellung 
der neuen Wände durch konventionelles Mauerwerk oder Trockenbau nach Architekten-
planung und Angabe Tragwerksplanung. 

Sämtliche in der zu erstellenden Ausführungsplanung als Abriss gekennzeichneten Wände 
und Türdurchbrüche des Gebäudes werden maßgerecht abgetragen; statische Angaben 
bezüglich Tragkonstruktion sind zu beachten. Vorhandene Mauerwerksrisse sind fach-
gerecht zu sanieren; Öffnungen gemäß Planung mit Mauerwerk entsprechender Qualität 
zu schließen. 
Der bestehende Innenputz an Wand und Decke sämtlicher Räume ist auf  Tragfähig-
keit und Funktionalität zu prüfen. Soweit erforderlich, ist der Putz großflächig abzubre-
chen und durch Gips- bzw. Kalkzementputz, je nach Anforderung, zu ersetzen. Sämt-
liche Flächen sind, teilweise unter Einarbeitung eines rissüberbrückenden Vlieses, zu 
spachteln. Sämtliche neu zu errichtende Wohnungsinnenwände, Vorwandinstallationen 
und Installationsschächte werden aus einfach und/oder doppelt beplankten Gipskarton-
Ständerwänden erstellt (System KNAUF, RIGIPS oder gleichwertig). Nassräume erhal-
ten Feuchtraumplatten. Notwendige Verstärkungen im Bereich von Waschbecken, Toi-
letten, Heizkörpern und Küchenoberschränken (1,40 - 2,30 m), z. B. Spanplatten, sind 
einzubauen. Schall-, Wärme- und Brandschutzanforderungen nach DIN und gesetzlichen 
Auflagen sind einzuhalten.

Sämtliche Bäder und WC´s werden gemäß noch zu erstellender Ausführungsplanung mit 
Fliesen belegt. Küchen erhalten in den Arbeitsbereichen einen Fliesenspiegel passend zu 
den Bodenbelägen. Soweit keine Bekleidung mit Fliesen oder anderen Belägen erfolgt, 
werden alle Wände gespachtelt und nach Farbkonzept gestrichen. 

Deckenkonstruktionen

Die vorhandenen Deckenkonstruktionen des Gebäudes bestehen überwiegend aus 
Ziegeldecken mit aufgebrachtem Estrich auf  Schüttung. Zu nicht ausgebauten Dachge-
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schossflächen und anderen Teilflächen sind darüber hinaus Holzbalkenlagen eingebracht. 
Gemäß dem baubegleitenden Bestandsgutachten sind alle beschädigten und befallenen 
Bauteile komplett zu erneuern, und/ oder nach Angabe der Tragwerksplanung in Holz-
material bzw. Stahlbauteilen zu verstärken. Soweit kein Komplettaustausch zu erfolgen 
hat, sind die Bestandsdecken schallschutztechnisch aufzuwerten.

Alle vorhandenen Decken sind fachgerecht zu ergänzen und zu reinigen; es erfolgt eine 
vollflächige Spachtelung, falls erforderlich mit Gewebeeinlage zur Rissüberbrückung, so-
wie ein mehrfacher Dispersionsanstrich nach Farbkonzept.

Soweit planerisch erforderlich, erhalten  Räume sowie die Flure, Bäder und Küchen Ab-
hangdecken aus glatten Gipskartonplatten (KNAUF/ RIGIPS o. gleichwertig) mit 4 cm 
dicken Mineralfasermatteneinlagen, die malerfertig gespachtelt werden. Die entstehenden 
Hohlräume werden zur Installation der Haustechnik verwendet. Die tragenden Stahlbau-
teile sind nach den brandschutztechnischen Vorgaben zu ummanteln. 

Boden- und Wandbeläge

Sämtliche Wohn- und Aufenthaltsräume (außer Bad und WC) erhalten als Oberbelag ein 
Echtholz-Massivparkett in Eiche-rustikal-A-Sortierung in Qualitäten nach DIN 280 in 
unterschiedlichen Stabgrößen und Verlegungen. In Abhängigkeit des Farb- und Form-
konzeptes des jeweiligen Gebäudes wird auch der Boden in Wohnküchen und sonstigen 
Räumen mit Parkettfußboden, ebenfalls in Eiche, belegt. Der Einsatz von Bodenfliesen, 
Feinsteinzeug 40/40 inklusive der passenden Sockelfliesen bleibt in allen Küchen vorbe-
halten. Der Parkettboden hat eine Stärke von ca. 16 mm und wird als Stab oder Riemen 
vollflächig verklebt und/oder schwimmend verlegt und mehrfach seidenmatt versiegelt. 

Die Holzsockelleisten werden profiliert in Eiche ausgeführt. In Bereichen mit einer Fuß-
bodenheizung im Niedertemperaturbereich erfolgt der Einbau eines Mehrschichtfertig-
parketts mit  ca. 4 mm starker Nutzschicht.

Die Fußböden in Bad und WC werden mit Fliesen in unterschiedlichen Größen und 
Verlegungen entsprechend dem Form- und Farbkonzept der Gebäude auf  DIN-gerechter 
Abdichtung nach zu erstellender  Ausführungsplanung belegt. 

Im Bereich der Duschwannen werden unterhalb der Fliesenbeläge systemorientierte 
Abdichtungen ausgeführt. Die Verlegung erfolgt im Dünnbettverfahren. Im Bereich von 
Bewegungsfugen werden dauerelastische Verfugungen, farblich auf  das Fliesenmaterial ab-
gestimmt, vorgenommen.Wandflächen oberhalb der gefliesten Bereiche und die Decken 
der Bäder werden gespachtelt und nach Farbkonzept gestrichen. 

Im Rahmen der zu erstellenden Ausführungsplanung werden durch den Architekten drei 
prinzipielle Gestaltungsvarianten der Bäder entwickelt. Vorgesehen sind eine mediterrane 
Gestaltungsvariante mit warmen, erdigen Farbtönen, eine moderne mit kühlen auch stark 
kontrastierenden Farben sowie eine klassische von hellen Farbtönen gekennzeichnete Va-
riante. Zielstellung ist es, die Badgestaltung dem gehobenen Ambiente der Gesamtanlage 
anzupassen, ohne in eine gewisse Uniformität zu verfallen.

Die Konzepte werden den Erwerbern zur rechtzeitigen Auswahl, mindestens 8 Wochen 
vor  Ausführungsbeginn der Fliesenarbeiten vorgelegt. 

Nach Fertigstellung erfolgt die Lieferung von einer ausreichenden Anzahl von Fliesen (je 
Wohnung mindestens 3 Stück aller betreffenden Fliesen, kostenlos durch den Bauträger 
für spätere Reparaturmöglichkeiten.
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Türen

Die neu zu errichtenden Wohnungseingangstüren werden als innenliegender Wohnungs-
abschluss gegenüber dem Treppenhaus nach historischem Vorbild als Holzkonstruktion 
mit Holz- oder Stahlzarge erstellt. Die Schalldämmung wird durch ein entsprechendes 
Türblatt, Anordnung eines umlaufenden Dichtungsprofils und sorgfältigen Anschlusses 
des Rahmens an die Wandfläche gewährt. Der erhöhte Einbruchschutz der sachlich 
modern gestalteten Wohnungseingangstüren ist mit mehrfacher Bandaufhängung des 
Türblattes, schweren Sicherheitsschlössern aus Metall mit Dreifachverriegelung und 
aufbohrgesichertem PZ-Sicherheitsschließzylinder gegeben. Brandschutztechnische An-
forderungen richten sich nach behördlichen Vorgaben.
Die neu zu erstellenden Innentüren werden  mit mittleren Ansprüchen an  hygrothermische 
und mechanische Beanspruchung, Schalldämmung und Beschlagsfunktion geliefert und 
montiert; Ausführung als sachlich modern gestaltete Türanlage mit glattem oder profi-
liertem Türblatt in unterschiedlichen Bewegungsarten, überwiegend stumpf  einschlagend 
in Holz- oder Stahlumfassungs- oder Eckzargen. Deckbeschichtung des Türblattes und 
der Zargen entsprechend dem Form- und Farbkonzept der Gebäude. Öffnungsgrößen in 
Abhängigkeit der Grundrisssituation mit den lichten Öffnungshöhen von ca. 2,10 m als 
Vorzugsmaß.

Sämtliche Innentüren werden mit einem Rosettenbeschlag des Herstellers Hoppe oder 
gleichwertig ausgestattet. Sämtliche Bad- und WC-Türen erhalten Beschläge aus gleichem 
Programm.

Soweit vom örtlichen Bezirkskonservator gefordert, erfolgt die Aufarbeitung einzelner, 
schützenswerter Innentüren, einschließlich ihrer Beschläge, nach Vorgaben des Denkmal-
schutzes. 
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Baumaßnahmen im Dachgeschoß

Dachstuhl mit Tragkonstruktion und Dachdeckung

Die markant wirkende Dachlandschaft des ehemaligen Krankenhausareals wird erhalten 
und in Teilbereichen nach Vorgaben des Denkmalschutzes saniert.

In den Haupttrakten des Gebäudes Manoir I erfolgt die Teilnutzung von Dachgeschoss-
flächen zu Wohnzwecken und damit verbunden der Einbau von Dachflächenfenstern auf  
den nördlich gelegenen Dachflächen. In den südwärts gerichteten Bereichen werden Dach-
terrassen in Form von Atrien in Abstimmung mit der Denkmalpflege eingebaut. Alle 
anderen Dachgeschossflächen werden nicht ausgebaut. 

Die wärmetechnische Abtrennung der Wohnbereiche gegenüber nicht beheizten Flächen 
in den Dachgeschossen erfolgt nach der derzeit aktuellen Energieeinsparverordnung 2007 
und wird als begehbares Wärmedämmsystem mit Holzplattenbelag ausgeführt. 

Die äußere Gestalt des Daches in Form und Material bleibt erhalten. Die Tragwerks-
konstruktion wird gemäß Angabe des Holzschutzgutachters und der Tragwerksplanung 
saniert, und, soweit erforderlich, verstärkt. Konstruktionsverstärkungen sind in Nadel-
holz GK II und/ oder Stahl auszuführen. 

Die Steildachflächen des Gebäudes sind nach denkmalpflegerischen Vorgaben voraus-
sichtlich mit naturroten Biberschwanzziegeln einzudecken. Die Option, die vorhandene 
Dachdeckung aus denkmalschutzrechtlichen Gründen zu erhalten und wieder zu verwen-
den, bleibt davon unberührt.

Dachgeschoßwohnung im Palais Rossbach in Leipzig
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Sämtliche Schneefanggitter (umlaufend), Regenrinne, Fallrohre und Verkleidungen im 
Dachbereich, die Traufen, Verwahrung am Kamin sowie Grate und Kehlen werden in 
Titanzink hergestellt. Die Dachrinne wird mit Einlaufblech und Auffangvorrichtung aus-
gebildet. Die äußere Gestaltung der Dachlandschaften wird mit dem Bezirkskonservator 
im Detail abgestimmt.
Für die zu Wohnzwecken genutzten Flächen gilt folgende Beschreibung: Die Dachfläche 
und Gaupenwangen sowie die Dachabseiten und die Ortgänge der Dachterrasse (Atrien) 
sind entsprechend der aktuellen Energieeinsparverordnung zu dämmen (Vollsparrendäm-
mung). Alle Dachdurchdringungen und Anschlüsse sind bauphysikalisch sorgsam und 
DIN-gerecht auszuführen. 
Folgender Schrägdachaufbau ist für die zu Wohnzwecken ausgebautes Dachgeschosse 
geplant:

~	Erhalt/ Wiederverwendung/ Neueindeckung einer Biberschwanzdeckung gemäß den 
Auflagen des Denkmalschutzes

~	Unterspannbahn/ Trennlage
~	Lattung/ Konterlattung 
~	Vollsparrendämmung mit Mineralfasermatten (Sparrenaufdopplung)
~	Dampfsperre
~	Gipskartonbekleidung 
~	für die Dachflächenfenster der Objekte ist die Firma VELUX oder gleichwertig zu wählen.

Die nutzbaren Flachdachbereiche (Atrien) sind wie folgt auszuführen:

~	Holzbelag auf  Unterkonstruktion (Lärche oder Douglasie), zu Revisionszwecken auf-
klappbar, Oberbelag gerillt, d = ca. 30mm einschließlich Unterkonstruktion

~	Bautenschutzmatte 

~	Folien- oder Bitumenabdichtung
~	24 mm Holzschalung (Nut und Feder)
~	Vollsparrendämmung/ Sparren nach Statik/ bestehende Holzbalkenlage
~	Dampfsperre, sd > 100m
~	Gipskartonabhangdecke (Feuerwiderstandsdauer nach Brandschutzkonzept)
~	Die Entwässerung der Dachterrassen (Atrien) erfolgt gemäß Flachdachrichtlinien mit 

zwei Abläufen; der zweite Ablauf  kann über einen Speier erfolgen. 

Weiterhin gelten für die Gestaltung der äußeren Dachform die denkmalschutzrechtlichen 
Auflagen.

Baumaßnahmen in Kellerbereichen

Der überwiegende Anteil des Gebäudes ist voll unterkellert. Die Kellerbereiche dienen 
vorwiegend der Unterbringung von Abstellräumen und Technikflächen.Wände und De-
cken aller genutzten Flächen in den Kellergeschossen werden in Abhängigkeit bauphysi-
kalischer und statischer Notwendigkeit vom Putz befreit, sandgestrahlt und, falls erfor-
derlich, neu verfugt. 

Die vorhandenen Ziegelsohlen und/ oder Betonsohlen der erdreichberührten Kellerfuß-
böden verbleiben im Bestand, werden gereinigt und bei Beschädigungen entsprechend 
instand gesetzt.

Sämtliche tragende Stahlbauteile der Gewölbedecken, Tür- und Fensterstürze und andere 
Stahlbauteile sind auf  Korrosion zu untersuchen und durch geeignete Maßnahmen zu 
schützen und/ oder nach Angabe der Tragwerksplanung zu erneuern. Falls erforderlich, 

wieder hergestelltes Treppenhaus in der Puschkinallee 4/ 4a in Berlin
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sind Wärmeschutzmaßnahmen und Brandschutzbekleidungen auszuführen. Zum Teil er-
halten Technikräume Bodenabläufe, Wasserauslässe und Fußbodenbeschichtungen. Die 
Abtrennung zwischen den Mieterkellern erfolgt mit Raumtrennsystemen bzw. mit be-
reits vorhandenen Trennwänden. Zum Heizraum und Hausanschlussraum werden nach 
brandschutztechnischen Erfordernissen Stahltüren eingebaut. Alle im Keller befindlichen 
Grundleitungen werden mittels Kamerabefahrung untersucht und, falls erforderlich, 
saniert oder erneuert. 

Keller, die keiner wohnwirtschaftlichen Nutzung unterliegen, sind Abstellräume, die nur 
zur  Lagerung von feuchteunempfindlichen Materialien geeignet sind. Eine Nutzung und 
Trockenlegung im Sinne von Neubauvorschriften ist nicht geschuldet.

Treppengestaltungen

Die bestehenden, historischen Eingangfoyers mit anschließenden Treppenhäusern in 
den denkmalgeschützten Gebäuden werden erhalten und in Abstimmung mit dem zu-
ständigen Bezirkskonservator materialgerecht saniert und wiederhergestellt. Für diese 
Bereiche wird ein restauratorisches Gutachten erstellt. Sämtliche Sanierungsmaßnahmen 
betreffen die Nachempfindung der architekturgebundenen Ausstattung und deren farb-
lichen Gestaltungen. 

Der Putz wird auf  schadhafte Stellen überprüft und, soweit erforderlich, ausgebessert. Die 
Wandflächen werden gespachtelt und nach Vorgaben des Bezirkskonservators und histo-
rischem Abbild farblich beschichtet. Sämtliche historischen Details werden schonend in 
Abstimmung der der zuständigen Denkmalbehörde aufgearbeitet und wiederhergestellt. 
Vorhandene und erhaltenswerte Böden und Treppenbeläge werden fachgerecht aufgear-
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beitet und neu versiegelt. Die Farbe an den Treppenwangen, Stufen und Verkleidungen ist 
gemäß denkmalschutzrechtlichen Abstimmungen zu wählen. Stufen und Podeste werden 
nach Farbkonzept endbehandelt. Die vorhandenen historischen Geländer werden aufge-
arbeitet und mit einem passenden Anstrichsystem versehen.

Treppenläufe in untergeordneten Bereichen, wie z.B. zu den Kellergeschoßen, werden je 
nach Zustand und Notwendigkeit saniert und instand gesetzt. Die neu herzustellenden 
Treppenhäuser (Treppenlauf  und Podeste) im Gebäude werden als Stahlbetonkonstruk-
tion mit seitlichen Umwehrungen und Handläufen ausgeführt. 

Die Ausgestaltung der Treppenräume folgt dem Form- und Farbkonzept des Gesam-
tensembles. Wandflächen werden farblich gestaltet und erhalten im Sockelbereich eine 
wischfeste Beschichtung. Die Bodenbeläge der Treppenräume, Flure und der jeweiligen 
Treppenläufe orientieren sich am historischen Bestand und werden in Holz, Werkstein 
oder Fliesenmaterial ausgeführt. 

In allen wohnungserschließenden Treppenhäusern und deren Zugangsfluren werden die 
vorbeugenden Brandschutzmaßnahmen nach behördlichen Vorschriften ausgeführt. Die 
Ausstattung der Treppenhäuser mit Beleuchtungskörpern orientiert sich am historischen 
Charakter der Gebäude. Gleiches gilt sinngemäß für die neu zu installierenden Brief-
kastenanlagen in den Eingangsbereichen.

Die innen liegenden Treppen der neu geschaffenen  Maisonette-Wohnungen bestehen 
aus Stahl- und/ oder Holzkonstruktionen mit aufgesetzten Holzstufen, seitlichen Trep-
penumwehrungen und Handläufen. Die Ausgestaltung richtet sich nach dem Form- und 
Farbkonzept und wird durch die Architektenwerkplanung detailliert.
 

Haustechnik

Heizung und Warmwasser

Die Gebäude Manoir I, II und III, Résidence de Bouleau, Maison de la Glycine und Maison de la Vigne 
Vierge erhalten je eine komplett neue zentrale Heizungsanlage unter Berücksichtigung der 
derzeit aktuellen Energieeinsparverordnung 2007. Dies gilt nicht, sofern wie nachstehend 
beschrieben eine zentrale Versorgung realisiert werden sollte.

Die Gebäude Pavillon de Buis, Villa des Charmilles, Remise und Loft de Rhododendron erhalten eine 
gemeinsame Heizzentrale, angeordnet in den Kellerräumen des Pavillon de Buis. Von dieser 
Zentrale aus werden die anderen am Verbund beteiligten Gebäude mittels hochwärmege-
dämmter Fernwärmeleitung sowohl mit Wärme als auch mit Warmwasser versorgt.

Da das komplette heizungs- und warmwassertechnische Projekt zum  Zeitpunkt der 
Erstellung der Baubeschreibung noch nicht in abschließender Form vorliegt, weist der 
Bauträger auf  Folgendes hin: Für den Fall, dass im Sinne einer weiteren Reduzierung 
der zukünftig zu erwartenden Wärmeerzeugungskosten alternative Energieträger zur An-
wendung kommen, bleibt es dem Bauträger ausdrücklich vorbehalten, nur eine zentrale 
Kesselanlage, von welcher aus sämtliche Bestandsgebäude mit Warmwasser und Wärme 
versorgt werden, zu errichten. 

Als möglicher Standort für diese Heizzentrale wird das Bestandsgebäude der ehema-
ligen Fernwärmeübergabestation südlich der Remise gelegen, als primär favorisiert. Falls 
die Errichtung einer Heizzentrale in diesem Gebäude aus bauordnungsrechtlichen oder 
denkmalpflegerischen Gründen versagt bleibt werden  die Kellerräume des Pavillon de Buis 
als Alternativstandort definiert.  
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Eine Kombination der vorgenannten Versorgungsvarianten bleibt dem Bauträger ebenfalls 
vorbehalten. Die dauerhafte Versorgung sämtlicher Gebäude und die damit verbundene 
Betreibung und Unterhaltung der Gesamtanlage ist im erforderlichen Umfang mittels 
Grunddienstbarkeiten zwischen den einzelnen Eigentümern rechtlich abzusichern.  

Die Anlage/ Anlagen bestehen aus einer geschlossenen Warmwasserpumpenheizung mit 
Warmwasservorrangschaltung und Zirkulationsleitung und werden als vollautomatische, 
außentemperaturgesteuerte Regelungsanlage erstellt. Die jeweilige Kesselleistung wird 
auf  den Wärmebedarf  nach DIN 4107 abgestimmt. Alle Ausrüstungsteile sind Marken-
fabrikate. Vorbehaltlich der örtlichen Grundstücksanschlüsse der Berliner Versorgungs-
unternehmen wird als Energieträger Fernwärme oder Gas verwendet. Der Einsatz von 
anderen Energieträgern (Flüssiggas, Öl, Holzpellets u. ä.) bleibt dem Bauträger ausdrück-
lich vorbehalten.

Die Heizungsleitungen in den Wohn- und Nutzräumen, außer in den untergeordneten 
Räumen und in Nebenflächen, werden generell verdeckt nach den geltenden Bauvor-
schriften verlegt. Die Rohrleitungen sind gemäß der derzeit aktuellen Energieeinsparver-
ordnung 2007 wärmegedämmt auszuführen.

Unter Berücksichtigung der derzeit aktuellen Energieeinsparverordnung 2007 wird  
für jedes Gebäude separat der Einsatz von Flächenheizungen oder Einzelheizkörpern 
ermittelt. 

Die Heizkörper sind gemäß Wärmebedarfsberechnung als Plattenheizkörper und in Bä-
dern als Handtuchhalter mit Thermostatventilen auszuführen. Die Heizkörper befinden 
sich in der Regel unter den Fenstern, in Bädern, WC`s und Duschen je nach Ausfüh-
rung entweder hinter den Türen oder vor freien Wandflächen. Innenliegende Dielen/

Flure, Garderoben und  Abstellkammern erhalten nach Angabe des Heizungsplaners evtl. 
keinen eigenen Heizkörper; diese Räume werden auf  Nachweis durch die umgebenden 
Räume mit beheizt.

Die Verbrauchserfassung erfolgt über zu mietende elektronische Heizkostenverteiler oder 
Wärmemengenzähler.

Sanitärinstallation

Das Gebäude erhält jeweils eine komplett neue Sanitärinstallation. Für die Auslegung der 
Be- und Entwässerungsleitungen sind die Verfahren entsprechend der DIN 1986 und 
DIN 1988 anzuwenden. 

Die Warmwasserversorgung erfolgt über die jeweilige Heizungsanlage mit Zirkulations-
leitungen und Etagensperrventilen.

Die Kaltwasser-, Warmwasser- und Zirkulationsleitungen bestehen aus Edelstahl oder 
Kunststoff  und sind gemäß Energieeinsparverordnung 2007 zu dämmen. Alle Leitungen 
in den Wohnungen sind unter Putz, in der Vorwand oder im Schacht zu verlegen. 
Das anfallende Schmutzwasser wird im Trennsystem innerhalb der Häuser über Grundlei-
tungen dem Übergabeschacht und von hier dem Straßenkanal zugeführt. Das vorhandene 
Grundleitungssystem wird durch Videobefahrung überprüft und, soweit erforderlich, 
erneuert.

Für den Fall, dass eine Förderung von Grundwasser zur Bewässerung der Freiflächen 
oder für andere Nutzungen möglich und genehmigungsfähig ist, werden ein oder mehrere 
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Brunnen auf  Gemeinschaftsflächen und / oder Kerngrundstücken benötigt. In diesem Fall 
sollen sich die Eigentümer gegenseitig entsprechende (Mit-)Nutzungsrechte einräumen.

Sanitärobjekte

Vorzugsweise sind für den Anschluss und die Befestigung der Objekte vorgefertigte 
Vorwand-Installationselemente vorgesehen (Ausnahmen bilden Duschen und Badewan-
nen). Alle Sanitärobjekte werden in weiß, die Armaturen verchromt geliefert. Die Badge-
staltung richtet sich nach dem jeweiligen Farb- und Formkonzept der Gebäude  und wird 
gemäß Ausführungsplanung der Architekten ausgeführt. 

Sanitäre Einrichtungsgegenstände in weiß, Wandtiefspülklosett aus Qualitätsporzellan, 
Blank & Segers, Serie Derby Top, mit innen liegendem Abgang und Spartaste. Waschtische 
Nenngröße 60 jeweils aus Qualitätsporzellan, Blank & Segers, Serie Derby Top, oder 
vergleichbar mit Anschlussstücken und Zubehör; die Ausführung erfolgt als verdeckte 
Vorwandinstallation. Die Einbaubadewannen werden als Eck- oder Rechteckwannen voll 
eingefliest oder verkleidet. Alle Einhebelmischbatterien werden von der Firma Blank & 
Segers, Serie Derby Top, verchromt mit Keramikscheiben und festem Gussablauf  bezogen, 
die Badebatterien mit Schlauchbrausegarnitur, die Waschtischbatterien mit Zugknopf-
Ablaufgarnitur verchromt sowie die Wannenabläufe mit Excenter vorgesehen. Über den 
Waschbecken der Hauptbäder werden großflächige Wandspiegel eingesetzt.
Der Waschmaschinenanschluss (Wasserzuführung und Abwasserleitung) wird gemäß dem 
verfügbaren Platz alternativ im Badezimmer oder in der Küche oder in einem dafür ge-
eigneten Abstellraum vorgesehen. Bei Montage in der Wohnung wird der Anschluss über 
einen Unterputz-Geruchsverschluss ausgeführt. Die Verbrauchserfassung erfolgt über zu 
mietende Unterputz Kalt- und Warmwasserzähler. 

Zu den sanitären Einrichtungsgegenständen, die Bestandteil der Wohnungen sind, gehören 
die aufgeführten Ausstattungsobjekte. In Plänen dargestellte Objekte sind somit teilweise 
Sonderausstattungen. Durch die verschiedenen Materialien, aus denen die Einrichtungs-
gegenstände bestehen (Keramik-Kunststoff), können geringfügige Farbabweichungen 
auftreten. 

Nicht mitgeliefert werden Waschmaschinen und Küchen einschließlich Spülen, deren 
Darstellung in den Plänen nur dem Stellflächennachweis dient. Für die Küchenspülen ist 
eine Kalt- und Warmwasserversorgung vorzusehen. Geschirrspülplätze in Küchen werden 
mit einem Kombi-Eckventil, an welchem sowohl Spüle als auch Geschirrspüler anzubin-
den sind, ausgestattet.

Lüftung

Die Entlüftung der innen liegenden Bäder und WC´s erfolgt mit Einzelentlüftungen. Die 
Abluftgeräte werden in Feuchtraumbereichen in die Unterhangdecke  in UP-Ausführung 
integriert; der Anschluss der Geräte bis zum Schacht erfolgt in Flexrohr. In den innen 
liegenden Bädern kommen Lüftungsgeräte mit einer Leistung von 60 m3/h zum Einsatz. 
Die innen liegenden WC-Räume erhalten einen Lüfter mit 30 m³/h. Die Lüftungs-
steuerung erfolgt jeweils über Lichtschalter, wobei mit Verzögerung eine Nachlaufzeit 
von drei Minuten vorgesehen ist. Die Steuerung ist im Lüftergehäuse integriert. Die 
Entlüftung erfolgt über Dach. Bei der Installation werden Schall- und Brandschutzbe-
stimmungen eingehalten.

Innenliegende und andere, gesonderte Küchenbereiche sind für den Betrieb von Abluft-
dunstabzugshauben vorzurichten. Die Abluftinstallationen sind über Dach zu führen 
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und gemäß brandschutzrechtlichen Auflagen und DIN-gerecht zu erstellen. Die Kü-
chen in den Regelgeschossen sind für den Betrieb mit Umlufthauben vorzusehen. Alle 
Technikräume sind der jeweiligen DIN entsprechend zu be- und entlüften. 

Elektroinstallation

Das Gebäude erhält eine komplett neue Elektroinstallation. Dies erfolgt nach den Vor-
schriften der VDE und den technischen Abschlussbedingungen (TAB) des örtlichen Elek-
trizitätsversorgungsunternehmens. Die Gebäude werden einzeln mittels eines Erdkabels 
aus dem Niederspannungsnetz des Energieversorgungsunternehmens versorgt. Die Elek-
troinstallation beinhaltet die gesamte Neuinstallation der Haupt- und Unterverteilungen 
mit FI-Schutzschaltung und Einbauautomaten, die Neuverlegung aller Licht- und Steck-
dosenleitungen unter Putz sowie den Einbau von Schalter- und Steckdosen.

Die Ausstattung der Wohnungen mit Elektroinstallation erfolgt in Anlehnung auf  die 
Anforderungen für den Ausstattungswert 2, nach RAL-RG 678 Tabellen für die Planung 
elektrischer Anlagen in Wohngebäuden von der Hauptberatungsstelle für Elektrizitätsan-
wendungen e.V. Frankfurt/ Main.

In den Wohnungen werden Kleinverteiler unter Putz (UP) eingebaut. Die gesamte 
Installation erfolgt als UP-Installation mit Abzweigdosen. In den Kleinverteilern wer-
den die Stromkreise aufgeteilt. Steckdosen, Schalter und Taster sind deutsche Fabrikate 
(Gira-Standard in weiß, oder gleichwertig); sie werden als Einzelgeräte mit Kombirahmen 
ausgeführt. Die Wandauslässe werden mit einer Wandauslassdose realisiert. Alle Steck-
dosen werden als Schutzkontaktdosen ausgeführt. Die Lage und Anzahl von Schaltern, 
Steckdosen und Auslass sind gemäß der Ausführungsplanung herzustellen.

Jeder Wohn- und Schlafraum (auch Kinderzimmer) erhält: 1x Telefon, 1x Fernseh- und 
1x Rundfunkanschluss; die wohnungsinterne Verkabelung für Rundfunk- und Fernseh-
empfang erfolgt bauseits. Der Anschluss an das Kabel- oder Telekomnetz des örtlichen 
Anbieters soll in Einzelverträgen durch den jeweiligen Nutzer/ Mieter erfolgen. 

Falls diese Möglichkeit nicht besteht oder ihre Realisierung nicht wirtschaftlich erscheint, 
worüber der Bauträger nach billigem Ermessen zu befinden hat, werden alternative Anbie-
ter vertraglich gebunden oder den zukünftigen Nutzern der kostenpflichtige Anschluss 
an eine zentral auf  dem Gemeinschaftseigentum von einem externen Anbieter betriebene 
SAT-Anlage bzw. die kostenlose Nutzung des DVBT-Netzes der Telekom angeboten.

Die Versorgung mit Fernmeldeleitungen (Amtsanschlüsse) wird neu beantragt. Für die 
Wohnungen werden je nach Verfügbarkeit ein ISDN-, Basis- oder DSL-Anschluss vor-
gesehen. 

Die einzelnen Wohneinheiten erhalten – soweit eine Zugänglichkeit über separate Trep-
penhäuser gegeben ist – eine Wechselsprechanlage mit integriertem Rufsignal und Türöff-
nertaste. Die zentralen Klingelanlagen mit Türstation (Elcom oder gleichwertig) werden 
in die Laibungen im Bereich der Hauszugänge eingelassen. 

Die Schaltung der Treppenhausbeleuchtung besteht aus Tastenschaltern mit Zeit-
steuerung und den dazugehörigen Leuchtkörpern. Die Beleuchtungskörper im Treppen-
haus (z. B. Berliner Kugelleuchten) entsprechen dem Ambiente des Gesamtobjektes.

Die Kellerinstallation erfolgt auf  Putz in Kanälen oder in Kunststoffstangenrohr auf  Ab-
standschellen mit einer Schalter- und Steckdosenkombination und einer Brennstelle mit 
Leuchte (Schiffsarmatur) je Kellerraum.
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Die Stromkostenabrechnung für Beleuchtung von Gemeinschaftsräumen (Keller, Gang, 
Flur) und der Sprechanlage erfolgt über eine separate, allgemeine Zählung in der Haupt-
verteilung.

Außenanlagen

Die Außenanlagen der Kerngrundstücke und des Gemeinschaftseigentums werden gemäß 
der zu erstellenden Ausführungsplanung des beauftragten Garten- und Landschafts-
architekten erstellt. Das vorhandene Wege- und Straßennetz bleibt im Wesentlichen 
im Bestand erhalten. Dies gilt auch für das vorhandene Leitungsnetz, soweit dies den 
heutigen technischen Anforderungen entspricht. Da es sich um ein hochrangiges Denk-
malobjekt handelt, erfolgt die Gesamtgestaltung der umfangreichen Freiflächen in enger 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Denkmal- und Naturschutzbehörden und unter 
Beachtung des historischen Charakters der Anlage.

Die im Übersichtsplan bezeichneten Gemeinschaftsflächen beinhalten auch den vorge-
sehenen Kinderspielplatz und die Barbecue-Lounge. Die jeweiligen Flächengrößen und ihre 
exakte Anordnung im Wohnpark erfolgt nach behördlichen Vorgaben und der noch zu 
erstellenden Ausführungsplanung des Gartenarchitekten. Zur Erlangung einer Geneh-
migung für die Errichtung vorgenannter Anlagen ist die Beteiligung diverser Fachämter 
(Naturschutz, Forst etc.) erforderlich. Da die Zustimmung aller Behörden zum Zeit-
punkt der Erstellung der Baubeschreibung noch nicht vorliegt, bleibt die Realisierung 
entsprechend der Vorlage notwendiger Genehmigungen vorbehalten.    

Erhaltenswerter Baumbestand wird vor Baubeginn in Absprache mit dem Garten-
architekten festgelegt und ist mit einem fachgerechten Gehölz- bzw. Erziehungsschnitt zu 





versehen und während der Baumaßnahme gemäß den geltenden Baumschutzrichtlinien zu 
schützen. Die Bepflanzung ist gemäß Ausführungsplanung sowie hierzu vorliegenden Be-
pflanzungsangaben bezogen auf  Gattung, Anzahl und Baumschulqualitäten zu erstellen.
Im Bereich der Außenanlagen sind Beleuchtungskörper (z. B. Pollerleuchten) in genü-
gender Anzahl vorzusehen, Schaltung über Dämmerungsmelder.

Die erforderlichen Mülltonnen/ Müllcontainer für die jeweiligen Gebäude werden 
primär auf  dem jeweiligen Kerngrundstück eingestellt. Gleichsam erfolgt für einzelne 
Gebäude die Nutzung dieser und/ oder weiterer Flächen als Abstellfläche für Gartenge-
räte und Fahrräder. Zur Sicherung einer ausreichenden Versorgung mit Pkw-Stellplätzen 
werden sowohl auf  den einzelnen Kerngrundstücken als auch auf  den Gemeinschaftsflä-
chen entsprechende, befestigte Stellplätze geschaffen. Die nach der gegenwärtigen, auf  
einer Bedarfsschätzung beruhenden Planung vorgesehenen Stellplätze sind dem Lageplan 
(Anlage 1 der Bezugsurkunde) zu entnehmen. Der Bauträger behält sich vor, Anzahl und 
Lage noch zu ändern.

Das Gesamtareal wird im Rahmen einer Grundstücksteilung derart umgegliedert, 
dass jedes Gebäude, gleich ob Bestand oder Neubau, über ein separates Grundstück 
(Kerngrundstücke im Sinne der Gemeinschaftsordnung) verfügt. Die Leitungsführung 
sämtlicher Ver- und Entsorgungsleitungen erfolgt (unterirdisch) sowohl über die einzel-
nen Kerngrundstücke als auch über die Gemeinschaftsflächen. Die jeweiligen Eigentümer 
sichern sich und gegebenenfalls den externen Versorgern (z.B. Wasser, Elt., Telekom u.a.) 
die notwendigen Leistungs-, Versorgungs- und Wegerechte in Form von Dienstbarkeiten 
zu. Insoweit gilt: Sollten Versorgungsmedien durch externe Versorger verlegt werden oder 
Leitungen durch den hierzu berechtigten Bauträger diesen Versorgern übereignet wer-
den, werden für diese im Eigentum der Versorger stehende Leitungen auf  Anfordern 
der Versorger entsprechende Dienstbarkeiten zu Lasten der Gemeinschaftsflächen und/

oder der Kerngrundstücke zur Eintragung gebracht. Im übrigen bleiben Bestands- und 
durch den Bauträger neu verlegte Versorgungsleitungen Eigentum der Grundstückseigen-
tümer mit der Maßgabe, dass die sämtlichen oder mehreren Kerngrundstücken dienenden 
Versorgungsleitungen, insbesondere Ringleitungen, wesentlicher Bestandteil der Gemein-
schaftsflächen sind, auch soweit sie über Kerngrundstücke verlaufen sollten. Zu Lasten 
der Kerngrundstücke und zu Gunsten der Gemeinschaftsflächen werden entsprechende 
Dienstbarkeiten bestellt. Soweit einzelne Leitungen nur einem Kerngrundstück die-
nen, gehören sie als wesentlicher Bestandteil zu dem jeweiligen Kerngrundstück ab der 
entsprechenden Abzweigung an. Soweit erforderlich erfolgt insoweit eine Sicherung zu 
Lasten der Gemeinschaftsflächen.

Die Tragung der Unterhalts- und Instandhaltungskosten der Gemeinschaftsflächen ein-
schließlich der zu ihnen als wesentlicher Bestandteil gehörenden Leitungen obliegt den 
angeschlossenen Miteigentümern der Gemeinschaftsflächen im Verhältnis der gehaltenen 
Miteigentumsanteile zueinander. Kosten der Unterhaltung und Instandhaltung von zu 
einem Kerngrundstück gehörigen Leitungen obliegt dem jeweiligen Kerngrundstücksei-
gentümer allein.

Zur Unterstreichung des Resortcharakters ist/ wird  die gesamte  Anlage eingezäunt und 
nur über die beiden Toranlagen an der Hobrechtsfelder Chaussee befahrbar sein.  Für 
jeden Stellplatz wird eine Fernbedienung, programmiert auf  das jeweilige Zufahrtstor, 
einmalig kostenlos zur Verfügung gestellt. Für Fußgänger, Gäste, Lieferanten und weitere 
Personen wird im jeweiligen Zufahrtsbereich des Resorts, am Zugang zur Hobrechts-
felder Chaussee ein separates Fußgängertor mit Klingeltableau vorgesehen. Die technische 
Ausstattung erfolgt derart, dass von  jeder Wohnung aus das zugeordnete Fußgängertor 
über das Haustelefon zu öffnen ist. Im Zugangsbereich der Anlage werden aussagefähige 
Orientierungspläne angebracht.  

Gartengestaltung in der Villa Gericke in Potsdam
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Kaufvertragsmuster

Urkundenrolle Nr.  K  -  ____  für das Jahr 2008
Diese Urkunde ist einseitig beschrieben.

Verhandelt zu Berlin am ____  
Vor dem unterzeichnenden Notar ____  
Bernd Kopplow, Kurfürstendamm 26a, 10719 Berlin

erschienen heute: 

1.	 ............. 	
	 geschäftsansässig Schwägrichenstr. 13, 04107 Leipzig.

2.	 .............   	

3.	 .............   

Der Erschienene zu 1) ist dem Notar von Person bekannt. 
Die Erschienenen zu 2) und 3) wiesen sich aus durch Vor-
lage ihrer gültigen Personaldokumente.
 
Der Notar fragte die Erschienenen, ob er oder eine der mit 
ihm beruflich verbundenen Personen in einer Angelegen-
heit, die Gegenstand dieser Beurkundung ist, außerhalb des 
Notaramtes tätig war oder ist. Die Frage wurde verneint.
Der Erschienene zu 1. erklärte vorab:

Ich gebe die nachstehenden Erklärungen ebenfalls nicht 
im eigenen Namen ab, sondern in meiner Eigenschaft als 
alleiniges Vorstandsmitglied für die 

UKB Denkmal AG, 
Schwägrichenstr. 13, 04107 Leipzig,

eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht Leipzig 
zu HRB  23345. 

Der Notar bescheinigt aufgrund am .. . .. .2008 elektronisch 
über das Internet vorgenommener Einsichtnahme in 
das Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig zu HRB 
23345, 

dass dort die UKB Denkmal AG und der Erschienene zu 
1. als ihr alleiniges und von dem Verbot der Mehrfach-
vertretung im Sinne des § 181 Alt. 2 BGB befreites Vor-
standsmitglied eingetragen sind. 

Die Erschienenen zu 2) und 3) erklärten, ihre nachfol-
genden Erklärungen im eigenen Namen abzugeben. 

Die von dem Erschienenen zu 1) Vertretene wird in dieser 
Urkunde auch „Bauträger“ oder „UKB“ genannt. Die 
Erschienenen zu 2) und 3) werden nachstehend auch „Er-
werber“ genannt.

Im Hinblick auf  § 17 Abs.2 lit. a Beurkundungsgesetz er-
klärt der Erwerber, dass er ausreichend Gelegenheit hatte, 
sich vorab mit dem Gegenstand der Beurkundung aus-
einander zu setzen, da ihm der Text des Kaufvertrages und 
der Text der Grundlagenurkunde rechtzeitig, dass heißt 
mindestens zwei Wochen vor Beurkundung zur Verfügung 
gestellt wurde.

Dies vorausgeschickt baten die Erschienenen, handelnd 
wie angegeben, um die Beurkundung des nachstehenden 

Bauträgervertrages über Wohnungseigentum.
 

I. Bauvorhaben, Bezugnahmen, Grundbuchstand 

1)	Bauvorhaben

Der Bauträger wird den nachfolgend bzw. in den hier in 
Bezug genommenen weiteren Urkunden näher beschrie-
benen Grundbesitz umfassend entwickeln und hierbei 
die vorhandenen Baulichkeiten sanieren, modernisieren 
sowie aufgrund gesondertem Bebauungsplan womöglich 
Neubauten errichten, um jeweils Wohnraum zu schaffen. 
Daneben wird der Bauträger auf  den funktional dienen-
den Flächen Baumaßnahmen bezogen auf  Straßen, Wege, 

Kaufvertragsentwurf
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Weiter hat der Bauträger bezogen auf  das im nachstehenden 
Absatz 3 näher bezeichnete Flurstück 12 und das das auf-
stehende Gebäude (Manoir I) zur Urkunde des Notars 
Bernd Kopplow (UR-Nr.K-____/2008) eine hier weiter 
auch als „Teilungserklärung“ bezeichnete Urkunde aufge-
stellt. Nach der Teilungserklärung hat der Bauträger das 
Flurstück 12 in Wohnungseigentum aufgeteilt. 

Bezug genommen wurde hierbei auf  die Pläne, die Bestand 
des bei dem zuständigen Bezirksamt gestellten Antrages 
auf  Erteilung der Abgeschlossenheitsbescheinigung sein 
werden. Nach Vorliegen der Bescheinigung wird der Bau-
träger diese für die Teilung nach WEG für maßgeblich 
erklären. Die Anlegung der Wohnungsgrundbücher ent-
sprechend der Teilungserklärung ist noch nicht erfolgt. 
Der Notar erteilte die entsprechenden Belehrungen.

Die Bezugsurkunde und die Teilungserklärung lagen bei 
der heutigen Beurkundung jeweils in beglaubigter Abschrift 
vor. Der Notar belehrte die Parteien über die Bedeutung 
des Verweisens. 

Die Parteien erklären, dass sie die Bezugsurkunde und die 
Teilungserklärung, die ihnen jeweils bekannt sind und auf  
die verwiesen wird, zum Inhalt des heutigen Vertrages ma-
chen. Die Parteien verzichten auf  ihre Verlesung und Beifü-
gung zur heutigen Urkunde. Die Erschienenen bestätigen 
den Erhalt beglaubigter Abschriften.

3)	Grundbuchstand

Die UKB wird Eigentümer folgenden Grundbesitzes: 

Grundbuch des Amtsgerichts Hohenschönhausen von 
Pankow Blatt 996 N vormals Flurstück 4 der Flur 19, 
grundbuchmäßige Größe 148.522 m².
Der vorgenannte Grundbesitz wurde zwischenzeitlich neu 
vermessen. Die Übernahme und Fortführung in das Lie-
genschaftskataster ist weitestgehend erfolgt. 
Die neu gebildeten Flurstücke sind aus der Flurkarte 
ersichtlich, die der Bezugsurkunde als Anlage 2 beigefügt 
ist. Die Fortführung im Grundbuch ist bereits erfolgt. 
Zu den neu gebildeten Flurstücken gehört auch folgendes 
Flurstück:

	 Flurstück 12 der Flur 19
	 mit einer grundbuchmäßigen Größe von 10.353 m².

Bei diesem Flurstück handelt es sich um ein „Kerngrund-
stück“ im Sinne der Bezugsurkunde. Der amtierende 
Notar hat das Grundbuch per Computer über das zen-
trale Grundbucharchiv mittels Datenfern-übertragung am 
__.__.2008 einsehen lassen. Er erörterte den nachfolgend 
dargestellten Grundbuchstand mit den Beteiligten.

Abteilung I
derzeitiger Eigentümer 

Spielplätze und Grünflächen durchführen. 
Gegenstand des hier geschlossenen Vertrages ist der Ver-
kauf  eines Wohnungseigentums und eines Miteigentum-
santeils an Gemeinschaftsflächen an den Erwerber nebst 
Bauleistungsverpflichtung des Bauträgers bezüglich des 
aufstehenden Gebäudes und der Gemeinschaftsflächen.

2)	Bezugnahmen

Der Bauträger hat am 04.09.2008 zur Urkunde des Notars 
Bernd Kopplow (UR-Nr.K-324/2008) erklärt, dass fol-
gende Unterlagen zum Bestandteil des Bauträgervertrages 
werden sollen:

Anlage 1	 Lageplan Grundstücksaufteilung 
Anlage 2	 Auszug aus dem Liegenschaftskataster (Flur-	
			   karte)
Anlage 3	 Plan mit Darstellung Gemeinschaftsflächen
Anlage 4	 Gemeinschaftsordnung
Anlage 5	 Vertrag zur Verwaltung von Gemeinschafts-	
			   flächen
Anlage 6	 Verwaltervollmacht
Anlage 7	 Aufstellung der Miteigentumsanteile
Anlage 8	 Baubeschreibung

Diese Urkunde wird hier weiter auch nur "die Bezugsur-
kunde" genannt. 
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Abteilung II
lfd. Nr. 1	 Eigentumsvormerkung für die UKB Denkmal 
AG

Nach Maßgabe des hier geschlossenen Vertrages sowie 
der Bezugsurkunde werden noch verschiedene Lasten zur 
Eintragung gelangen, welche von dem Erwerber als nicht 
wertmindernd zu übernehmen sind.

In diesem Sinne werden jedenfalls folgende Lasten zur 
Eintragung gelangen:

~	zu Gunsten anderer Kerngrundstücke, der Gemein-
schaftsflächen, von Versorgungsträgern und/ oder des 
Bauabschnitts II : Stellplatzrechte zu Lasten der Gemein-
schaftsflächen, ferner Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
jeweils zu Lasten der Gemeinschaftsflächen und/ oder 
des Kerngrundstücks 

~	Auflassungsvormerkung zu Gunsten der Liegenschafts-
fonds GmbH & Co. KG auf  Übertragung des Eigen-
tums an den Flurstücken 24 und 25, die zu den Ge-
meinschaftsflächen gehören

Weiter in Betracht kommen – insbesondere – eine Dienst-
barkeit zu Gunsten eines noch nicht feststehenden Dritten 
zur Sicherung des Rechts zur Installation einer zentralen 
Satellitenempfangsanlage nebst erforderlichen Leitungen 
und Nebenanlagen auf  den Gemeinschaftsflächen und 

Dienstbarkeiten zu Gunsten von Kerngrundstücken zur 
Besicherung der Nutzung von Grundwasser über Brunnen 
auf  dem Kerngrundstück oder den Gemeinschaftsflächen.

Abteilung III ist derzeit lastenfrei.

Der Bauträger behält sich das Recht vor, zur Vorfinan-
zierung der Baukosten noch Grundpfandrechte in 
beliebiger Höhe eintragen zu lassen, was der Erwerber 
ausdrücklich gestattet und duldet. Der Anspruch des Er-
werbers auf  Lastenfreistellung aufgrund dieses Vertrages 
bleibt unberührt.

Der Erwerber erteilt in diesem Zusammenhang dem Bau-
träger die 

Vollmacht, 

mit der für ihn eingetragenen Vormerkung hinter noch 
einzutragende Grundpfandrechte zurückzutreten und alle 
Erklärungen und Anträge gegen-über dem Grundbuch-
amt abzugeben, die erforderlich und zweckdienlich sind. 
Voraussetzung für den Gebrauch der Vollmacht ist, dass 
die Gläubiger Freistellungsverpflichtung gemäß Makler- 
und Bauträgerverordnung (MaBV) erteilt haben, was dem 
Grundbuchamt gegenüber nicht nachzuweisen ist.
Von dieser Vollmacht kann nur vor dem amtierenden 
Notar, seinem Vertreter im Amt bzw. Amtsnachfolger Ge-
brauch gemacht werden.

II.	  Verkauf  

1)	Kaufgegenstand

Der Bauträger und der Erwerber vereinbaren den folgenden 
Kaufgegenstand: 

a)	 auf  dem in Abschnitt I. genannten Kerngrundstück 
(Flurstück 12) das in Anlage 1A bezeichnete Woh-
nungseigentum

b)	und den in Anlage 1A bezeichneten Miteigentumsanteil 
an den Flurstücken 10, 16, 23, 24 und 25 sowie der 
nördlichen, noch heraus zu messenden Teilfläche 
„13/2“ des derzeitigen Flurstücks 13, diese

	 – nachfolgend auch insgesamt "die Gemeinschafts-  	
	    flächen" genannt –.

Das Wohnungseigentum und der Anteil an den Gemein-
schaftsflächen werden nachfolgend einheitlich auch als 
"Kaufgegenstand" bezeichnet. 

Sofern auch Nutzungsrecht an einem Stellplatz auf  den 
Gemeinschaftsflächen: Zum Kaufgegenstand gehört auch 
der dem kaufgegenständlichen Wohnungseigentum zur 
ausschließlichen Nutzung zugewiesene Stellplatz. Zur nä-
heren Beschreibung des Kaufgegenstandes beziehen sich 
die Beteiligten auf  den aus Anlage 1A ersichtlichen Text.
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2)	Verkauf

Der Kaufgegenstand wird hiermit mit allen Rechten, 
Pflichten, gesetzlichen Bestandteilen und etwaigem Zu- 
behör an den Erwerber verkauft.
Der Bauträger verpflichtet sich zur lastenfreien Über-
tragung mit Ausnahme solcher Belastungen, die nach 
Maßgabe dieses Vertrages und der Bezugsurkunde bestellt 
werden.

3)	Gemeinschaftsordnung für die Gemeinschaftsflächen 

Die Rechtsverhältnisse der Miteigentümer der Ge-
meinschaftsflächen untereinander sowie zwischen der 
Miteigentümergemeinschaft einerseits und dem Erwerber 
andererseits sind in der Gemeinschaftsordnung, welche als 
Anlage 4 der Bezugsurkunde beiliegt, näher beschrieben. 
Der Erwerber tritt dieser Vereinbarung bei und erkennt 
die sich aus der vorgenannten Urkunde nebst Anlagen 
ergebenden Rechte und Pflichten hiermit für und gegen 
sich als verbindlich an. 

4)	Teilungserklärung für das Wohnungseigentum

Für die Rechtsverhältnisse der Wohnungseigentümer sind 
die Teilungserklärung und die ihr als Bestandteil beige-

fügte Gemeinschaftsordnung maßgeblich. Insoweit wird 
auf  Abschnitt XI. dieser Urkunde Bezug genommen.

5)	Überleitung von Verpflichtungen

Der Erwerber verpflichtet sich, bei einer rechtsgeschäft-
lichen Weiterveräußerung des Kaufgegenstandes die sich 
aus diesem Vertrag und den vorgenannten Urkunden 
ergebenden Verpflichtungen seinen Rechtsnachfolgern in 
gleicher Weise aufzuerlegen und auch diese zu verpflichten, 
der Gemeinschaftsordnung beizutreten, und sich entspre-
chend der Zwangsvollstreckung zu unterwerfen, dies mit 
der Maßgabe, dass ein jeder weitere Rechtsnachfolger in 
gleicher Weise gebunden wird. 

Der Erwerber verpflichtet sich entsprechend auch dafür 
Sorge zu tragen, dass etwaige Rechtsnachfolger sämtliche 
aus diesem Vertrag ersichtlichen Vollmachten erteilen.

6)	Stellplätze auf dem Kernrundstück und/ oder 		
    Gemeinschaftsflächen

Der Erwerber ist verpflichtet, eine ihm nach diesem Vertrag 
etwa zur alleinigen Nutztung zugewiesene PKW-Stell-
fläche zu reinigen und für die Schnee- und Eisbeseitigung 
Sorge zu tragen.

III. Herstellungsverpflichtung

1)
Gegenstand dieses Vertrages ist ferner die Sanierung des 
auf  dem Kerngrundstück befindlichen Wohnhauses und 
des kaufgegenständlichen Wohnungseigentums, die Ge-
staltung der Außenanlagen des Kerngrundstücks sowie die 
Durchführung von Baumaßnahmen bezogen auf  die Ge-
meinschaftsflächen. 
Der Bauträger hat die geschuldeten Sanierungs- und Bau-
leistungen unter Verwendung normgerechter Baustoffe 
nach den zum Zeitpunkt des Sanierungsbeginns geltenden 
DIN-Vorschriften unter Einhaltung der Regeln der Technik 
herzustellen. Maßgeblich sind die in der Bezugsurkunde 
niedergelegte Baubeschreibung. Eine auszugsweise Kopie 
des Wohnungsgrundrisses, aus der der Umfang des Son-
dereigentums (einschließlich Balkonen/ Terrassen, soweit 
vorgesehen) ersichtlich ist, ist dieser Urkunde als Anlage 1 
B  beigefügt, aus Anlage 1 C ist der Keller ersichtlich. 
Die Wohnung wird voraussichtlich in der Summe eine 
Wohnfläche wie aus Anlage 1 A ersichtlich – berechnet 
nach der Wohnflächenverordnung in der am 01.01.2008 
geltenden Fassung – haben. 

Als Beschaffenheit wird jedoch eine um 3% geringere 
Wohnflächensumme vereinbart: Wird die als Beschaffen-
heit vereinbarte Summe Wohnfläche unterschritten, ist die 
Abweichung mit € ....../m² auszugleichen.
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Dem Erwerber ist bekannt, dass die Gesamtanlage unter 
Denkmalschutz steht und ihre Entwicklung daher nur 
unter Einhaltung der Vorgaben der zuständigen Behörden 
möglich ist. Auch im übrigen kommen angesichts des der-
zeitigen Planungs-, Genehmigungs- und Entwicklungs-
stands Änderungen in Betracht.

Änderungen auf  Grund behördlicher Auflagen sind 
maßgebend und von den Vertragsparteien anzuerkennen; 
zumutbare Abweichungen in der Bauausführung, ins-
besondere zur Erfüllung von gesetzlichen Vorgaben und 
statischen Erfordernissen, sind ohne Zustimmung des 
Erwerbes zulässig, solange der Wert der Bauleistung nicht 
wesentlich gemindert wird. Insbesondere bei der Gestal-
tung der Außenanlagen (auf  Kerngrundstücken bzw. auf  
den Gemeinschaftsflächen) bedarf  es noch konkreter Ab-
stimmungen mit den zuständigen Behörden.  

Soweit nach den vorbezeichneten Unterlagen eine Lei-
stung nicht genau bestimmt ist, ist sie vom Bauträger in 
ortsüblicher, von ihm nach fachgerechtem Ermessen zu 
bestimmender Weise zu erbringen.
	
Folgende Abweichungen/ Ergänzungen zur Baubeschrei-
bung sind vereinbart: 
..........................
.......................... 

2)	
Abweichungen von den Plänen und der Baubeschreibung 
auf  Wunsch des Erwerbers sind als Sonderwünsche nur 
mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Bauträgers in 
eng begrenztem Rahmen entsprechend dem Baufortschritt 
und unter ausschließlicher Einschaltung der am Bau tätigen 
Firmen möglich. 
Eigenleistungen sind vor Besitzübergang nur nach Geneh-
migung und in Abstimmung mit dem Bauträger zulässig; 
gleiches gilt für Arbeiten durch vom Erwerber beauftragte 
Dritte.

3)	
Der Bauträger verpflichtet sich zur Herstellung der 
Bezugsfertigkeit des Kaufgegenstandes (im Sinne von Ab-
schnitt VII. des Vertrages) und zur grundsätzlich vollstän-
digen Fertigstellung einschließlich der Außenanlagen und 
der Gemeinschaftsflächen bis zu den in Anlage 1 A, Ziffer 
5, angegeben Terminen. Eine frühere Fertigstellung des 
Kaufobjekts behält sich der Bauträger ausdrücklich vor.
Können Außenarbeiten jahreszeitlich bedingt nicht inner-
halb dieser Frist ausgeführt werden, hat sie der Bauträger 
zu geeigneter Zeit zu erbringen. Behinderungen bei der 
Herstellung des Kaufgegenstandes aus Gründen, die vom 
Bauträger nicht zu vertreten sind, z. B. höhere Gewalt, 
Streik, Ausführung von Sonderwünschen oder Eigen-
leistungen des Erwerbers verlängern die Herstellungsfrist 
um die Dauer der Behinderung. 

Die Fertigstellungsfrist verlängert sich ferner um den 
Zeitraum, in dem sich der Erwerber mit der Zahlung des 
Kaufpreises in Verzug befunden hat, und zwar um den 
Zeitraum der zwischen der Fälligkeit und dem Eingang 
der Kaufpreisraten beim Bauträger gelegen hat.

4)	
Das Betreten der Baustelle geschieht bis zur Übernahme 
des Vertragsobjektes durch den Erwerber auf  eigene 
Gefahr. Bei Unfällen haftet der Bauträger nicht gegenüber 
dem Erwerber. Der bauleitende Architekt bzw. dessen 
Erfüllungsgehilfen üben das Hausrecht auf  der Baustelle 
während der gesamten Bauzeit aus. Deren Anordnungen 
ist Folge zu leisten.

5)
Jeweils aufgrund gesondert zu erwirkendem Baurecht 
sollen die aus den der Bezugsurkunde als Anlagen 1 und 
2 beigefügten Plänen ersichtlichen Flurstücke 8, 11, 15 
und 17 mit zu Wohnzwecken dienenden Gebäuden bebaut 
werden. Es handelt sich jeweils um Kerngrundstücke im 
Sinne der Bezugsurkunde. Der Erwerber wird die Ent-
wicklung dieser Flächen durch den jeweiligen Eigentümer 
jeweils entschädigungsfrei dulden. 

6)
Die in dem der Bezugsurkunde als Anlage 1 beigefügten 
Lageplan ausgewiesene Fläche mit der Bezeichnung „Bau-
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feld II“ (Flurstück 22) unterliegt nicht der Gemeinschafts-
ordnung gemäß der Bezugsurkunde. 
Der Bauträger strebt an, auch diese Fläche aufgrund 
gesondert zu erwirkendem Baurecht aufzuteilen und 
mit zu Wohnzwecken dienenden Gebäuden zu bebauen. 
Das Baufeld II wird über die Gemeinschaftsflächen mit 
erschlossen; die Eigentümer und Nutzer dort errichte-
ter Gebäude sollen zudem umfassend zur Mitnutzung 
der Gemeinschaftsflächen befugt sein. Diese Nutzungs-
befugnisse sichernde Rechte werden nach Maßgabe der 
Abschnitte IX. und XIII. dieses Vertrages zur Eintragung 
gebracht. Ergänzend wird hierzu auf  die der Bezugsurkunde 
als Anlage 4 beigefügte Gemeinschaftsordnung und dort 
die Regelungen in Abschnitt XII verwiesen. 

Der Erwerber wird die Entwicklung dieser Flächen ent-
schädigungsfrei dulden und bei der Bestellung von Siche-
rungen im erforderlichen Umfang mitwirken.

IV.  Kaufpreis

1)
Der Kaufpreis ist in Anlage 1A, Ziffer 3., die vorgelesen 
wird, näher ausgewiesen. 

Der Bauträger weist darauf  hin, dass die Finanzverwaltung 
an die in Anlage 1 A ausgewiesene Aufschlüsselung nicht 

gebunden ist. Es handelt sich somit um keine Beschaffen-
heitsangabe im Sinne von § 434 Abs.1 BGB. Soweit die 
Finanzverwaltung eine andere Aufteilung vornimmt, stellt 
dies keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB dar.

Der Kaufpreis ist vorbehaltlich einer eventuellen Mehr-
wertsteuererhöhung ein Festpreis. Zu einer Rechnungs-
legung oder Aufschlüsselung der Herstellungskosten ist 
der Bauträger nicht verpflichtet.
Der Kaufpreis enthält die Kosten für die Herstellung des 
Kaufobjekts, insbesondere die anteiligen Grundstücks-
kosten, die Bau  und Baunebenkosten, die Kosten für die 
Baumaßnahmen bezogen auf  die Außenanlagen und Ge-
meinschaftsflächen gemäß Baubeschreibung, die Kosten 
und Gebühren für (soweit nicht bereits vorhanden) den 
Erstanschluss an Wasser, Strom und Abwasserkanal sowie 
den Erschließungsaufwand im Sinne des Baugesetzbuches 
(Ersterschließung).
 
Sollten nach Fertigstellung darüber hinaus künftig für Er-
weiterungen oder Änderungen von Erschließungsanlagen 
Beiträge gefordert werden, so hat diese ausschließlich der 
Erwerber zu tragen.

2)
Grundvoraussetzung für die Fälligkeit der Kaufpreisraten 
im Sinne des nachstehenden Absatzes 3. ist, dass

a)	 der Notar dem Erwerber mitgeteilt hat, dass 

	 aa)	 der Kaufvertrag rechtswirksam ist, die für seinen 
Vollzug erforderlichen Genehmigungen vorliegen 
und dem Bauträger keine vertraglichen Rücktritts-
rechte mehr zustehen;

	 bb)	eine Auflassungsvormerkung zugunsten des Er-
werbers im Grundbuch mit Rang lediglich nach 
solchen Rechten eingetragen ist, für die eine      
Freistellungsverpflichtungserklärung des Gläubi-
gers gemäß Makler- und Bauträgerverordnung 
(MaBV) vorliegt oder die vom Erwerber in dieser 
Urkunde übernommen wurden. 

		  Dem Erwerber ist der Inhalt zur Prüfung bekannt 
zu geben. Der Vormerkung dürfen jedoch die 
Finanzierungsgrundpfandrechte des Erwerbers 
vorgehen oder gleichstehen; Eintragungsbewilli-
gungen der nach Maßgabe des Vertrages noch be-
stellten und zu übernehmenden Rechte sind dem 
Käufer zur Prüfung zu übermitteln;

	 cc)	 die Freistellung des Kaufgegenstandes von allen 
Grundpfandrechten, die der Vormerkung im Rang 
vorgehen oder gleichstehen und nicht der Finan-
zierung des Kaufpreises dienen, gesichert ist, und 
zwar auch für den Fall, dass das Bauvorhaben nicht 
vollendet wird und die entsprechenden Erklä-
rungen der Gläubiger dem Erwerber ausgehändigt 
sind.
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		  Die Freistellung ist gesichert, wenn gewährleistet 
ist, dass die nicht zu übernehmenden Grundpfand-
rechte im Grundbuch gelöscht werden, und zwar, 
wenn das Bauvorhaben vollendet wird, spätestens 
unverzüglich nach Zahlung der geschuldeten Ver-
tragssumme, andernfalls unverzüglich nach Zahlung 
des dem erreichten Bautenstand entsprechenden 
Teils des Kaufpreises durch den Erwerber. 

		  Für den Fall, dass das Bauvorhaben nicht vollendet 
wird, kann sich der Kreditgeber vorbehalten, an-
stelle der Freistellung alle vom Erwerber vertrags-
gemäß bereits geleisteten Zahlungen bis zum antei-
ligen Wert des Vertragsobjektes zurückzuzahlen;

b)	 und, was der Notar nicht mitzuteilen hat, 

die Baugenehmigung sowie die denkmalschutzrecht-
liche Genehmigung vorliegen, soweit diese erforderlich 
sind. Hierzu hat der Bauträger bei Inrechnungstel-
lung der ersten Kaufpreisrate dem Erwerber einen 
entsprechenden Nachweis vorzulegen.

Sofern die in vorstehend unter lit. a) genannten Voraus-
setzungen für die Fälligkeit der einzelnen Kaufpreisraten 
bei Erreichen des entsprechenden Bautenstandes noch 
nicht vorliegen, kann der Bauträger die einzelnen Kauf-
preisraten anfordern, wenn er dem Erwerber oder dem 

den Kaufpreis finanzierenden Kreditinstitut eine Bürg-
schaftserklärung nach Maßgabe der §§ 2 und 7 der 
MaBV ausgehändigt hat, so dass die Rückgewähr der 
an den Bauträger geleisteten Vermögenswerte gesichert 
ist.
Die Fälligkeit der verbürgten Beträge tritt sodann 
innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Bürgschafts-
erklärung beim Erwerber oder beim finanzierenden 
Kreditinstitut ein.
Dem Bauträger bleibt vorbehalten, einen Austausch der 
Sicherheiten gemäß MaBV vorzunehmen, also von der 
Bürgschaft gemäß §§ 2 und 7 MaBV zur Sicherung 
gemäß § 3 Abs. 1 MaBV überzugehen.
Vom Bauträger gestellte Bürgschaften sind zurückzu-
geben, wenn die vorstehend unter lit. a) genannten Vo-
raussetzungen vorliegen.

3)
Der Kaufpreis – mit Ausnahme des auf  den Stellplatz 
entfallenden Kaufpreisteils – ist durch den Erwerber 
ohne Beilage von Zinsen – bei Vorliegen der Grund-
voraussetzung und unter Berücksichtigung der weiteren 
Fälligkeitsregelungen in den nachfolgenden Absätzen – 
nach Baufortschritt in höchstens sieben Teilbeträgen, die 
aus dem nachstehenden Ratenplan nach freiem Ermes-
sen des Bauträgers zu bilden sind, an den Bauträger zu 
zahlen:

a) 	30% 14 Tage nach Vorliegen der Grundvoraussetzung,
b) 	28% nach Rohbaufertigstellung einschließlich Zimme-

rerarbeiten,
c)  5,6% für die Herstellung der Dachflächen und Dach-

rinnen,
d) 	2,1% für die Rohinstallation der Heizungsanlagen,
e)  2,1% für die Rohinstallation der Sanitäranlagen,
f )  2,1% für die Rohinstallation der Elektroanlagen,
g)  7,0% für den Fenstereinbau einschließlich Verglasung,
h) 4,2% für den Innenputz, ausgenommen Beiputzar-

beiten,
i)  2,1% für den Estrich,
k)  2,8% für die Fliesenarbeiten im Sanitärbereich,
l)   8,4% nach Bezugsfertigkeit Zug um Zug gegen Besitz-

übergabe
m) 2,1% für die Fassadenarbeiten,
n)  3,5% nach vollständiger Fertigstellung. 

Soweit Bauleistungen gemäß dem vorstehenden Ratenplan 
nicht zu erbringen sind, weil sie bereits in der Altbausub-
stanz enthalten sind, erhöht sich der Prozentsatz der 1. 
Zahlungsrate um die vorgenannten Prozentsätze der nicht 
mehr zu erbringenden Bauleistungen. Soweit Bauleistungen 
gemäß dem vorstehenden Ratenplan nicht anfallen, ist der 
jeweilige Vomhundertsatz anteilig auf  die übrigen Raten 
zu verteilen.
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Die Fälligkeit der vorstehenden Raten tritt ein nach Ein-
tritt des jeweiligen Bautenstandes, also unabhängig von der 
vorstehenden Reihenfolge.

Sofern auch Nutzungsrecht an Stellplatz: Der anteilige 
Kaufpreis für den mit veräußerten Stellplatz ist an den 
Bauträger wie folgt zu zahlen:

a)	 jeweils 30 % des Kaufpreises (Grundstücksanteil) nach 
Eintritt der Fälligkeitsvoraussetzungen gemäß vor-
stehendem Absatz 2.

b)	 jeweils 70 % des Kaufpreises nach vollständiger Fertig-
stellung der mit veräußerten Stellplätze.

4)
Die Kaufpreisteilbeträge werden jeweils durch Übersen-
dung einer schriftlichen Fertigstellungsanzeige vom Bau-
träger oder dessen Beauftragten abgerufen. Die einzelnen 
Raten sind innerhalb von zehn Tagen nach Eingang der 
jeweiligen Fertigstellungsanzeige bei der Erwerberin zur 
Zahlung fällig. Der jeweilige Bautenstand ist durch den 
bauleitenden Architekten zu bescheinigen. 

5)
Mehrere Personen als Erwerber haften für sämtliche Ver-
pflichtungen aus dieser Urkunde als Gesamtschuldner.

6)
Der Notar hat darauf  hingewiesen, dass mit Ablauf  der 
in dieser Urkunde vereinbarten Zahlungsfrist Verzug ein-
tritt, ohne dass es einer Mahnung des Bauträgers bedarf. 
Gerät der Erwerber mit den vorvereinbarten Zahlungen in 
Verzug so ist für den rückständigen Betrag der gesetzliche 
Verzugszins gemäß § 288 BGB zu zahlen.

V.  Finanzierung

1)
Soweit der Erwerber den Kaufpreis finanziert, verpflichtet 
sich der Bauträger, die zur Sicherung dieser Finanzierung 
erforderlichen Grundpfandrechte zu bestellen und im 
Grundbuch zur Eintragung zu bringen.

2)
Persönlicher Schuldner dieser Verbindlichkeiten ist jedoch 
nur der Erwerber. Er übernimmt die Grundpfandrechte 
mit Vollzug der Auflassung auch zur dinglichen Haftung. 
Die Beschaffung der Fremdmittel ist ausschließlich Sache 
des Erwerbers, auch wenn der Bauträger bei der Schaf-
fung der Voraussetzungen zur Auszahlung mitwirkt. Die 
Fälligkeit der Kaufpreisraten ist unabhängig davon, ob, 
wann und wie die Fremdmittel zur Auszahlung gelangen 
und zur Verfügung stehen.

3)
Der Erwerber tritt den Anspruch auf  Auszahlung des 
Kredites der sich in Höhe aus diesem Vertrag ergebenden 
Zahlungsverpflichtungen an den Bauträger ab. Der Bauträ-
ger nimmt die Abtretung hiermit an.

4)
Die Vertragsparteien weisen den Grundpfandrechts- 
gläubiger unwiderruflich an, den Kredit in Anrechnung 
auf  den Kaufpreis zu dem vereinbarten Fälligkeitstermin 
nur auf  das vom Bauträger in Anlage 1A benannte Bank-
konto zu überweisen. 

5)
Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises dürfen 
die Grundpfandrechte vom Gläubiger nur zur Finanzie-
rung des Kaufpreises verwendet werden. 
Der die Grundschuld beurkundende Notar wird ange-
wiesen, die Eintragung eines Grundpfandrechts im 
Grundbuch erst dann zu veranlassen, wenn ihm der 
Grundpfandrechtsgläubiger bestätigt hat, dass das Grund-
pfandrecht bis zur vollständigen Zahlung des geschuldeten 
Kaufpreises nur als Sicherheit für diese Zahlungen dient. 
Alle mit der Bestellung und Eintragung der Grundpfand-
rechte zusammenhängenden Kosten hat der Erwerber zu 
tragen. Die Grundpfandrechte erhalten den Rang vor der 
Vormerkung gemäß Abschnitt VI. dieser Urkunde.
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6)
Der Bauträger erteilt hiermit dem Erwerber 

Vollmacht 

zur Sicherung dieser Kaufpreisfinanzierung Grundpfand-
rechte in beliebiger Höhe/ bis zur Höhe des Kaufpreises 
nebst bis zu 20% Zinsen p.a. und einer einmaligen 
Nebenleistung bis zu 15% sowie vollstreckbar gemäß § 
800 ZPO am Kaufgegenstand nach dessen grundbuch-
licher Bildung zu bestellen.
 

7)
Der amtierende Notar wies darauf  hin, dass bis zur 
Anlegung der Grundbücher für den Kaufgegenstand keine 
Belastungen grundbuchlich vollzogen werden können. 
Bis zur Anlegung ist eine Finanzierungssicherung in dem 
Maße möglich, dass der Erwerber die Rechte aus einer 
Bürgschaft (IV. Absatz 2) an das Kreditinstitut abtritt.

8)
Bauträger und Erwerber erteilen darüber hinaus die dem 
Inhalt der vorstehenden Absätze 2 bis 7 entsprechende 
Belastungsvollmacht
a) .....................	  und 	 b) .....................
– jedem für sich unter Befreiung von den Beschränkungen 

des § 181 BGB –, die vom Erwerber als Vertrauensper-
sonen angesehen werden, Grundpfandrechte zu bestellen 
und den erworbenen Grundbesitz entsprechend zu 
belasten sowie für den Erwerber Schuldanerkenntnisse ab-
zugeben und ihn der sofortigen Zwangsvollstreckung in 
sein gesamtes Vermögen zu unterwerfen.

Der Notar wies darauf  hin, dass die Grundpfandrechts-
gläubiger in der Regel verlangen, dass der Erwerber 
zusätzlich zur Grundschuldbestellung ein notarielles 
Schuldanerkenntnis abgibt und sich wegen der anerkannten 
Forderung der sofortigen Zwangsvollstreckung aus der 
notariellen Urkunde in sein gesamtes Vermögen unter-
wirft. 

Der Notar belehrte den Erwerber eingehend über die sich 
hieraus ergebenden Konsequenzen. Der Erwerber weist die 
Bevollmächtigten hiermit an, Schuldanerkenntnisse und 
die vorbezeichneten Vollstreckungsunterwerfungen für 
ihn zu erklären, soweit dies in den den Bevollmächtigten 
zur Verfügung gestellten Formularen für die Grundpfand-
rechtsbestellung vorgesehen ist.

9)
Die Vollmachtsbeschränkung gemäß Abschnitt XV. dieser 
Urkunde gilt auch für die hier erteilten Vollmachten.

VI.  Vormerkung, Auflassung

1)
Der Bauträger bewilligt unwiderruflich und der Erwerber 
beantragt zur Sicherung seines Anspruchs auf  Übertra-
gung des Eigentums an dem Kaufgegenstand eine Vormer-
kung nach § 883 BGB in das noch anzulegende Grund-
buch des Kaufgegenstandes einzutragen, bei mehreren 
Personen als Berechtigte in dem angegebenen Anteils  bzw. 
Gemeinschaftsverhältnis.

Die Vormerkung hat den Rang nach den unter Abschnitt 
I. dieser Urkunde näher bezeichneten noch zur Eintragung 
gelangenden Belastungen und eventuell den unter Mitwir-
kung des Erwerbers am Vertragsobjekt bestellten Rechten 
zu erhalten. Eintragung an nächstoffener Rangstelle ist 
zulässig.

Wegen der Löschungsbewilligung nehmen die Parteien 
Bezug auf  Anlage 2 Ziffer 1 dieser Urkunde. 
Ausfertigungen oder beglaubigte Abschriften, die die 
Löschungsbewilligung enthalten, darf  der Notar nur 
erteilen, wenn eine der nachfolgend genannten Voraus-
setzungen vorliegen.

Der amtierende Notar wird angewiesen, von dem 
Löschungsantrag unter Verwendung der Löschungsbe-
willigung Gebrauch zu machen,
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a)	 sobald der Erwerber als Eigentümer im Grundbuch 
eingetragen ist und ihn belastende Zwischeneintra-
gungen ohne seine Zustimmung nicht erfolgt und nicht 
beantragt sind,

oder

b)	wenn folgende Voraussetzungen kumulativ vorliegen:

i.	 Der Bauträger hat dem Notar schriftlich mitgeteilt 
hat, dass er wegen nicht rechtzeitiger Zahlung des 
Kaufpreises bzw. von Kaufpreisteilen vom Kaufvertrag 
zurückgetreten ist bzw. die Erfüllung des Vertrages 
abgelehnt hat.

ii.	 Der Erwerber hat dem Notar auf  schriftliche Auffor-
derung hin der Vormerkungslöschung nicht innerhalb 
von 14 Tagen widersprochen. 

iii.	Die Rückzahlung eventueller Teilzahlungen des Erwer-
bers ist sichergestellt .

2)
Die Vertragsparteien erklären hiermit die Auflassung 
gemäß Anlage 2 Ziffer 2 dieser Urkunde. 
Der Notar wird angewiesen, die Eintragung des Erwerbers 
als Eigentümer im Grundbuch nach schriftlicher Zustim-
mung des Bauträgers zu veranlassen. Zur Zustimmung ist 
der Bauträger spätestens dann verpflichtet, wenn der ge-
schuldete Kaufpreis gezahlt ist.

Der Erwerber kann die Zustimmung des Bauträgers zum 
Vollzug der Auflassung vor vollständiger Fertigstellung 
mit dem erreichten Bautenstand verlangen, wenn das 
Unvermögen des Bauträgers zur Fertigstellung der Baumaß-
nahme feststeht, dies Zug um Zug gegen Zahlung des dem 
erreichten Baufortschritt entsprechenden Kaufpreisteils.

VII.  Abnahme, wirtschaftlicher Übergang

1)
Die Vertragsteile verpflichten sich gegenseitig zur Abnahme 
des Kaufgegenstandes, sobald der Bauträger die von ihm 
bis zur Bezugsfertigkeit geschuldeten Lieferungen und 
Leistungen erbracht hat. 

Als bezugsfertig gilt der Kaufgegenstand auch dann, wenn 
die Außenanlagen, die Fassade, das Treppenhaus und 
etwaige Kellerflächen noch nicht restlos fertig gestellt und/ 
oder noch geringfügige Nachhol-  und Ausbesserungs-
arbeiten zu erbringen und/ oder die Baumaßnahmen des 
Bauträgers bezogen auf  die Gemeinschaftsflächen noch 
nicht vollständig durchgeführt worden sind. Der Ge-
brauch des Kaufgegenstandes darf  jedoch dadurch nicht 
wesentlich beeinträchtigt werden. Ausdrücklich nicht zur 
Bezugsfertigkeit gehören die Errichtung der Barbecue-Lounge 
auf  den Gemeinschaftsflächen und des Wellness-Bereichs 
in dem Kellergeschoss des Pavillon de Buis (Flurstück 19). 

Solche Arbeiten, die erst nach der Bezugsfertigkeit zu 
erbringen sind, werden jeweils nach Fertigstellung abge-
nommen. Bei der Abnahme findet eine gemeinsame Be-
sichtigung des Vertragsobjektes statt. Hierüber ist ein 
Abnahmeprotokoll anzufertigen, in das noch fehlende 
Leistungen und Mängel aufzunehmen sind, auch soweit 
hierüber Streit besteht. Der Abnahmetermin ist dem Er-
werber spätestens 14 Tage vorher schriftlich mitzuteilen.

2)
Der Bauträger hat anerkannte Restarbeiten und/ oder 
Mängel unverzüglich durchzuführen bzw. zu beseitigen, 
jedoch nur an normalen Arbeitstagen und während der 
üblichen Arbeitszeit.

3)
Der Besitz, die Nutzen und Lasten sowie die Gefahr eines 
zufälligen Untergangs und einer zufälligen Verschlechte-
rung sowie die Verkehrssicherungspflicht gehen am Tage 
der Schlüsselübergabe auf  den Erwerber über; die Schlüs-
sel werden dem Erwerber nach der Abnahme Zug um Zug 
mit Zahlung der bis zur Übergabe fälligen Kaufpreisraten, 
insbesondere der Bezugsfertigkeitsrate ausgehändigt.

Der Erwerber soll schon vor seiner Eintragung als 
Eigentümer die Rechte eines Kerngrundstückseigen-
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tümers nach den Regelungen der Gemeinschaftsord-
nung wahrnehmen. Der Bauträger erteilt dem Erwerber 
unwiderruflich 

Vollmacht,

ab Übergabe die Rechte des Eigentümers wahrzunehmen 
mit Ausnahme der Stimmabgabe über Änderungen der 
Gemeinschaftsordnung, soweit diese im Grundbuch noch 
nicht vollzogen ist oder von dem Bauträger in Ausübung 
der ihm in diesem Vertrag erteilten Vollmachten erfolgen.

4)
Die Abnahme der Gemeinschaftsflächen (einschließlich 
des Wellness-Bereichs im Pavillon de Buis) bzw. die Abnah-
me des Gemeinschaftseigentums (Kerngrundstück nebst 
Gebäude und Außenanlagen des Kerngrundstücks) sollen 
jeweils nach Möglichkeit einheitlich und sachverständig 
durchgeführt werden. Hierzu wird vereinbart:

Die Abnahme der Gemeinschaftsflächen bzw. die Abnahme 
des Gemeinschaftseigentums erfolgen nach ihrer jeweiligen 
vollständigen Fertigstellung. Der Termin der jeweiligen 
Abnahme ist dem Erwerber spätestens 14 Tage vor dem 
Abnahmetermin schriftlich mitzuteilen. 

Bei der Abnahme der Gemeinschaftsflächen werden die 
Eigentümer der Kerngrundstücke durch den Verwalter 

der Gemeinschaftsflächen vertreten, sofern sie nicht per-
sönlich anwesend sind oder sich durch einen schriftlich 
Bevollmächtigten vertreten lassen. Der Erwerber erteilt dem 
Verwalter, der Cardea Liegenschaftsverwaltung GmbH, 
zur Abnahme hiermit eine entsprechende Vollmacht. Der 
Verwalter ist nach eigenem Ermessen befugt, auf  Kosten 
der Gemeinschaft der Kerngrundstückseigentümer einen 
Sachverständigen hinzuzuziehen. 
Bei der Abnahme des Gemeinschaftseigentums werden 
die Eigentümer der Sondereigentumsrechte des Gebäudes 
durch den WEG-Verwalter vertreten, sofern sie nicht per-
sönlich anwesend sind oder sich durch einen schriftlich 
Bevollmächtigten vertreten lassen. Der Erwerber erteilt dem 
Verwalter, der Cardea Liegenschaftsverwaltung GmbH, 
zur Abnahme hiermit eine entsprechende Vollmacht. Der 
WEG-Verwalter ist nach eigenem Ermessen befugt, auf  
Kosten der Gemeinschaft der Kerngrundstückseigentümer 
einen Sachverständigen hinzuzuziehen. Im Übrigen gelten 
für die Abnahme des Gemeinschaftseigentums und der 
Gemeinschaftsflächen die vorstehenden Regelungen ent-
sprechend.

5)
Versicherungen gegen Feuer-, Sturm- und Leitungswas-
serschäden werden vom Bauträger abgeschlossen. Diese 
Versicherungsverträge werden von der Wohnungseigentü-
mergemeinschaft übernommen und fortgesetzt.

6)
Das Betreten der Baustelle durch den Erwerber vor der 
Abnahme geschieht auf  eigene Gefahr. Der Erwerber darf  
in das Baugeschehen ohne Abstimmung mit dem Bauträger 
nicht eingreifen. Er hat keine Weisungsbefugnis gegenü-
ber den am Bau beteiligten Handwerkern, ausgenommen 
bezüglich ihrer Sonderwünsche. Das Hausrecht während 
der Bauzeit steht ausdrücklich dem Bauträger zu.

VIII.  Sach- und Rechtsmängel 

1)
Für Mängel der Bauleistungen gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches über den 
Werkvertrag (§§ 633 ff. BGB) und zwar unabhängig 
davon, ob es sich bei der fehlerhaften Leistung um eine 
Bau- oder Planungsleistung handelt.
Danach hat der Erwerber in erster Linie einen Anspruch 
auf  Nacherfüllung (Mängelbeseitigung oder Neuherstel-
lung nach Wahl des Bauträgers gemäß § 635 BGB). Nach 
erfolglosem Verstreichen einer dem Bauträger gesetzten 
Frist zur Nacherfüllung, Verweigern, Fehlschlagen oder 
Unzumutbarkeit der Nacherfüllung kann der Erwerber 
den Kaufpreis mindern (§ 638 BGB) oder vom Vertrag 
zurücktreten ( §§ 636, 323 BGB), wenn die gesetzlichen Vo-
raussetzungen vorliegen. Das Recht auf  Schadensersatz ist 
vorbehaltlich Ziffer 9 dieses Abschnitts ausgeschlossen.
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Der normale gebrauchsbedingte Verschleiß des Vertragsge-
genstandes stellt keinen Mangel dar, auch wenn er inner-
halb der Verjährungsfrist auftritt.

2)
Es gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. Die Verjäh-
rungsfristen beginnen mit der Abnahme.

3)
Damit Mängel schneller beseitigt werden können, bevoll-
mächtigt der Bauträger hiermit den Erwerber, bestehende 
Gewährleistungsansprüche in seinem, des Bauträgers 
Namen unmittelbar gegen die am Bauvorhaben beteiligten 
Handwerker und Unternehmer geltend zu machen. Der 
Bauträger wird dem Erwerber eine Liste der beteiligten 
Handwerker und Unternehmer übergeben. 

4)
Sicherungshalber tritt der Bauträger die ihm gegen die am 
Bau beteiligten Architekten, Bauhandwerker, Zulieferer 
und alle sonst mit dem Bau befass-ten Dritten zustehen-
den Erfüllungs-, Gewährleistungs- und Schadensersatz-
ansprüche, soweit sie sich auf  das hier kaufgegenständliche 
Sondereigen-tum beziehen, an den die Abtretung anneh-
menden Erwerber, soweit sie sich auf  das Gemeinschafts-

eigentum beziehen, an die (künftige) Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer, und, soweit sie sich auf  die Ge-
meinschaftsflä-chen beziehen, an den zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens dieser Abtretung amtierenden Verwalter 
der Gemeinschaftsflächen ab. Auf  den Zugang der Annah-
meerklärungen wird verzichtet.
Die Ansprüche des Erwerbers gegen den Bauträger werden 
von der Abtretung nicht berührt; insbesondere können sie 
auch ohne vorherige Geltendmachung der Ansprüche ge-
gen die Dritten geltend gemacht werden. Die Abtretungen 
werden jeweils erst wirksam, wenn der Bauträger mit sei-
nen entsprechenden Verpflichtungen in Verzug ist und 
ihnen trotz schriftlicher Aufforderung mit angemessener 
Fristsetzung nicht nachkommt, ferner beim Eintritt der 
Insolvenz des Bauträgers.

5)
Der Kaufgegenstand ist frei von Rechtsmängeln zu über-
eignen. Rechtsmän-gelfreiheit liegt vor, wenn Dritte in 
Bezug auf  den Kaufgegenstand keine oder nur die nach 
diesem Vertrag und/oder der Bezugsurkunde zu über-
nehmenden Rechte gegen den Erwerber geltend machen 
können. Einem Rechtsmangel steht es gleich, wenn im 
Grundbuch ein Recht eingetragen ist, das nicht besteht.

6)
Der Bauträger haftet nicht für Größe, Güte und Beschaf-
fenheit von Grund und Boden.

7)
Maßgeblich für diesen Kaufvertrag sind nur die in dieser 
Urkunde vom Bauträger abgegebenen Erklärungen. Erklä-
rungen und/ oder Zusicherungen Dritter führen zu keiner 
Haftung oder Verantwortlichkeit des Bauträgers.

8)
Die Haftung des Bauträgers für vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursachte Schäden und Schäden aus der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die 
auf  einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Bauträgers be-
ruhen, wird von vorstehenden Regelungen nicht berührt 
(§ 309 Nr.7 BGB). Einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Bauträgers steht diejenige seines ge-
setzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich.

IX. Bewilligung von Dienstbarkeiten und Baulasten 

1)
Beide Vertragsparteien verpflichten sich im Hinblick auf  
die von diesem Vertrag betroffenen Kerngrundstücke, das 
Wohnungseigentum, die Gemeinschaftsflächen sowie auf  
die bei dem Bauträger verbleibenden Flächen, an der Be-
stellung von Grunddienstbarkeiten (Geh- und Fahrtrechte 
sowie Leitungsrechte, Nutzungsrechte z.B. Fahrzeugab-
stellplätze, Feuerwehrzufahrten etc.) und öffentlichen 
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Baulasten (z.B. Abstandsflächen) entschädigungslos mit-
zuwirken, soweit dies zur Nutzung der auf  dem Kern-
grundstück, den anderen Kerngrundstücken und in dem 
Bereich des Baufelds II errichteten oder noch zu errich-
tenden Gebäude, insbesondere zu deren Erschließung bzw. 
der Nutzung der Gemeinschaftsflächen erforderlich oder 
nützlich ist oder nach der Gemeinschaftsordnung gefor-
dert wird.
Der Erwerber duldet die Eintragung solcher Dienstbar-
keiten und/ oder Baulasten und erteilt dem Bauträger in 
unwiderruflicher Weise 

Vollmacht, 

in seinem Namen entsprechende Dienstbarkeiten/ Baulas-
ten zu bewilligen und erforderlichenfalls mit der zu seinen 
Gunsten zur Eintragung gelangten Vormerkung im Rang 
hinter diese Rechte zurückzutreten. Mit Vollzug der Auf-
lassung übernimmt der Erwerber alle aufgrund der Voll-
macht bestellten Baulasten und Dienstbarkeiten.

2)
Die Vollmachten erlöschen zwei Jahre nach Verkauf  des 
letzten im Geltungsbereich der Gemeinschaftsordnung 
gelegenen Kerngrundstücks bzw. bei von dem Bauträger 
vorgenommenen Aufteilungen nach WEG des letzten 
Wohnungs-Teileigentums, spätestens jedoch mit Ablauf  
des 31.12.2013.

Der Bauträger ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen. 
Der Bevollmächtigte ist von den Beschränkungen des § 181 
BGB befreit. Die dem Bauträger erteilten Vollmachten sind 
gegenüber dem Grundbuchamt uneingeschränkt erteilt.

X.  Gesetzliche Vorkaufsrechte

Dem Land Berlin kann nach dem BauGB, dem Natur-
schutzG Bln., dem LandeswaldG und dem DenkmalschG 
Bln. ein gesetzliches Vorkaufsrecht zustehen. Der Notar 
wird beauftragt, der zuständigen Stelle eine Vertrags-
abschrift als Mitteilung gem. § 28 Abs. 1 BauGB zu 
übersenden und dort anzufragen, ob ein Vorkaufsrecht 
besteht und ob es ausgeübt wird. 
Das gleiche gilt für andere Körperschaften, denen ein Vor-
kaufsrecht zustehen kann. Für das Nichtbestehen gesetz-
licher Vorkaufsrechte übernimmt der Bauträger keine Ge-
währ. Wird ein Vorkaufsrecht ausgeübt, sind die Parteien 
zum Rücktritt von diesem Vertrag berechtigt.

XI.  Wohnungseigentümergemeinschaft

1)
Der Notar hat den Erwerber darauf  hingewiesen, dass sich 
die Rechte und Pflichten der Miteigentümer untereinander 
und gegenüber der Verwaltung nach den Bestimmungen der 

Teilungserklärung/Gemeinschaftsordnung, dem Verwal-
tervertrag und dem Wohnungseigentumsgesetz richten.

2)
Der Erwerber tritt vom Tage des Besitzübergangs hiermit 
in alle diesbezüglichen Verpflichtungen aus der Teilungser-
klärung nebst Gemeinschaftsordnung ein und verpflichtet 
sich seinerseits, einem etwaigen Rechtsnachfolger dieselben 
Verpflichtungen aufzuerlegen und diesen wiederum ent-
sprechend zu verpflichten.

Mit Besitzübergang übernimmt der Erwerber alle Rech-
te und alle Pflichten aus der Gemeinschaftsordnung und 
dem Wohnungseigentumsgesetz gegenüber den anderen 
Miteigentümern und Miterwerbern sowie die Verkehrs-
sicherungspflicht. Er gilt damit als vollwertiges Mitglied 
der Gemeinschaft. Insbesondere gilt dies für die Teilnahme 
an Eigentümerversammlungen mit Stimmrecht und für die 
Verpflichtung zur Tragung der gemeinschaftlichen Kosten 
und Lasten. 

Bis zur Eigentumsumschreibung wird der Erwerber unwi-
derruflich bevollmächtigt, alle Rechte eines Eigentümers 
wahrzunehmen. Der Erwerber stellt den Bauträger ab Be-
sitzübergang von allen Ansprüchen der Wohnungs- und 
Teileigentümergemeinschaft und der Miteigentümer frei. 
Der Verwalter ist berechtigt, ab dem Monat des Übergangs 
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von Gefahren und Lasten auf  den Erwerber anteilige ge-
meinschaftliche Kosten (Wohngeld, Verwalterkosten) 
beim Erwerber anzufordern.

3)
Der Erwerber hat Kenntnis von der erfolgten Bestel-
lung des ersten Verwalters im Sinne des WEG durch den 
Bauträger in Abschnitt IV der Teilungser-klärung sowie 
von dem der Teilungserklärung als Anlage 4 beigefügten 
Verwaltervertrag; er bestätigt diese Erklärungen hiermit 
jeweils vorsorglich. 

Der Erwerber ermächtigt den Bauträger, dem WEG-
Verwalter  umfassende Vollmacht zur Verwaltung der 
Wohnanlage entsprechend den Vorschriften des WEG, 
der Gemeinschaftsordnung und dem Verwaltervertrag zu 
erteilen. Zu Änderungen des Verwaltervertrages und der 
Vollmacht ist der Bauträger nach billigem Ermessen be-
rechtigt.

4)
Zur Deckung der gemäß der Gemeinschaftsordnung 
und Wohnungseigentumsgesetz von den Wohnungs  und 
Teileigentümern zu tragenden laufenden Bewirtschaf-
tungskosten, wie den Betriebs , Instandhaltungs  und Ver-
waltungskosten, der Instandhaltungsrücklage sowie der 
öffentlichen Lasten und Abgaben hat der Erwerber das 

Hausgeld ab dem Tag der Besitzübergabe der Wohnung 
zu entrichten. Das Hausgeld wurde vorläufig nach Erfah-
rungssätzen ermittelt und beträgt ca. ..... € monatlich. In 
dem Hausgeld sind die Abschlagszahlungen für Heizung 
enthalten.
Der Erwerber unterwirft sich hiermit im Hinblick auf  sei-
ne Verpflichtung zur Entrichtung des Hausgeldes wegen 
eines Betrages in Höhe von € ....., (= Jahresbetrag des mo-
natlichen Hausgeldes) der sofortigen Zwangsvollstreckung 
in sein gesamtes Vermögen aus dieser Urkunde gegenüber 
der Gemeinschaft der Eigentümer, vertreten durch den Ver-
walter, dies mit der Maßgabe, dass dem Verwalter jederzeit 
eine vollstreckbare Ausfertigung ohne Nachprüfung der 
die Fälligkeit begründenden Tatsachen erteilt werden kann. 
Eine Beweislastumkehr ist mit der hier erklärten Zwangs-
vollstreckungsunterwerfung nicht verbunden.

XII. Vertrag zur Verwaltung der Gemeinschafts-	
		  flächen, Verwaltervollmacht

1)
Der Bauträger hat mit der Cardea Liegenschaftsverwaltung 
GmbH, Dorfstraße 35, 04808 Thallwitz-Nischwitz den 
in Anlage 5 der Bezugsurkunde beigefügten Verwalterver-
trag über die Verwaltung der im zukünftigen Bruchteilsei-
gentum stehenden Ge-meinschaftsflächen abgeschlossen. 
Der Erwerber tritt in diesen Vertrag hiermit ein.

2)
Dem Verwalter wird die als Anlage 6 der Bezugsurkun-
de beigefügte Vollmacht erteilt, die hiermit ausdrücklich 
wiederholt wird.

XIII.  Weiterveräußerung

1)
Der Erwerber verpflichtet sich, im Falle einer Weiterveräu-
ßerung das Kerngrundstück und den Miteigentumsanteil 
an den Gemeinschaftsflächen stets nur zusammen weiter-
zuveräußern.

2)
Der Erwerber verpflichtet sich, die vorbeschriebene Ver-
pflichtung den jeweiligen Erwerbern in der Weise aufzu-
erlegen, dass diese wiederum bei weiteren Veräußerungen 
den jeweiligen Erwerbern auferlegt werden.

XIV.  Änderung der Bezugsurkunde und der 
		   Teilungserklärung, Bauliche Veränderungen

1)
Der amtierende Notar hat die Vertragsparteien darauf  
hingewiesen, dass wegen der schrittweisen Entstehung 
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der Gesamtanlage nach praktischer Erfahrung noch eine 
Vielzahl von Änderungen in baulicher Hinsicht und 
in sonstigen Bereichen der in der Bezugsurkunde, der 
Teilungserklärung und in diesem Vertrag beschriebenen 
Voraussetzungen denkbar ist. 

Der Bauträger ist deshalb auf  die Erteilung sehr 
weitgehender Vollmachten, über deren Tragweite der Notar 
belehrte, angewiesen.

Dies vorausgeschickt erteilt der Erwerber dem Bauträger 
und dessen Bevollmächtigten unter Befreiung von den Be-
schränkungen des § 181 BGB und mit dem Recht auf  Er-
teilung von Untervollmachten

Vollmacht

a)	 den jeweiligen Inhalt der Teilungserklärung und des 
maßgeblichen Aufteilungsplans sowohl vor als auch 
noch nach Vollzug im Grundbuch zu bestimmen, 
insoweit unter anderem Änderungen in der Einteilung 
noch nicht verkaufter Raumeinheiten vorzunehmen, 
diese zu teilen oder zusammenzulegen, die Zuweisung 
und Anordnung der Kellerräume zu ändern sowie in-
nerhalb des Sondereigentums dieser Raumeinheiten 
bauliche Veränderungen vorzunehmen, insbesondere 
auch bauliche Veränderungen an konstruktiven Bautei-
len (z.B.: Mauerdurchbrüchen, Verlegung von Ver- und 

Entsorgungsleitungen). Zulässig ist in diesem Rahmen 
insbesondere die Umwandlung von Gemeinschafts- in 
Sondereigentum und umgekehrt. Ferner behält sich 
der Bauträger vor, an Gemeinschaftsflächen und an 
Nebenräumen Sondernutzungsrechte bzw. Sonder-
eigentum zugunsten einzelner Wohnungseigentümer 
zu begründen.

	b)	die Bezugsurkunde, dort insbesondere die Baubeschrei-
bung für das Kerngrundstück, das Wohnungseigentum 
und/ oder für die Gemeinschaftsflächen sowie die 
Gemeinschaftsordnung zu ändern, soweit sich dies 
insbesondere aufgrund behördlicher Auflagen als erfor-
derlich oder sonst zweckdienlich erweisen sollte;

	c)	 den Kaufgegenstand erforderlichenfalls anzupassen 
bzw. zu konkretisieren, die Auflassung auch im Namen 
des Erwerbers bei Bedarf  zu wiederholen und sämt-
liche Erklärungen im Namen des Erwerbers abzuge-
ben, die zum grundbuchlichen Vollzug dieser Urkunde 
erforderlich sind;

	d)	alle Erklärungen gegenüber dem Grundbuchamt, 
Bewilligungen, Löschungs- und Pfandfreigabeerklä-
rungen, Anträge, Identitätserklärungen  abzugeben, die 
zum Vollzug der beantragten Teilung und dieses Ver-
trages erforderlich sind oder werden;

	e)	 an dem Kaufgegenstand (Kerngrundstück, Wohnungs-
eigentum und/oder Gemeinschaftsflächen) Dienstbar-
keiten für das Land Berlin, die Eigentümer von Nach-
bargrundstücken oder öffentliche Versorgungsträger zu 

bestellen, soweit diese Dienstbarkeiten der Erschlie-
ßung des Baugebietes dienen, und mit der Vormerkung 
des Erwerbers hinter solche Dienstbarkeiten zurückzu-
treten,

	f )	die nach der Schlussvermessung etwa erforder-
lichen Grenzänderungen zu bewirken, einem Grenz-
regelungsverfahren nach §§ 80 ff BauGB zuzustim-
men, in diesem Verfahren den Erwerber umfassend zu 
vertreten und alle zum grundbuchamtlichen Vollzug 
erforderlichen Erklärungen abzugeben, Grunderwerbe 
und  abtretungen vorzunehmen, und zwar für den Er-
werber in dem Anteilsverhältnis, das er am Baugrund-
stück erworben hat,	

	g)	auf  den Gemeinschaftsflächen an dem Bauträger 
geeignet erscheinenden Stellen entsprechende auf  den 
Verkauf  und ggf. auch auf  den von ihm mit dem Ver-
kauf  betrauten Vermittler hinweisende Werbetafeln u.ä. 
seiner Wahl aufzustellen, die hierzu ggf. erforderlichen 
baulichen Maßnahmen zu treffen, die Werbetafeln dort 
dauernd zu belassen und wieder zu beseitigen; dieses 
Recht erlischt mit der Veräußerung des letzten dem 
Bauträger gehörenden Kerngrundstücks/ bzw. Wohn-/
Teileigentums. 

2)
Bei der Ausübung der vorstehend in Absatz 1 erteilten 
Vollmachten ist der Bauträger im Verhältnis zu dem Er-
werber jedoch jeweils in der Weise beschränkt, dass ohne 
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Zustimmung des Erwerbers der Umfang, die Lage und die 
Größe des Kerngrundstücks und/oder des Sondereigen-
tums allenfalls unwesentlich geändert werden darf. Der 
Mitgebrauch des Gemeinschaftseigentums und der Ge-
meinschaftsflächen darf  bei wirtschaftlicher Betrachtung 
nicht unzumutbar beeinträchtigt werden. 

Die Vollmachten sind unter Genehmigung etwaiger bereits 
im Rahmen der Vollmacht bestellter Rechte und unabhän-
gig von der Wirksamkeit dieses Ver-trages erteilt. 

3)
Die Vollmachten sind im Außenverhältnis, insbesondere 
gegenüber dem Grundbuchamt, nicht beschränkt, sondern 
allgemein erteilt; die Beschränkungen gelten nur im Innen-
verhältnis zwischen den Vertragsteilen und schränken den 
Umfang der Vollmacht gegenüber dem Grundbuchamt in 
keiner Weise ein. Für das Erlöschen der Vollmachten fin-
det Abschnitt IX. Absatz 2 entsprechende Anwendung. 

4)
Abgesehen von der Vollmacht unter lit. c) hier trägt der 
Erwerber alle Kosten hat der Bauträger den Erwerber 
von allen durch diese Maßnahme ausgelösten Kosten, 
Gebühren und Steuern freizustellen. Dafür stehen etwaige 
Vergütungen dem Bauträger zu. 

5)
Der Erwerber verpflichtet sich, auf  Anforderung des Bau-
trägers auch alle Erklärungen in gebotener Form abzugeben, 
die sich bei angestrebten Ausnutzung der vorstehenden 
Vollmachten wider Erwarten als erforderlich erweisen. 

6)
Der Erwerber hat die vorstehenden Vollmachten und Ver-
pflichtungen auf  Rechtsnachfolger mit entsprechender 
Weitergabeverpflichtung zu übertragen.

7)
Der Bauträger ist ferner ermächtigt, am Gemeinschafts-
grundbesitz alle Maßnahmen, die der Ver  und Entsorgung 
des Vertragsgrundstücks und der anliegenden Baugrund-
stücke dienen, vorzunehmen, insbesondere die erforder-
lichen Leitungen, Rohre usw. in das Vertragsgrundstück 
zu verlegen.

8)
Die Parteien bevollmächtigen Andrea Bowe, Christina 
Kropp, Elke Nazarek, Elke Schauer und Regina Meister, 
alle geschäftsansässig beim amtierenden Notar, und zwar 
jede für sich allein, Änderungen und Ergänzungen dieses 
Vertrages zu erklären, soweit diese zur Vertragsdurch-

führung erforderlich oder nützlich sind. Sie sind weiter 
berechtigt, Anträge beim Grundbuchamt zu stellen, zu 
ändern und zurückzunehmen sowie insbesondere alle Er-
klärungen entsprechend mit dem in Abschnitten IX. und 
XIV lit. a) bis g) dieser Urkunde aufgeführten Inhalt ab-
zugeben. Sie sind hierbei jeweils von den Beschränkungen 
des § 181 Alt. 2 BGB befreit. 

Die Bevollmächtigten sind weiter berechtigt, Eintragungs- 
und Rangänderungsanträge, Löschungsbewilligungen und  
anträge zu stellen. Bei der Abgabe der Erklärungen sind 
die Notariatsangestellten von jeder Haftung und Prü-
fungspflicht befreit.

9)
Der Erwerber bestätigt schließlich ausdrücklich die in der 
Bezugsurkunde beschriebenen Vollmachten sowie die die-
ser als Anlage 4 beigefügten Gemeinschaftsordnung zu 
entnehmen sind, wobei die Bevollmächtigten von den Be-
schränkungen des § 181 BGB befreit sind.
	

XV.  Notarermächtigung

Die Beteiligten beauftragen und ermächtigen den Notar, 
erforderliche Genehmigungen, Freigaben, Löschungen und 
sonstige zum Vollzug geeignete Erklärungen abzugeben, 
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einzuholen und entgegenzunehmen, auch Eintragungsan-
träge zu stellen, abzuändern oder zurückzunehmen und 
Rangerklärungen abzugeben.

XVI.  Vollmachtsbeschränkung

1)
Von den in dieser Urkunde enthaltenen Vollmachten darf  
nur vor dem amtierenden Notar oder den Notaren Peter 
Leonhardt, Prof. Rolf  Rattunde, Toralf  Maatz oder der 
Notarin Ines Trauer oder deren jeweiligem amtlich bestell-
ten Vertreter in Berlin Gebrauch gemacht werden.

2)
Die Vollmachten gelten über den Tod hinaus und sind für 
die Erben des Erwerbers rechtsverbindlich.

XVII.  Abtretungsverbot

Rechte und Ansprüche aus diesem Vertrag können vom 
Erwerber nur mit Zustimmung des Bauträgers abgetre-
ten werden. Dies gilt jedoch nicht bei Verpfändungen an 
Banken oder Bausparkassen zur Finanzierung des Kauf-
preises.

XVIII.  Anlagen

Die Beteiligten geben ferner die Erklärungen ab, die in den 
dieser Urkunde als wesentliche Bestandteile beigehefteten 
Anlagen enthalten sind.

XIX.  Sonstiges

1)
Änderungen, Zusätze und Nebenabreden zu diesem 
Vertrag sowie etwaige Zusicherungen des Bauträgers 
bedürfen gemäß § 311 b BGB grundsätzlich der notariellen 
Beurkundung. Besteht ausnahmsweise keine gesetzliche 
Beurkundungspflicht, so wird hierfür Schriftform verein-
bart. Dies gilt auch für die Aufhebung der Schriftformver-
einbarung. Die Beteiligten erklären ausdrücklich, dass zu 
dem heutigen Vertrag keine nicht beurkundeten Nebenab-
reden bestehen und gelten.

2)
Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirk-
sam sein sollten, oder dieser Vertrag Lücken enthält, wird 
dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen 
gilt diejenige wirksame Bestimmung als vereinbart, welche 
dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung ent-

spricht.Im Falle von Lücken gilt diejenige Be-stimmung als 
vereinbart, die dem entspricht, was nach Sinn und Zweck 
des Vertrages vereinbart worden wäre, hätte man die Ange-
legenheit von vornherein bedacht.

3)
Mehrere Personen als Erwerber erteilen sich gegen-
seitig Vollmacht zur Abgabe und Entgegennahme von 
Erklärungen aller Art, die den vorstehenden Kaufvertrag 
oder etwaige, im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag ste-
hende Grundpfandrechtsbestellungsurkunden betreffen. 
Die Vollmacht berechtigt dabei insbesondere zur Unterwer-
fung unter die sofortige persönliche Zwangsvollstreckung 
in das gesamte Vermögen samt Abgabe entsprechender 
Schuldanerkenntnisse und zum Rangrücktritt mit der 
Auflassungsvormerkung hinter Grundpfandrechte samt 
Nebenrechten und Nebenleistungen.

XX.  Belehrungen

Die Beteiligten wurden vom Notar weiter belehrt:

a)	 Alle Vereinbarungen müssen richtig und vollständig 
beurkundet sein, alle nicht beurkundeten Abreden sind 
nichtig und können die Wirksamkeit des ganzen Ver-
trages in Frage stellen.
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b)	Beide Vertragsteile haften gesamtschuldnerisch für die 
Zahlung der Kosten bei Gericht und Notar sowie der 
Grunderwerbsteuer.

c)	 Der Grundbesitz haftet für Rückstände an öffentlichen 
Lasten und Abgaben, insbesondere auch für etwaige 
Erschließungsbeiträge.

d)	Das Eigentum geht erst mit Eintragung des Eigen-
tumsübergangs in das Grundbuch auf  den Erwerber 
über. Der Eigentumsübergang kann erst eingetragen 
werden, wenn die Einigung über den Eigentumsüber-
gang in einem Nachtrag beurkundet ist, erforderliche 
Genehmigungen erteilt sind und die steuerliche Unbe-
denklichkeitsbescheinigung vorliegt.

e)	 Eine steuerliche Beratung wurde von dem Notar nicht 
übernommen, etwaige steuerliche Risiken haben die 
Beteiligten selbst geprüft  bzw. prüfen lassen.

XXI.  Kosten

Die Kosten dieser Urkunde, erforderlicher Genehmi-
gungen und sonstiger behördlicher Bescheinigungen, 
Zustimmungen, der Auflassung und des grundbuchamt-
lichen Vollzugs sowie die Grunderwerbsteuer trägt der 
Erwerber, soweit in dieser Urkunde nicht ausdrücklich 
Abweichendes geregelt ist. Lastenfreistellungskosten trägt 
der Bauträger.

Eine steuerliche Abschreibung wird für den Kaufgegenstand 
vom Bauträger (Bauherrn) nicht in Anspruch genommen. 
Sie steht in vollem Umfang dem Erwerber zu. Der Bauträ-
ger übernimmt jedoch keinerlei Garantie oder Haftung für 
die vom Erwerber mit dem Erwerb verfolgten steuerlichen 
Ziele. Das Nichterreichen der steuerlichen Ziele des Er-
werbers stellt keinen Sach- oder Rechtsmangel dar.
 
Diese Niederschrift nebst Anlage 1 A und 2 wurde den 
Erschienenen von dem Notar vorgelesen, die als Anlagen 1 
B und 1 C beigefügten Pläne wurden ihnen zur Durchsicht 
vorgelegt und unterschrieben, von ihnen genehmigt und 
eigenhändig wie folgt unterschrieben:
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Die UKB Denkmal AG, Leipzig,

eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht Leipzig 
zu HRB 23345, erklärt hiermit die 

Teilung nach § 8 des WEG nebst Gemeinschafts- und 
Verwaltungsordnung 

für das Grundstück Hobrechtsfelder Chaussee 166 in 
Berlin-Buch - Manoir I -.

I.  Voraussetzungen, Grundstücksvereinigung
			 
1)
Die UKB Denkmal AG mit Sitz in Leipzig,
– nachfolgend "Eigentümer“ oder „Grundstückseigen-
tümer" genannt –

ist Eigentümerin des im folgenden näher bezeichneten 
Grundbesitzes, derzeit eingetragen im Grundbuch des 
Amtsgerichts Hohenschönhausen von Pankow Blatt 996 
N:

lfd. Nr. 1 des Bestandsverzeichnisses:
Flurstück 12 der Flur 19, grundbuchmäßige Größe 10.353 
m², Gebäude- und Freifläche, Hobrechtsfelder Chaussee 
166.

Inhaltsübersicht dieser Urkunde:
	

Abschnitt I. - Voraussetzungen 
				    Abschnitt II. - Aufteilung
				    Abschnitt III. - Gemeinschaftsordnung
			    	 Abschnitt IV.  - Verwalterbestellung
				    Abschnitt V.  - Salvatorische Klausel
				    Abschnitt VI. - Eintragungsanträge
				    Abschnitt VII. - Vollmacht

Anlage 1 der Teilungserklärung
Anlage 3 der Teilungserklärung

Dem Prospekt Teil B werden zur Teilungserklärung
nur die Anlagen 1 und 3 beigefügt. 

Auf die Anlagen 2 und 4 der Teilungserklärung
wird aufgrund des Umfangs verzichtet. Wir stellen Ihnen 

diese gern auf Anforderung zur Vergügung.

			 

Teilungserklärung

2)
Auf  dem im  vorstehendem Absatz 1 bezeichneten Grund-
eigentum,

	 – nachfolgend auch "Grundstück" genannt –

befindet sich ein Wohngebäude mit Gartenfreiflächen vor 
und hinter dem Gebäude.

II.  Aufteilung

Der Eigentümer teilt hiermit gemäß § 8 WEG das 
Eigentum an dem unter Abschnitt I. näher bezeichneten 
Grundstück in Miteigentumsanteile in der Weise, dass mit 
jedem Miteigentumsanteil das Sondereigentum an einer 
bestimmten Wohnung (Wohnungseigentum) verbunden 
ist. 
Die Aufteilung des Grundstücks ergibt sich aus der dieser 
Teilungserklärung als Anlage 1 beigefügten Aufstellung.
Wegen der Lage und der Größe der Wohnungen und 
Teileigentumseinheiten wird auf  die dieser Urkunde als 
Anlage 2 beigefügten Aufteilungspläne nebst Auszügen 
aus dem Liegenschaftskataster und dem Lageplan Bezug 
genommen, die dem Erschienenen zur Durchsicht vor-
lagen, von ihm genehmigt und abzeichnet wurden.
Unter Beifügung dieser Pläne hat der Eigentümer bei dem 
Bezirksamt Pankow von Berlin die Erteilung der Abge-
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schlossenheitsbescheinigung beantragt und diese nach 
ihrer Erteilung als für die Teilung maßgeblich erklären.
Das Verhältnis der Wohnungs- und Teileigentümer unter-
einander bestimmt sich grundsätzlich nach den §§ 10 bis 
29 WEG. Als Inhalt des Sondereigentums wird in Ergän-
zung abdingbarer Regelungen des WEG und in teilweiser 
Abweichung hiervon die Gemeinschaftsordnung verein-
bart, die nachfolgend als Abschnitt III. Bestandteil dieser 
Teilungserklärung ist.

III.  Gemeinschaftsordnung
		  Gegenstand und Inhalt des Sonder- bzw. Teileigentums 
		  Gemeinschaft der Wohnungseigentümer

§ 1	 Begriffsbestimmungen, allgemeine Regelungen

1)
Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an einer Woh-
nung in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an dem 
gemeinschaftlichen Eigentum, mit dem sie verbunden ist.

2)
Teileigentum ist das Sondereigentum an nicht zu Wohn-
zwecken dienenden Räumen in Verbindung mit dem Mit-
eigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum, mit 
dem sie verbunden sind.

3)
Wohnungs- und Teileigentum werden nachfolgend zusam-
menfassend auch "Raumeigentum" genannt. 

Soweit in dieser Urkunde von Wohnungseigentum oder 
Wohnungseigentümern die Rede ist, gilt, außer im Falle 
einer abweichenden Bestimmung, die Regelung für das 
Teileigentum oder die Teileigentümer entsprechend.

4)
Gemeinschaftliches Eigentum sind das Grundstück sowie 
die Teile, Anlagen und Einrichtungen des Gebäudes, die 
nicht im Sondereigentum oder Eigentum eines Dritten 
stehen.

5)
Ein Sondernutzungsrecht ist das alleinige und unentgelt-
liche Recht eines Wohnungseigentümers zur Nutzung 
einer bestimmten Fläche oder eines Raums des gemein-
schaftlichen Eigentums.
Hinsichtlich Sondernutzungsrechten wird der Gebrauch 
des gemeinschaftlichen Eigentums dahin geregelt, dass den 
sondernutzungsberechtigten Wohnungseigentümern das 
Recht zusteht, diese Teile des gemeinschaftlichen Eigen-
tums unter Ausschluss der übrigen Wohnungseigentümer 
zu nutzen.

Der Sondernutzungsberechtigte darf  jedoch den Charakter 
des Nutzungsgegenstandes nicht verändern. Die Nutzung 
ist nur in dem durch diese Zweckbestimmung gesetzten 
Rahmen zulässig. Hinsichtlich Instandhaltung und In-
standsetzung wird auf  § 4 Bezug genommen.

6)
Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer besitzt Teil-
rechtsfähigkeit im gesamten Bereich der Verwaltung des ge-
meinschaftlichen Eigentums und kann in diesem Rahmen 
gegenüber einzelnen Wohnungseigentümern und Dritten 
als „Verband“ selbst Rechte erwerben und Pflichten einge-
hen. Die Gemeinschaft führt die Bezeichnung:

„Wohnungseigentümergemeinschaft Hobrechtsfelder Chaussee 166“.

Zu dem Bereich der Verwaltung des gemeinschaftlichen 
Eigentums gehören insbesondere:

~	 die allgemeine Verwaltung mit Innenorganisation 
(Bürobetrieb, Buchführung) und Objektverwaltung 
(Grundleistungen der ordnungsgemäßen Verwaltung 
wie die Durchführung von Beschlüssen, Überwa-
chung des Zustands und Abschluss entsprechender 
Verträge);

	~	die Objektbewirtschaftung (Instandhaltungsmaßnah-
men, Wartung und Pflege der Einrichtungen und 
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Anlagen, Hausmeisterleistungen, Sicherstellung von 
Ver- und Entsorgung sowie Reinigung des gemein-
schaftlichen Eigentums);

	~	organisatorische Verwaltung (z.B. Eigentümerver-
sammlungen, Verwaltungsbeirat, Wahrnehmung von 
Ansprüchen der Gemeinschaft);

	~	Wirtschafts- und Vermögensverwaltung (z.B. Wirt-
schaftsplan, Geldverwaltung, Geldanlagen, Rücklagen, 
Sonderumlagen, Jahresabrechnung, Informations-
pflichten);

~	 technische Verwaltung (Pflege, Wartung, Durch-
führung von Instandhaltung und Instandsetzung, 
Schadensfeststellung, Herbeiführung von Beschlüssen 
und Notmaßnahmen) 

Im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit ist die Gemeinschaft 
der Wohnungseigentümer als Verband auch alleiniger 
Träger von gesondertem Verwaltungsvermögen. An diesem 
Verbandsvermögen stehen den einzelnen Wohnungseigen-
tümern keine Eigentümerrechte zu; sie sind lediglich für 
die Zeit ihrer Eigentümerstellung an einem Raumeigen-
tum Mitglied dieses Verbandes.

7)
Soweit in diesem Abschnitt III. nichts Abweichendes 
bestimmt ist, bemessen sich Gegenstand und Inhalt des 
Sondereigentums, das Verhältnis der Wohnungseigentü-

mer zueinander und die Verwaltung nach den gesetzlichen 
Bestimmungen, insbesondere nach den Bestimmungen des 
Wohnungseigentumsgesetzes.

§ 2	 Gegenstand des Sonder- und Gemeinschaftseigentums, 	
		  Vermögen der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer

1)
Gegenstand des Sondereigentums sind die in Abschnitt 
II. dieser Urkunde bezeichneten Räume sowie die zu die-
sen Räumen gehörenden Bestandteile des Gebäudes, die 
verändert, beseitigt oder eingefügt werden können, ohne 
dass dadurch das gemeinschaftliche Eigentum oder ein auf  
Sondereigentum beruhendes Recht eines anderen Woh-
nungseigentümers über das nach § 14 WEG zulässige 
Maß hinaus beeinträchtigt oder die äußere Gestaltung des 
Gebäudes verändert wird.

In Ergänzung dieser Regelung wird festgestellt, dass zum 
Sondereigentum gehören:

	a)	 der Fußbodenbelag herunter zur tragenden Konstruk-
tion der im Sondereigentum stehenden Räume, soweit 
vorhanden; der Fußbodenaufbau darf  nicht entfernt 
werden bzw. muss bei Reparatur und/ oder Zerstörung 
in gleicher Güte und Beschaffenheit ersetzt werden;

	b)	der Deckenputz bzw. Deckenverkleidung der im Son-

dereigentum stehenden Räume, soweit vorhanden;
	c)	 die nichttragenden Zwischenwände;
	d)	der Wandputz und die Wandverkleidung sämtlicher 

Wände in den zum Sondereigentum gehörenden 
Räumen, soweit vorhanden, auch wenn die Wände 
nicht zum Sondereigentum gehören;

	e)	 die Innentüren der im Sondereigentum stehenden 
Räume;

	f )	 sämtliche innerhalb der im Sondereigentum stehenden 
Räume befindlichen Einrichtungen und Ausstattungs-
gegenstände;

	g)	die Versorgungsleitungen für Strom und Gas ab Zähler 
sowie die Schwachstrom- und Antennen- bzw. Kabel-
fernsehenleitungen von der Hauptleitung an, jeweils 
soweit vorhanden;

	h)	die Wasserver- und  Entsorgungsleitungen von den Ab-
zweigungen der zentralen Hausleitungen ab Zuführung 
in die Wohnungen; wenn Wasser-uhren installiert sind, 
nach der Wasseruhr;

	i)	 die Vor- und Rücklaufleitungen und die Körper der 
Zentralheizung der im Sondereigentum stehenden 
Räume von der Anschlußstelle an die gemeinsame Stei-
geleitung bzw. Fallleitung an;

	j)	 die Klingel- und Türöffneranlage von der Abzweigung 
der gemeinsamen Hauptleitung an;

	k)	bei bestehenden oder nachträglich errichteten Bal-
konen und nicht ebenerdigen Terrassen der durch 
die Balkon-/ Loggia-/Terrassenumfassung gebildete 
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Raum, die Innenseite der äußeren Umfassung und der 
Bodenbelag (oberste Schicht), jedoch ohne den kon-
struktiven Unterbau;

2)
Danach gehören insbesondere zum Gemeinschaftseigen-
tum:

	a)	 Grund und Boden und diejenigen Teile des Gebäudes 
der Anlagen und der Einrichtungen, die das Gesetz 
zwingend als Bestandteile des gemeinschaftlichen Ei-
gentums bezeichnet;

	b)	alle nichttragenden Trennwände, soweit sie Sonderei-
gentum von gemeinsamen Eigentum oder Sondereigen-
tum untereinander abgrenzen;

	c)	 alle tragenden Mauern und die Dachflächen einschließ-
lich Dachkonstruktion;

	d)	die Tordurchgänge, Hauseingangstüren sowie sonstige 
Außentüren und ferner die Brüstungen, soweit sie nicht 
zum Sondereigentum gehören;

	e)	 die Räume in den Untergeschossen, insbesondere Kel-
lerräume, mit Toren und Türen, soweit sie nicht zum 
Sondereigentum gehören, sowie sonstige Räume und 
Gebäudeteile, die nicht zum Sondereigentum gehören; 

	f ) 	jeweils soweit vorhanden und nicht im Eigentum Dritter 
stehend: eine Heizungsanlage bzw. eine Übergabestation 
einschließlich der Heizstränge, soweit diese nicht zum 

Sondereigentum gehören; besondere technische Ein-
richtungen zur Verteilung der Heizenergie bis zur 
Anschluss-Stelle, Verbrauchsmessgeräte für Wasser und 
Wärme, Wasserver- und Entsorgungsanlagen, Strom- 
und Gasversorgungsanlagen einschließlich Leitungen, 
Entlüftungseinrichtungen, Fernseh- (Kabel-) anlagen; 

	g)	etwa bestehende oder nachträglich errichtete Aufzugs-
anlagen;

	h)	die Verbundfenster bzw. Doppelverglasung einschließ-
lich des Rahmens und der Glasflächen; bei Doppelka-
stenfenstern nur der äußere Rahmen nebst Verglasung.

3)
Das Vermögen der Gemeinschaft der Wohnungseigentü-
mer als einem teilrechtsfähigen Verband besteht insbeson-
dere aus:

a)	 den gemeinschaftlichen Geldern wie etwa der Instand-
haltungsrücklage und sonstigen Guthaben;

b)	 sämtlichen Ansprüchen und Rechten der Gemeinschaft 
der Wohnungseigentümer gegenüber einzelnen Woh-
nungseigentümern und Dritten;

c) 	sonstigem Vermögen der Gemeinschaft der Wohnungs-
eigentümer.

Kein Wohnungseigentümer kann deshalb verlangen, dass 
sein Anteil an solchen Geldern und sonstigen Vermögens-

werten des Verbandes an ihn ausbezahlt wird, und zwar 
auch dann nicht, wenn das Wohnungseigentum, gleich 
ob im Wege der Sonderrechtsnachfolge oder auf  andere 
Weise, wechselt.
Die Abtretung von Ansprüchen auf  solche gemeinschaft-
lichen Gelder und sonstiger Vermögenswerte ist ausge-
schlossen.

§ 3	 Sondernutzungsrechte 

1)
An den nachfolgend aufgeführten Teilen des Gemein-
schaftseigentums werden hiermit Sondernutzungsrechte 
gebildet, wobei jeweils ergänzend auf  den dieser Teilungs-
erklärung als Anlage 3 beigefügten Sondernutzungsplan 
verwiesen wird: 

	a)	an den Terrassen im Erdgeschoss, welche in dem Son-
dernutzungsplan als „Terrasse zu 01“ bis „Terrasse zu 
9“, „Terrasse zu 11“ sowie als „Terrasse Süd zu 10“, 
„Terrasse Ost zu 10“, „Terrasse Süd zu 12“, „Terrasse 
Ost zu 12“, „Terrasse Süd zu 13“ und „Terrasse West 
zu 13“ gekennzeichnet und gestreift markiert sind.

		 Das Sondernutzungsrecht an der jeweiligen Terrassen-
fläche wird den Sondereigentümern der Wohnungen 
mit den Nummern 1 bis 13 hiermit gemäß Anlage 1 
zugeordnet.
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	b)	an den Gartenflächen im Erdgeschoss, welche in dem 
Sondernutzungsplan als „Garten zu 01“ bis „Garten 
zu 9“, „Garten zu 11“ sowie als „Garten Süd zu 10“, 
„Garten Ost zu 10“, „Garten Süd zu 12“, „Garten Ost 
zu 12“, „Garten Süd zu 13“ und „Garten West zu 13“ 
gekennzeichnet und gestreift markiert sind.

		 Das Sondernutzungsrecht an der jeweiligen Garten-
fläche wird den Sondereigentümern der Wohnungen 
mit den Nummern 1 bis 13 hiermit gemäß Anlage 1 
zugeordnet.

	c)	An den im Kellergeschoss befindlichen Kellerräumen, 
welche in dem Sondernutzungsplan mit den Bezeich-
nungen „Kellerraum K01“ bis „Kellerraum K27“ und 
„Kellerraum K29“ bezeichnet sind.
Das Sondernutzungsrecht an dem jeweiligen Keller 
wird hiermit den Sondereigentümern der Wohnungen 
mit der jeweiligen gleich lautenden Nummer gemäß 
Anlage 1 zugeordnet.

	

2)
Soweit im übrigen Sondernutzungsrechte bestehen und 
nicht zugewiesen sind, behält sich der teilende Eigentümer 
das Recht vor, diese einzelnen Wohnungseinheiten zuzu-
ordnen. Sämtliche Sondernutzungsrechte sind dinglicher 
Natur.

§ 4	 Nutzungsregelungen 

1)
Die Wohnungen dürfen grundsätzlich nur zu Wohnzwe-
cken benutzt werden. 

Eine Nutzung für gewerbliche oder berufliche Zwecke, 
die nicht mit erheblichem Publikumsverkehr einhergeht, 
wie zum Beispiel als Büro, Atelier oder Praxis, z.B. für 
Rechtsanwälte, Ärzte oder Verwaltungen, ist mit Zustim-
mung des Verwalters zulässig, dies vorbehaltlich der Zu-
lässigkeit einer solchen Nutzung nach öffentlichem Recht. 
Die Einholung in diesem Zusammenhang etwa erforder-
licher öffentlich-rechtlicher Genehmigungen/Erlaubnisse, 
insbesondere für die angestrebte künftige Nutzung, ist 
allein Sache des die Nutzung anstrebenden Eigentümers. 
Die Zustimmung des Verwalters kann unter Auflagen                    
(z. B. das Tragen der zusätzlich entstehenden Kosten) er-
teilt werden.

Der Verwalter darf  die Einwilligung nur aus einem wich-
tigen Grund verweigern; im übrigen besteht auf  ihre 
Erteilung ein Rechtsanspruch auch im Verhältnis zu den 
übrigen Miteigentümern. Als wichtiger Grund für ihre 
Verweigerung ist insbesondere anzusehen, wenn die Aus-
übung des Gewerbes oder Berufes eine unzumutbare Be-
einträchtigung anderer Wohnungseigentümer oder eine 
übermäßige Abnutzung des gemeinschaftlichen Eigentums 

mit sich bringt. Ausdrücklich unzulässig sind jegliche Be-
wirtungs- und/oder Beherbergungsbetriebe sowie Betriebe 
mit Bezug zum Rotlichtmilieu gleich welcher konkreten 
Ausgestaltung.

Eine etwa erteilte Verwalterzustimmung hebt nicht die 
Beschränkungen auf, die sich möglicherweise aus der An-
erkennung oder aus anderen gesetzlichen Bestimmungen 
ergeben.

Die Zustimmung enthält, dass der jeweilige Eigentümer 
am Hauseingang ein branchenübliches Hinweisschild für 
seine Tätigkeit in der Größe von bis zu 20 cm x 30 cm an-
bringen darf; dies vorbehaltlich aller öffentlich-rechtlichen 
Genehmigungen, die vom betroffenen Sondereigentümer 
selbst und auf  eigene Kosten einzuholen sind. Hinsicht-
lich Material, Gestaltung und Größe ist bei Schildern 
mehrerer Eigentümer auf  ein einheitliches Erscheinungs-
bild zu achten.

Die Zustimmung kann widerrufen werden, wenn nach-
träglich eine unzumutbare Beeinträchtigung anderer Woh-
nungseigentümer oder eine übermäßige Abnutzung des 
gemeinschaftlichen Eigentums eintritt oder Auflagen nicht 
beachtet werden. 

Verweigert der Verwalter die Einwilligung, erteilt er sie 
unter Auflagen oder widerruft er sie, so kann seine Ent-
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scheidung durch Mehrheitsbeschluss der Eigentümerver-
sammlung korrigiert werden. 

2)
Jeder Eigentümer ist berechtigt, die in seinem Sonderei-
gentum stehenden Räume und mit den übrigen Sonder-
eigentümern auch das gemeinschaftliche Eigentum in 
einer Weise zu nutzen, die nicht die Rechte der übrigen 
Wohnungseigentümer über das bei einem geordneten Zu-
sammenleben unvermeidliche Maß hinaus beeinträchtigt 
oder den Bestimmungen dieser Teilungserklärung mit Ge-
meinschaftsordnung widerspricht, und verpflichtet, das 
gemeinschaftliche Eigentum schonend und pfleglich zu 
behandeln. Die für die Nutzung der Räume erheblichen 
gesetzlichen Bestimmungen sind von jedem Eigentümer 
einzuhalten.

3)
Die Anbringung privater Antennen- oder Satellitenanla-
gen für Rundfunk, Fernsehen und Amateurfunk an ge-
meinschaftlichen Bauteilen ist nicht zulässig.

4)
Die Bepflanzungen der Terrassen und Balkone dürfen das 
Bauwerk nicht beschädigen und müssen im Bedarfsfalle zu 

entfernen sein. Regenabläufe sind offen zu halten.

5)
Der Umfang der Nutzungsbefugnis bzw. etwaige Nut-
zungsbeschränkungen ergeben sich ferner aus einer noch 
zu beschließenden Hausordnung.

6)
Der Eigentümer hat bei Nutzungsüberlassung seiner Räu-
me dem Verwalter unverzüglich den Namen des jeweiligen 
Nutzungsberechtigten und den Zeitpunkt des Beginns der 
Fremdnutzung mitzuteilen.

7)
Hat ein Wohnungseigentümer sein Wohnungseigentum an 
Dritte zum Gebrauch überlassen, so haftet er der Gemein-
schaft gegenüber für das Verhalten dieses Dritten wie für 
sein eigenes. 

§ 5	 Gemeinschaftsflächen

Das Grundstück der Wohnungseigentümergemeinschaft 
ist in die Gesamtanlage des ehemaligen Dr. Hein Klini-
kums Hobrechtsfelder Chaussee eingebunden. Dieser 

Grundbesitz wurde in einzelne Grundstücke im Rechts-
sinne aufgeteilt. Auf  diesen Grundstücken befinden sich 
jeweils Wohngebäude bzw. es ist die Errichtung zusätz-
licher Wohngebäude vorgesehen. 

Die nach Bildung dieser sogenannten Kerngrundstücke 
verbleibenden Flächen werden durch die Eigentümer und 
Nutzer der Kerngrundstücke gemeinschaftlich genutzt, 
sind zur Erschließung der Kerngrundstücke erforderlich 
und dienen auch im übrigen der Steigerung der Lebens-
qualität in der Wohnanlage. Diese dienenden Flächen 
stellen die sogenannten Gemeinschaftsflächen dar. 

Jeder Eigentümer eines Kerngrundstücks muss stets auch 
einen Miteigentumsanteil an diesen Gemeinschaftsflächen 
halten.

Zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Miteigentümer 
der Gemeinschaftsflächen untereinander sowie zwischen 
der Miteigentümergemeinschaft einerseits und dem einzel-
nen Kerngrundstückseigentümer andererseits wurde die so-
genannte Bezugsurkunde errichtet, protokolliert zur UR-
Nr. K-324/2008 des Notars Bernd Kopplow, Berlin.

In Übereinstimmung mit dieser Bezugsurkunde sind die 
Mitglieder der Wohnungseigentümergemeinschaft zu-
gleich auch Eigentümer eines Miteigentumsanteils an den 
Gemeinschaftsflächen. 
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Außerhalb der Gemeinschaftsordnung und ohne Begrün-
dung von Rechtspflichten wird festgehalten:
Die Mitglieder der Wohnungseigentümergemeinschaft 
sollen ihre Rechte und Pflichten wenn möglich einheit-
lich ausüben und insoweit nach Möglichkeit den WEG-
Verwalter zur Wahrnehmung dieser Rechte und Pflichten 
bevollmächtigen. 

§ 6	 Mehrheit von Wohnungseigentümern, abwesende oder 	
		  unbekannte Wohnungseigentümer, Wechsel im 
		  Wohnungseigentum

1)
Geht das Wohnungseigentum auf  mehrere Personen 
über oder steht es mehreren Personen zu, so haben diese 
unverzüglich auf  Verlangen des Verwalters mit öffentlich 
beglaubigter Vollmacht einen Bevollmächtigten zu bestel-
len und dem Verwalter zu benennen, der berechtigt ist, alle 
aus dem Wohnungseigentum her-rührenden Rechte und 
Pflichten wahrzunehmen, insbesondere für sie Willenser-
klärungen und Zustellungen, die im Zusammenhang mit 
dem Wohnungseigentum stehen, entgegenzunehmen und 
abzugeben. 
In die Vollmacht ist das Recht zur Bestellung von Unter-
vollmachten aufzunehmen sowie die Bestimmung, dass sie 
auch gegenüber den Erben eines Vollmachtge-bers wirk-
sam bleibt. 

Soweit und solange eine solche Vollmacht dem Verwalter 
nicht vorliegt, gelten Erklärungen gegenüber einem Ange-
hörigen der Personengemeinschaft als gegenüber der Per-
sonengemeinschaft abgegeben.
Erklärungen eines oder gegenüber einem Angehörigen der 
Personenmehrheit wirken für und wider die Personen-
mehrheit.
Die Mitglieder einer Personenmehrheit, insbesondere 
Ehegatten als Bruchteilseigentümer an einem Wohnungs-
eigentum, haften für sämtliche Verpflichtungen als Ge-
samtschuldner mit der Maßgabe, dass Tatsachen, die auch 
nur hinsichtlich eines Gesamtschuldners vorliegen oder 
eintreten, für oder gegen jeden von ihnen wirken.

2)
Hat ein Wohnungseigentümer seinen Wohnsitz im Aus-
land oder ist er von sei-nem inländischen Wohnsitz mehr 
als drei Monate abwesend, ist er ebenfalls verpflichtet, 
eine im Inland wohnende Person nach den unter Absatz 
1 genannten Vorgaben zur Wahrnehmung seiner aus dem 
Wohnungseigentum resultierenden Rechte und Pflichten 
zu ermächtigen.

3)
Zustellungen sind stets wirksam, wenn sie an die dem Ver-
walter zuletzt mitgeteilte Adresse erfolgen.

4)
Wechseln die Inhaber eines Wohnungseigentums auf  an-
dere Weise als durch Zuschlag in der Zwangsversteigerung, 
so gilt der bisherige Wohnungseigentümer solange als er-
mächtigt, alle aus dem Wohnungseigentum herrührenden 
Rechte wahrzunehmen und insbesondere auch Zustel-
lungen entgegenzunehmen, bis dem Verwalter der Eigen-
tumswechsel durch einen beglaubigten Grundbuchauszug 
nachgewiesen ist. Solange dieser Nachweis nicht vorliegt, 
wird der bisherige Wohnungseigentümer zur Eigentümer-
versammlung geladen. Der bisherige Wohnungseigentümer 
haftet auch für die bis zu diesem Zeitpunkt (Nachweis des 
Eigentumswechsels) entstehenden Lasten einschließlich 
der fälligen Wohngeldvorauszahlungen.
Andererseits haften neue Wohnungseigentümer für Lei-
stungsrückstände der Voreigentümer und zwar ohne 
Rücksicht auf  die Art und Weise des Eigentumserwerbes, 
ausgenommen nur der Erwerb durch Zuschlag in der 
Zwangsversteigerung.
Wechselt das Wohnungseigentum innerhalb eines Wirt-
schaftsjahres, so ist der Verwalter nicht verpflichtet, eine 
Zwischenabrechnung für das anteilige Wirtschaftsjahr zu 
erstellen.
Für eine sich daraus ergebende Abschlusszahlung haften 
die ehemaligen und der gegenwärtige Eigentümer als Ge-
samtschuldner, während eine Rückzahlung demjenigen 
zusteht, der im Zeitpunkt des Zuganges der Abrechnung 
Eigentümer ist.
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Der bisherige Eigentümer kann bei Veräußerung nicht 
verlangen, dass die Instandhaltungsrücklage auseinander-
gesetzt und ihm sein Anteil ausbezahlt wird. Sämtliche 
vom bisherigen Eigentümer geleisteten Rücklagebeiträge 
wirken im Verhältnis zur Eigentümergemeinschaft für den 
Rechtsnachfolger.

§ 7	 Instandhaltung und Instandsetzung

1)
Die Instandhaltung und Instandsetzung des gemeinschaft-
lichen Eigentums obliegt grundsätzlich der Gemeinschaft 
der Wohnungseigentümer nach dem Verhältnis der Mitei-
gentumsanteile des jeweiligen Sondereigentums zueinan-
der, soweit nicht im folgenden Besonderheiten gelten. Sie 
ist vom Verwalter durchzuführen. 

2)
Jeder Wohnungseigentümer hat Schäden am Sonderei-
gentum, die Auswirkungen auf  das gemeinschaftliche 
Eigentum haben können, unverzüglich fachgerecht zu 
beseitigen.  
Beseitigt er einen solchen Mangel trotz Aufforderung 
durch den Verwalter nicht in angemessener Frist, so kann 
der Verwalter die Beseitigung auf  Kosten des Wohnungs-
eigentümers vornehmen lassen. 

Jeder Wohnungseigentümer ist verpflichtet, dem Verwal-
ter im Interesse der Erhaltung der Wohnanlage einmal im 
Jahr nach Voranmeldung zur normalen Geschäftszeit – bei 
Gefahr im Verzuge jederzeit – die Besichtigung aller im 
Sondereigentum stehenden Räume zu gestatten.

3)	
Steht einem Wohnungseigentümer ein Sondernutzungs-
recht zu, so hat er die dem Sondernutzungsrecht unter-
liegenden Grundstücksteile, Einrichtungen und Anlagen 
auf  seine Kosten ebenso instand zu halten und instand zu 
setzen, sofern in dieser Urkunde nicht ausdrücklich abwei-
chend geregelt. 

4)
Die Erneuerung beschädigter oder zersprungener Glas-
scheiben von Fenstern/ Türen sowie der Innenseiten von 
Wohnungseingangstüren obliegt ohne Rücksicht auf  die 
Schadensursachen auch dann dem jeweiligen Eigentümer, 
wenn sie Bestandteile des gemeinschaftlichen Eigentums 
sind.

Gleiches gilt für Schäden am Innen- und Außenanstrich 
der Fenster einschließlich Rahmen sowie deren laufende 
Instandhaltung und/ oder Instandsetzung. Die Schadens-
beseitigung hat durch einen Fachmann zu erfolgen oder 

wird durch den Verwalter zu Lasten des jeweiligen Son-
dereigentümers veranlaßt. Über die Farbe des Anstrichs 
entscheidet der Verwalter. 

Die hier bestimmte Kostentragungspflicht des Wohnungs-
eigentümers besteht jedoch nicht, sofern für den eingetre-
tenen Schaden sonstige Teile des Gemein-schaftseigentums 
ursächlich sind.  In einem solchen Fall trifft die Kostentra-
gungspflicht die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer.

5)
Jeder Wohnungseigentümer ist verpflichtet, die im ge-
meinschaftlichen Eigentum stehenden und von den im 
Sondereigentum befindlichen Räumen zugänglichen Ent-
wässerungsleitungen von Balkonen und/ oder Terrassen 
auf  eigene Kosten pfleglich zu behandeln, zu reinigen und 
insbesondere die Abflusssiebe stets sauber zu halten. 

Die Kosten für die Beseitigung von Verstopfungen der Ab-
flussrohre bis zum Anschluss an das Hauptfallrohr sind 
von dem jeweiligen Sondereigentümer zu tragen, und zwar 
unabhängig davon, ob ein Verschulden vorliegt. 

6)
Die Instandhaltung und Instandsetzung von Teilen des Ge-
bäudes, die für dessen Bestand erforderlich sind, sowie von 
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Anlagen und Einrichtungen, die dem gemeinschaftlichen 
Gebrauch dienen, obliegt, auch wenn sie sich nicht im Be-
reich der dem Sondereigentum unterliegende Räume be-
finden, dem Wohnungseigentümer insoweit, als sie infolge 
unsachgemäßer Behandlung durch den Wohnungseigentü-
mer, seine Angehörigen oder durch Personen, denen er das 
Wohnungseigentum oder einzelne Räume überlassen hat, 
notwendig werden. 

Stellt ein Wohnungseigentümer Schäden am gemein-
schaftlichen Eigentum fest, so hat er sie unverzüglich dem 
Verwalter zu melden und bis zur Abhilfe durch vorläufige 
Maßnahmen für die Abwendung unmittelbarer Gefahren 
zu sorgen. 

7)
Jeder Wohnungseigentümer hat im Zusammenhang mit 
der Instandhaltung und Instandsetzung des gemeinschaft-
lichen Eigentums Einwirkungen auf  die in seinem Woh-
nungseigentum stehenden Gebäudeteile zu dulden sowie 
das Betreten und die Benutzung seiner Räume zu gestatten 
bzw. gestatten zu lassen, soweit das zur Durchführung der 
notwendigen Maßnahmen erforderlich ist. 

Verzögert oder verhindert er diese Maßnahmen, hat er die 
dadurch entstehenden Mehrkosten zu tragen. Unberührt 
davon bleiben Schadensersatzansprüche.

8)
Instandhaltungs- und/oder Instandsetzungskosten, die 
einzelnen oder mehreren Sondereigentümern konkret zu-
geordnet werden können, z.B. als Verursacher von Schäden, 
werden ausschließlich von diesem bzw. diesen als Gesamt-
schuldner getragen. 

§ 8	 Allgemeine Regelungen zu baulichen und grundbuch-
		  lichen Änderungen 

1)
Beabsichtigte bauliche Veränderungen einzelner Woh-
nungseigentümer, die das Gemeinschaftseigentum oder 
anderes Sondereigentum betreffen oder nicht unerheblich 
nachteilig beeinträchtigen, erfordern die Zustimmung die-
ser nachteilig betroffenen Wohnungseigentümer. 

2)
Jedenfalls zulässig sind die folgenden Maßnahmen unter Ein-
haltung der nachstehend beschriebenen Voraussetzungen:

	a)	 Jeder Sondereigentümer ist zur Zusammenlegung 
und/oder zur abweichenden  Aufteilung von zwei oder 
mehreren Raumeigentumseinheiten (vertikal und/
oder horizontal) ohne Zustimmung der übrigen Woh-
nungseigentümer mittels fachgerechter Herstellung 

von Wand- und/oder Deckendurchbrüchen berechtigt, 
soweit dies baurechtlich zulässig ist und die erforder-
lichen Arbeiten unter Einhaltung aller einschlägiger 
Regeln der Bautechnik von einer Fachfirma ausgeführt 
werden. Alle Öffnungen bzw. Durchbrüche müssen sta-
tisch unbedenklich und bauaufsichtsrechtlich zulässig 
bzw. genehmigt sein.

	b)	Zwei oder mehrere Raumeigentumseinheiten, die 
durch Herstellung von Öffnungen bzw. Deckendurch-
brüchen miteinander verbunden bzw. abweichend auf-
geteilt worden sind, dürfen von den jeweiligen Eigentü-
mern im eigenen Namen und auf  eigene Kosten durch 
Entfernen der eingebauten Treppen und fachgerechtes 
Schließen der hergestellten Wand- und/oder Decken-
öffnungen wieder getrennt und baulich verselbständigt 
werden.

		 Die zum Zwecke der Verbindung und Verselbstän-
digung von Raumeigentumseinheiten erforderlichen 
Eingriffe in das Gemeinschaftseigentum sind von al-
len anderen Eigentümern jeweils entschädigungslos zu 
dulden.

3)
Die mit Maßnahmen im Sinne des vorstehenden Absatzes 
2 verbundenen Kosten sowie weitere Kosten wegen In-
standhaltung oder Instandsetzung trägt der berechtigte 
Sondereigentümer jeweils allein. 
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Dem jeweils bestellten Verwalter ist vor Beginn der 
Arbeiten im Sinne des vorstehenden Absatzes 2 das Vor-
liegen der für die Baumaßnahme erforderlichen behörd-
lichen Genehmigung sowie eine Bauherrenhaftpflicht mit 
ausreichender Deckungssumme nachzuweisen und nach 
erfolgter Fertigstellung die bauordnungsrechtlich erforder-
lichen Unterlagen bzw. ein von einem Bausachverständigen 
unterzeichnetes Abnahmeprotokoll vorzulegen.
Sämtliche Schäden, die im Bereich des Gemeinschaftseigen-
tums oder fremden Sondereigentums durch Maßnahmen 
im Sinne des vorstehenden Absatzes 2 entstehen, hat der 
berechtigte Sondereigentümer unverzüglich auf  eige-ne 
Kosten zu beseitigen. Der Verwalter kann verlangen, dass 
sämtliche auf  das Gemeinschaftseigentum bezogenen 
Mängelansprüche an die Gemeinschaft der Wohnungsei-
gentümer abgetreten werden.

4)
Jeder Eigentümer ist berechtigt, ohne Zustimmung der je-
weils anderen Eigentümer durch einseitige Erklärung

~	 mehrere in seinem Eigentum stehenden Miteigentums-
anteile grundbuchlich zusammen zu legen und mit dem 
Eigentum an einem Raumeigentum zu verbinden sowie 
die Eintragung der Zusammenlegung dieser Miteigen-
tumsanteile in die Wohnungs- bzw. Teileigentums-
grundbücher zu bewilligen und zu beantragen

	~	zusammengelegte Miteigentumsanteile im Verhältnis 
der Wohnungs- bzw. Teileigentumsgrößen zu teilen 
sowie den grundbuchlichen Vollzug der Teilung und 
Anlegung neuer Wohnungs- bzw. Teileigentumsgrund-
buchblätter für jede der mit jeweils einem Miteigen-
tumsanteil zu verbindenden Wohnungen bzw. Teilei-
gentumseinheiten zu beantragen

	~	zu diesem Zweck erforderliche Änderungen der Abge-
schlossenheitsbescheinigung und/ oder Erteilung neu-
er, ergänzender bzw. geänderter Abgeschlossenheitsbe-
scheinigungen zu beantragen und entgegenzunehmen 
sowie bei dem Grundbuchamt einzureichen. 

5)
Bauliche Maßnahmen, die die einheitliche äußere Gestal-
tung eines Hauses und/ oder den optisch-ästhetischen 
Gesamteindruck nicht unerheblich verändern bzw. stören 
würden, bedürfen grundsätzlich eines Zustimmungsbe-
schlusses der Wohnungseigentümergemeinschaft mit einer 
Mehrheit von ⅔ der abgegebenen Stimmen. Insbesondere 
gilt das für bauliche Maßnahmen an Außenfassade, Bal-
konen und Terrassen usw..

6)
Oberflächliche Veränderungen am gemeinschaftlichen Ei-
gentum, insbesondere das Anbringen von Markisen und 

ähnlichen Vorrichtungen, kann der Verwalter nach eigenem 
Ermessen – vorbehaltlich öffentlich-rechtlicher Zulässig-
keit – genehmigen. Bei der Genehmigung ist zu beachten, 
dass Markisen und Balkonverkleidungen einheitlich sein 
sollen. Die Veränderungen sind jeweils nur im Rahmen 
der jeweils geltenden Bauordnungs- und Bauplanungsvor-
schriften zulässig.
Der jeweilige Wohnungseigentümer hat dauerhaft für 
einen optisch und technisch einwandfreien Zustand der 
angebrachten Anlage bzw. des angebrachten Gegenstandes 
Sorge zu tragen und trägt auch jegliche mit der Anbrin-
gung verbundene und weiter entstehende Kosten.

§ 9	 Vermietung und Veräußerung des Wohnungseigentums

1)
Der Wohnungseigentümer kann die in seinem Sonderei-
gentum stehenden Räume vermieten oder anderen zum 
Gebrauch überlassen.

2)
Der Wohnungseigentümer hat bei Vermietung dem Ver-
walter unverzüglich den Namen des Mieters zu benennen, 
im Mietvertrag die Hausordnung – soweit vorhanden – 
zum Vertragsgegenstand zu machen und den Mieter zu 
verpflichten, die Regelungen dieser Gemeinschaftsord-
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nung wegen Benutzung des gemeinschaftlichen Eigentums 
zu beachten und den diesbezüglichen Hinweisen des Ver-
walters der Eigentümergemeinschaft Folge zu leisten.

3)
Im Falle eines Verstoßes ist der Wohnungseigentümer auf  
Veranlassung des Verwalters verpflichtet, den Miet- bzw. 
sonstigen Gebrauchsüberlassungsvertrag zu kündigen oder 
den Verwalter zur Kündigung oder zur Durchsetzung der 
Räumung zu bevollmächtigen und zu beauftragen, voraus-
gesetzt die Kündigung ist mietrechtlich zulässig.

4)
Bei der Veräußerung hat der Erwerber in dem Kaufvertrag 
oder anderweitiger notarieller Urkunde die Regelungen 
der Gemeinschaftsordnung als für sich verbindlich an-
zuerkennen, den Verwaltervertrag zu bestätigen und sich 
wegen seiner Verpflichtung zur Zahlung von Hausgeld 
nach Maßgabe der Regelung in § 12 Absatz 3 lit. g) dieser 
Urkunde der sofortigen Zwangsvollstreckung zu unter-
werfen. Er hat weiterhin dem Verwalter die erforderlichen 
Vollmachten zu erteilen.

5)
Die Veräußerung bedarf keiner Zustimmung des Verwalters.

6)
Für etwaige Hausgeldrückstände des bisherigen Woh-
nungseigentümers haftet neben diesem der neue 
Wohnungseigentümer gesamtschuldnerisch, und zwar un-
abhängig von der konkreten Art der Rechtsnachfolge.

§ 10	 Verwaltung durch die Wohnungseigentümer

Soweit nicht durch Gesetz oder durch diese Teilungserklä-
rung etwas anderes bestimmt ist, steht die Verwaltung des 
gemeinschaftlichen Eigentums den Wohnungseigentümern 
gemeinschaftlich zu.

§ 11	 Wiederaufbau

1)
Wird ein Gebäude ganz oder teilweise zerstört, so ist die 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer verpflichtet, den 
vor dem Schadenseintritt bestehenden Zustand wiederher-
zustellen. 

2)
Soweit die Wiederherstellungskosten nicht anderweitig 
gedeckt sind, trägt jeder die Kosten für die Wiederherstel-
lung seines Sondereigentums einschließlich der ihm zur 

Sondernutzung zugewiesenen Teile des Gemeinschaftsei-
gentums (bei mehreren Sondernutzungsberechtigten nach 
dem Verhältnis ihrer Nutzungsberechtigung) sowie die 
Kosten für die Wiederherstellung des Gemeinschaftseigen-
tums nach Maßgabe eines vom Verwalter aufzustellenden 
Zahlungsplanes entsprechend den in § 7 aufgestellten Re-
geln für die Instandhaltung und Instandsetzung.

3)
Steht der Wiederherstellung ein unüberwindliches Hin-
dernis entgegen, so ist jeder Wohnungseigentümer berech-
tigt, die Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen. 
Der Anspruch auf  Aufhebung der Gemeinschaft ist aus-
geschlossen, wenn ein anderer Wohnungseigentümer oder 
ein Dritter bereit ist, das Wohnungseigentum des die Auf-
hebung verlangenden Wohnungseigentümers zum Schätz-
wert zu ü-bernehmen, und gegen die Übernahme keine 
in der Person des Übernehmers begründeten Bedenken 
bestehen.

§ 12	 Verteilung der Lasten und Kosten

1)
Begriffliche Bestimmung der Gemeinschaftskosten

Die gemeinschaftlichen Lasten und Kosten bestehen aus:
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a)	 den Bewirtschaftungs- bzw. Betriebskosten, insbeson-
dere den laufenden öffentlichen Lasten des Grund-
stücks, 

		 den Kosten für die vom Verwalter abzuschließenden 
Sach- und Haftpflichtversicherungen, 

		 den Kosten für Straßenreinigung, Müllabfuhr, Garten-
pflege – soweit erforderlich –, Be- und Entwässerung, 
ferner den allgemeinen Stromkosten, 

		 den Kosten für die Gebrauchserhaltung gemeinschaft-
licher Einrichtungen, 

		 den Kosten für den Hausmeister, den Hausreinigungs-
kosten und den sonstigen Betriebskosten, soweit sie mit 
der Bewirtschaftung des Grundstücks unmittelbar zu-
sammenhängen und für die Werterhaltung notwendig 
sind; 

b)	 den Kosten für die laufende Instandhaltung und die In-
standsetzung, soweit diese den Wohnungseigentümern 
gemeinschaftlich obliegen; 

c)	 einem Betrag für die Bildung einer angemessenen In-
standhaltungsrücklage; 

d) 	(soweit vorhanden) den Kosten des Betriebs der Heiz-
anlage einschließlich Abgasanlage und den Kosten für 
die Warmwasserversorgungsanlage; 

e)	 den Beiträgen für die Gemeinschaftsflächen nach Maß-
gabe der Bezugsurkunde;

f )	 der Verwaltervergütung für den Wohnungseigentums-
verwalter und Verwaltungskosten. 

2)	
Verteilung der Gemeinschaftskosten, Abgrenzung zu den 
von einzelnen Sondereigentümern zu tragenden Kosten

a)	 Alle Ausgaben, die das gemeinschaftliche Eigentum 
betreffen, werden von den Wohnungseigentümern ge-
meinschaftlich nach dem Verhältnis ihrer Miteigentum-
santeile getragen, soweit vor- oder nachstehend nichts 
Abweichendes bestimmt und/oder vereinbart ist. 

		 Jeder Wohnungseigentümer hat den hiernach und nach 
Ziffer 1. auf  ihn entfallenden Teil der Aufwendungen 
ohne Rücksicht darauf  zu tragen, ob er bestimmte 
Grundstücksteile, Anlagen und Einrichtungen nutzt 
oder nicht oder sie mehr oder weniger nutzt als andere 
Wohnungseigentümer oder er einen größeren oder 
geringeren Vorteil davon hat als andere Wohnungsei-
gentümer. Sind mehrere Personen an einem einzelnen 
Wohnungseigentum beteiligt, so haften sie als Gesamt-
schuldner.

		 Gleiches gilt auch für beschlossene oder vom Verwalter 
gemäß § 13 bestimmte Sonderumlagen und für die Ko-
sten ordnungsgemäß beschlossener Veränderungen und 
Neuerungen bezüglich der Wohnanlage, sofern nicht 
eine andere Verteilungsweise mit ⅔ der abgegebenen 
Stimmen bestimmt wird. Ausgaben sind die Summe 
aller Lasten und Kosten.

b)	Die jedes Sondereigentum betreffenden Steuern und 
sonstigen Gebühren sind vom jeweiligen Anteilseigner 
alleine zu tragen. Daneben trägt jeder Miteigentümer 
auch alle sonstigen auf  ihn bzw. sein Sondereigentum 
entfallenden Kosten allein, für die eigene Messvorrich-
tungen vorhanden sind oder die sonst in einwandfreier 
Weise gesondert festgestellt werden können. 

c)	 Soweit einem Sondereigentum ein Sondernutzungs-
recht an Bauteilen (z.B. Garten) zugewiesen ist, hat der 
Sondernutzungsberechtigte die Kosten der Unterhal-
tung, Instandsetzung und Erneuerung hierfür allein zu 
tragen, dies mit Ausnahme derjenigen Teile, die kon-
struktiv als Bestandteil des Gebäudes sind, und mit 
Ausnahme ausdrücklicher abweichender Regelungen in 
dieser Gemeinschaftsordnung. 

d)	Kosten, die sich ohne Zweifel einzelnen Miteigen-
tümern oder Eigentümergruppen zurechnen lassen 
und die durch unsachgemäße Behandlung oder durch 
einen das gewöhnliche Maß übersteigenden Verbrauch, 
Gebrauch oder aus sonstigen Gründen entstehen, sind 
allein von diesen zu tragen. Die Verteilung solcher 
Kosten erfolgt im Verhältnis der Miteigentumsanteile 
der betroffenen Sondereigentumseinheiten zueinander. 

		  Hier ist vor allen Dingen an Kosten für etwa größere 
Reparaturen, die durch Beschädigung in den Treppen-
häusern entstanden sind, oder an ähnliches gedacht. 
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e)	 Heiz- und Warmwasserkosten: Die Heiz- und Warm-
wasserkosten werden durch die an die gemeinsame An-
lage angeschlossenen Sondereigentümer getragen. 

		  Die Kosten werden vom Verwalter auf  Grundlage der 
anzuwendenden, gültigen Heizkostenverordnung bzw. 
AVB-Fernwärmeverordnung im Maßstab 70:30 ver-
teilt. Hierbei werden 70 % – siebzig vom Hundert – 
auf  den Verbrauch und 30 %  – dreißig vom Hundert 
– auf  die Wohn- und Nutzfläche umgelegt. 

f )	 Verwaltungskosten: Die Verwaltungskosten sind für 
jedes Sondereigentum gleich zu bemessen. Sie wer-
den von der Gesamteigentümergemeinschaft getra-
gen. Einzelheiten werden im Verwaltervertrag geregelt. 
Werden Sondereigentumseinheiten zumindest baulich 
miteinander verbunden und dementsprechend zusam-
menhängend genutzt, gelten diese Einheiten hinsicht-
lich der Verwaltungskosten als ein Sondereigentum. 

g)	 Versicherungen: Für das Sondereigentum und das ge-
meinschaftliche Eigentum als Ganzes sind auf  Kosten 
der Gesamteigentümergemeinschaft unter Vorbehalt 
weiteren Bedarfs folgende Versicherungen abzuschlie-
ßen, bzw. bereits vorhandene Versicherungsverträge das 
Grundstück betreffend zu übernehmen: 
aa)	eine Versicherung gegen die Inanspruchnahme aus 

der 	gesetzlichen Haftpflicht als Grund- und Haus-
eigentümer,

bb)	eine Gebäudebrandversicherung,
cc)	eine Leitungswasserschadenversicherung,
dd)	eine Sturmschadenversicherung.

		  Die Auswahl der Versicherer, die Festlegung der Versi-
cherungssummen und die Vereinbarung des Vertragsin-
haltes im einzelnen bzw. die Beauftragung eines Versi-
cherungsmaklers obliegt dem Verwalter. 

h)	 sofern realisiert, sind Kabelanschlussgebühren zu gleich 
hohen Beträgen von allen Raumeigentümern zu tra-
gen.

3)
Allgemeine Bestimmungen

a) 	Der für ein Wirtschaftsjahr beschlossene Wirtschafts-
plan bleibt auch nach dessen Ablauf  bis zum Beschluss 
eines neuen wirksam. 

b)	 Instandhaltungsrücklagen: Die Wohnungseigentümer 
sind zur Ansammlung einer angemessenen Instand-
haltungsrücklage für das gemeinschaftliche Eigentum 
verpflichtet, welches gemeinschaftliches Verwaltungs-
vermögen ist. Die Zahlungen hierfür werden im Wirt-
schaftsplan festgelegt und nach Miteigentumsanteilen 
aufgeteilt. Sie sind als Bestandteil des Hausgeldes an 
den Verwalter zu bezahlen. 

		 Über die Höhe der Instandhaltungsrücklage wird mit 
der Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan als 
ausgewiesene Position entschieden. Aus der Rücklage 
werden die Kosten für größere Maßnahmen der In-
standhaltung und Instandsetzung des Gemeinschaftsei-
gentums sowie Not- und Eilmaßnahmen gedeckt. So-
fern die Wohnungseigentümer keinen anderslautenden 
Beschluss fassen, ist die Rücklage als monatliches Fest-
geld anzulegen. Das Bankinstitut ist vom Verwalter 
auszuwählen. Vorschläge der Sondereigentümer sollen 
berücksichtigt werden. 

c)	 Hausgeld: Die voraussichtlichen Kosten und Lasten der 
ordnungsgemäßen Verwaltung des Gemeinschaftsei-
gentums einschließlich der Zahlungen auf  die Instand- 
haltungsrücklage werden auf  der Grundlage des vom 
Verwalter aufzustellenden und der Wohnungseigen-
tümergemeinschaft mehrheitlich zu genehmigenden 
Wirtschaftsplans für den einzelnen Wohnungseigentü-
mer berechnet und als Monats-Vorauszahlungsbeitrag 
(Hausgeld) benannt. Vom einzelnen Wohnungseigen-
tümer ist das Hausgeld kostenfrei spätestens bis zum 
dritten Werktag eines jeden Monats im voraus auf  ein 
vom Verwalter für die Wohnungseigentümergemein-
schaft einzurichtendes Konto zu leisten. 

		 Nichtbenutzung der Sondereigentumsräume oder Son-
dernutzungsrechte entbindet nicht von den Beitragslei-
stungen zu den Gemeinschaftskosten- und lasten. Eine 
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Verzinsung der eingezahlten Hausgelder kann nicht 
verlangt werden. 

		 Bis zum Beschluss über den ersten Wirtschaftsplan ist 
der Verwalter berechtigt, für die Anfangsphase der Ge-
meinschaft das monatliche Hausgeld nach allgemeinen 
Erfahrungswerten festzusetzen. 

		 Jeder Wohnungseigentümer ist verpflichtet, dem Ver-
walter eine Einzugsermächtigung für das jeweils ge-
schuldete Hausgeld zu erteilen bzw. einen Dauerauf-
trag einzurichten und aufrechtzuerhalten. 

d)	Die Hausgeldzahlungspflicht beginnt:

aa)	 bei Erwerb durch notariellen Vertrag mit dem da-
rin für den Übergang der Nutzungen und Lasten 
bestimmten Tage oder, falls dieser Zeitpunkt frü-
her liegt, mit dem Tag der Besitzerlangung bzw. 
Besitzergreifung, soweit eine Wohnungseigentü-
mergemeinschaft (einschließlich sog. werdender) 
entstanden ist;

bb)	beim Erwerb durch Erbfolge mit dem Tag des 
Todes des Anteilseigners;

cc)	 beim Erwerb im Zwangsversteigerungsverfahren 
mit dem Tag, an dem der Zuschlag erfolgte, sofern 
dieser rechtskräftig wird;

dd)	in sonstigen Fällen mit dem Tag, von dem ab für 

die Rechtsnachfolger des Anteilseigners die Mög-
lichkeit der tatsächlichen Besitzerlangung bestand 
oder aber er Eigentum erworben hat.

		 Unbeschadet hiervon bleiben die Regelungen ge-
mäß § 6 Abs. 4.

e)	 Im Falle des Verzuges mit einer Leistung von Haus-
geldbeiträgen können die rückständigen Leistungen 
mit dem jährlichen Zinssatz von 5 Prozentpunkten 
über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank 
in Rechnung gestellt werden. 

		 Soweit an die Stelle des Basiszinssatzes eine andere ent-
sprechende Größe tritt, soll diese dann als Bezugsgröße 
für den vorstehend vereinbarten Verzugszins gelten. 

		 Zahlungen auf  ein Sperrkonto, Hinterlegung, Zurück-
behaltungsrecht und Aufrechnung gegen andere Forde-
rungen sind unzulässig und dem Verzug gleichgestellt. 

		 Kommt ein Wohnungseigentümer mit mehr als zwei 
Haus-geldzahlungen für zwei aufeinander folgende 
Monate oder in Höhe dieses Betrages über einen län-
geren Zeitraum in Verzug, wird die Vo-rauszahlung für 
das gesamte noch ausstehende Abrechnungsjahr fällig. 

f )	 Der Verwalter ist berechtigt, Hausgeldrückstände nach 
einmaliger schriftlicher Anmahnung einzuziehen und 
gegenüber den Hausgeldschuldnern außergerichtlich 
und gerichtlich in fremdem oder auch eigenem Namen 

geltend zu machen bzw. einen Rechtsanwalt damit zu 
beauftragen. Für jede außergerichtliche Abmahnung 
darf  der Verwalter eine Gebühr von bis zu € 10,- in 
Rechnung stellen. Die maximale Höhe der Gebühr 
kann durch Mehrheitsbeschluss der Eigentümerver-
sammlung geändert werden. Der gerichtliche Mahn-
bescheid wird nach RVG bzw. dem dieses ersetzenden 
Gesetz abgerechnet.

		 Als Hausgeld gelten auch bestandskräftig beschlossene 
Sonderumlagebeträge. 

		 Der Verwalter ist ferner berechtigt, titulierte Forde-
rungen im Wege der Zwangsvollstreckung geltend zu 
machen. Zur Antragstellung auf  Entziehung des Ei-
gentums nach § 18 Abs. 1 WEG, auf  Anordnung der 
Zwangsverwaltung und der Zwangsversteigerung ist 
die Zustimmung des Beirates erforderlich. Der Verwal-
ter kann nach seinem Ermessen einen Rechtsanwalt be-
auftragen. 

g)	 Jeder Raumeigentümer hat sich im Hinblick auf  seine 
Verpflichtung zur Entrichtung des Hausgeldes auf  eige-
ne Kosten in notarieller Urkunde wegen eines Betrages 
in Höhe eines Jahresbetrages des Hausgelds - maßgeb-
lich ist die Höhe des Hausgeldes zum Zeitpunkt des 
Kaufvertragsabschlusses - der sofortigen Zwangsvoll-
streckung in sein gesamtes Vermögen gegenüber der 
Gemeinschaft der Eigentümer, vertreten durch den 
Verwalter, zu unterwerfen. 
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		 Im Falle von erfolgten Vollstreckungsmaßnahmen hat 
der Raumeigentümer auf  Anforderung des Verwalters 
eine neue Unterwerfungserklärung abzugeben, wobei 
für die Ermittlung des  Betrages das dann aktuelle 
Hausgeld zu Grunde zu legen ist. 

		 Jeder Raumeigentümer ist verpflichtet, seine Rechts-
nachfolger entsprechend zu verpflichten, so dass ein 
jeder weiterer Rechtsnachfolger in gleicher Weise ge-
bunden wird. 

 
§ 13	 Wirtschaftsplan und Abrechnung

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Verwalter hat für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirt-
schaftsplan zu erstellen, der der mehrheitlichen Zustim-
mung der Versammlung der Wohnungseigentümer bedarf. 

Nach dem Ende eines jeden Wirtschaftsjahres hat der 
Verwalter eine Gesamtrechnung mit Einzelabrechnungen 
zu erstellen, die jedem Wohnungseigentümer betreffend 
sein Wohnungseigentum in Abschrift zuzuleiten ist. Die 
beschlossenen Einzelabrechnungen sind Anspruchsgrund-
lage für etwaige Nachzahlungen und Rückzahlungen 
von Guthaben. Die Nachzahlungen aus einer genehmi-
gten Jahresabrechnung werden mit Ablauf  von 14 Tagen, 

gerechnet ab Abrechnungsgenehmigungsbeschluss, zur 
Zahlung fällig.
Der Verwalter ist berechtigt, nach Ablauf  des Wirtschafts-
jahres bis zur Beschlussfassung eines neuen Wirtschafts-
planes die monatlichen Vorauszahlungen auf  das Hausgeld 
in der bis dahin vereinbarten Höhe anzufordern.

Ergibt sich während eines Wirtschaftsjahres, dass die Zah-
lungen zur Deckung des Aufwandes nicht hinreichen, so 
kann der Verwalter die Wohnungseigentümer schriftlich 
zur Leistung höherer Beträge auffordern, ohne dass er 
hierzu der Zustimmung der Versammlung der Wohnungs-
eigentümer bedarf.

Ergibt sich, dass die laufenden Beträge zur Deckung des 
Aufwandes nicht voll benötigt werden, so kann der Ver-
walter die Beträge – ebenfalls ohne Zustimmung der Woh-
nungseigentümerversammlung – herabsetzen. 

Die Instandhaltungsrücklagen dürfen vorbehaltlich des 
nachfolgenden Absatzes nur entsprechend ihrer Zweckbe-
stimmung und nur auf  Grund eines Beschlusses der Woh-
nungseigentümer verwandt werden. 
Die monatlichen Beträge der Instandhaltungsrücklage sind 
von dem Verwalter spätes-tens zum Ende des Wirtschafts-
jahres auf  das Rücklagenkonto zu überweisen. Der Verwal-
ter ist berechtigt, diese Beträge unterjährig zur Abdeckung 
kurzfristiger Liquiditätsengpässe der Gemeinschaft in 

Anspruch zu nehmen, soll hierzu jedoch vorab die Zu-
stimmung des Verwaltungsbeirates einholen. Die Rücklage 
ist dann aber nach Schluss des Wirtschaftsjahres wieder 
aufzufüllen.

Ergibt die Abrechnung, dass geleistete Zahlungen zur De-
ckung des Aufwandes nicht hinreichend waren, so kann der 
Verwalter Abschlagszahlungen einfordern. Ergibt sich ein 
Überschuss, so kann er die Rückzahlungen leisten, wenn 
das Defizit oder der Über-schuss nicht auf  Rechnung des 
nächsten Wirtschaftsjahres vorgetragen werden.

Tritt ein Sonderbedarf  ein, kann insbesondere eine not-
wendige Reparatur nicht aus der Instandhaltungsrücklage 
gedeckt werden, so kann die Versammlung der Wohnungs-
eigentümer Sonderumlagen beschließen.
In unaufschiebbaren Fällen kann die Verpflichtung zur 
Leistung einer Sonderumlage auch vom Verwalter mit Zu-
stimmung des Verwaltungsbeirates bestimmt werden.

§ 14	 Eigentümerversammlung

1)
Der Verwalter hat die Versammlung der Wohnungseigen-
tümer in jedem Wirtschaftsjahr mindestens einmal unter 
Angabe der Tagesordnung schriftlich einzuberufen. 
Zeit und Ort der Versammlung werden vom Verwalter 
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bestimmt. Die Einberufungsfrist soll, wenn kein Fall be-
sonderer Dringlichkeit vorliegt, mindestens zwei Wochen 
betragen. 
Für die Ordnungsmäßigkeit der Einberufung genügt die 
Absendung des Ladungsschreibens an die Anschrift, die 
dem Verwalter von dem Raumeigentümer zuletzt mitge-
teilt worden ist.
Ist kein Verwalter vorhanden, kann ein Mitglied des Ver-
waltungsbeirats die Versammlung einberufen, mangels 
eines solchen jeder Raumeigentümer. In diesem Fall be-
stimmt die Eigentümerversammlung den Versammlungs-
leiter, der den Protokollführer bestimmt.
Eine außerordentliche Versammlung muss dann einberu-
fen werden, wenn dies schriftlich unter Angabe des Zwecks 
und der Gründe von mindestens einem Viertel aller Woh-
nungseigentümer verlangt wird.

2)
Soweit Gegenstand der Versammlung Instandhaltungs-, 
Instandsetzungs- und/ oder sonstige bauliche Maßnah-
men sind, die eines Beschlusses der Wohnungseigentümer 
bedürfen, so hat der Verwalter als Anlage zur Einladung 
gemäß Absatz 1 eine Beschlussvorlage zu übersenden, aus 
der sich die genaue Beschreibung des Vorhabens unter An-
gabe des Grundes ergibt. 
Die Beschlussvorlage ist ferner mit einer Stellungnahme 
des Verwaltungsbeirates und des Verwalters zu versehen. 

Die Stellungnahme muss eine Schätzung der Gesamtko-
sten – auf  der Grundlage eines Angebotes – sowie eine 
Schätzung der Folgekosten enthalten. 

Für den Fall, dass eine Erhöhung des Hausgeldes erfor-
derlich ist, ist der genaue Betrag in der Stellungnahme an-
zugeben, anderenfalls ist darzulegen, wie die Kosten der 
Maßnahme umgelegt werden. Ferner ist der genaue Beginn 
und die Dauer der Durchführung des Vorhabens, das mit 
der Durchführung beauftragte Unternehmen und die Bau-
betreuung anzugeben.

3)
Die Beschlussfähigkeit jeder ordnungsgemäß einberufenen 
Versammlung liegt unabhängig von der Zahl der anwe-
senden oder vertretenen Wohnungseigentümer bzw. der 
vertretenen Miteigentumsanteile vor.

Den Vorsitz in der Versammlung führt der Verwalter.

Jeder Wohnungseigentümer kann sich in der Versammlung 
auf  Grund schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.

4)
Das Stimmrecht bestimmt sich nach den gesetzlichen 
Regelungen im Wohnungseigentumsgesetz und den ergän-
zenden Regelungen in dieser Gemeinschaftsordnung.

Je 1/10.000 (in Worten: ein Zehntausendstel) Miteigen-
tumsanteil gewährt eine Stimme.

Das technische Verfahren von Abstimmungen bestimmt 
der Versammlungsvorsitzende, sofern hierzu keine Ge-
schäftsordnungsbeschlüsse gefasst wurden.

Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
Stimmenthaltungen gelten als keine Stimme.

5)
Die Versammlung kann einen Wohnungseigentümer, der 
mit der Zahlung von Beträgen länger als drei Monate in 
Verzug ist, von der Teilnahme an der Eigentümerversamm-
lung und der Abstimmung ausschließen. Der Betroffene 
hat hierbei kein Stimmrecht.

6)
Über die Versammlung und die darin gefassten Beschlüsse 
ist ein Beschluss- bzw. Ergebnisprotokoll vom Verwalter 
zu erstellen, welches beim Verwalter verwahrt wird. 

Das Original des Protokolls ist von einem der Miteigen-
tümer mit zu unterzeichnen, sofern ein Verwaltungsbeirat 
bestellt ist, auch von dessen Vorsitzenden oder seinem Ver-
treter. 
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Jeder Wohnungseigentümer ist berechtigt, die Nieder-
schriften einzusehen. 

Auf  Wunsch einzelner Wohnungseigentümer hat der 
Verwalter eine Kopie des Protokolls innerhalb von 10 
Werktagen nach dem Tag der Versammlung an diese zur 
Kenntnisnahme zu übersenden.

7)
Der Verwalter hat eine Beschluss-Sammlung nach Maßga-
be der Vorschriften des § 24 Abs. 7 WEG zu führen. Fehlt 
ein Verwalter, ist die Beschluss-Sammlung von dem Vorsit-
zenden der Wohnungseigentümerversammlung zu führen, 
sofern die Wohnungseigentümer durch Stimmenmehrheit 
keinen anderen für diese Aufgabe bestellt haben.

8)
Ist aus wichtigem Anlass oder auf  Wunsch der Eigentümer 
und in Abstimmung mit dem Beirat - aus Gründen, die die 
Gemeinschaft zu vertreten hat - eine weitere Versammlung 
erforderlich, so erhält der Verwalter eine zusätzliche Ent-
schädigung zzgl. Umsatzsteuer gemäß jeweiligem Verwal-
tervertrag. Darin sind sämtliche Kosten für die Erstellung, 
Vervielfältigung und den Versand der Einladung und der 
Niederschriften enthalten.

§ 15	 Verwalter

1)
Für die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums und 
zur Vertretung der Gemeinschaft muss stets ein Verwalter 
bestellt sein.
Der Verwalter wird von der Versammlung sämtlicher Woh-
nungseigentümer bestellt und abberufen. 

Die Versammlung kann einen oder mehrere Wohnungs-
eigentümer ermächtigen, mit dem gewählten Verwalter 
die Einzelheiten seines Verwaltervertrages zu vereinbaren. 
Die Tätigkeit des Verwalters nach WEG beginnt mit dem 
grundbuchlichen Vollzug dieser Urkunde und der Eintra-
gung der ersten Auflassungsvormerkung für einen Erwer-
ber in einem der neu anzulegenden Wohnungsgrundbuch-
blätter.

2)
Der Verwaltervertrag ist von der Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer stets so abzuschließen, dass die Verwal-
tervergütung für jedes Raumeigentum gleich bemessen 
ist.

3)
Gemeinschaftliche Gelder sind auf  Konten zu verwah-

ren, die auf  die „Wohnungseigentümergemeinschaft 
Hobrechtsfelder Chaussee 166“ lauten. 

4)
Die Aufgaben und Befugnisse des Verwalters ergeben sich 
aus dem WEG, der Teilungserklärung nebst Gemein-
schaftsordnung, den gültigen Beschlüssen und Vereinba-
rungen der Wohnungseigentümergemeinschaft sowie dem 
Verwaltervertrag und der dem Verwalter gesondert zu 
erteilenden Verwaltervollmacht. 
Der Verwalter kann von den Wohnungseigentümern die 
Ausstellung einer Vollmachts- und Ermächtigungsurkunde 
verlangen, aus der der Umfang seiner Vertretungsmacht er-
sichtlich ist. Ergänzend gelten die gesetzlichen Regelungen 
über den entgeltlichen Geschäftsbesorgungsvertrag gemäß 
§ 675 BGB. Soweit Beschlüsse nicht gefasst wurden und 
ihm Weisungen nicht erteilt worden sind, entscheidet er 
nach pflichtgemäßem Ermessen.

5)
Die gesetzliche Regelung der Vertretungsbefugnis des Ver-
walters ist vornehmlich in § 27 WEG enthalten.

a)	 Danach ist er nach derzeitiger Rechtslage berechtigt, im 
Namen aller Wohnungseigentümer und mit Wirkung 
für und gegen sie
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aa)	Willenserklärungen und Zustellungen entgegenzu-
nehmen, soweit sie an alle Wohnungseigentümer in 
dieser Eigenschaft gerichtet sind;

bb)	Maßnahmen zu treffen, die zur Wahrung einer Frist 
oder zur Ab-wendung eines sonstigen Rechtsnach-
teils erforderlich sind, insbe-sondere einen gegen 
die Wohnungseigentümer gerichteten Rechtsstreit 
gemäß § 43 Nr. 1, Nr. 4 oder 5 WEG im Erkennt-
nis- und Vollstreckungsverfahren zu führen;

cc)	mit einem Rechtsanwalt wegen eines Rechtsstreits 
im Sinne von vorstehend lit. bb) zu vereinbaren, 
dass sich die Gebühren nach einem höheren als 
dem gesetzlichen Streitwert, höchstens nach einem 
gemäß § 49a GKG bestimmten Streitwert bemes-
sen.

Der Verwalter ist im Sinne des § 27 Abs. 2 Nr. 3 WEG 
zusätzlich ermächtigt, die den Eigentümern aus ihrem 
Miteigentum am Grundstück zustehenden, sich aus dem 
Eigentum ergebenden Ansprüche und Rechte gerichtlich 
und außergerichtlich geltend zu machen. Das Recht jedes 
einzelnen Wohnungseigentümers, diese Ansprüche und 
Rechte selbst geltend zu machen, wird dadurch nicht aus-
geschlossen.

b)	Der Verwalter ist nach derzeitiger Rechtslage weiter be-
rechtigt, im Namen der Gemeinschaft der Wohnungs-
eigentümer und mit Wirkung für und gegen sie

aa)	 Willenserklärungen und Zustellungen entgegenzu-
nehmen;

bb)	Maßnahmen zu treffen, die zur Wahrung einer Frist 
oder zur Ab-wendung eines sonstigen Rechtsnach-
teils erforderlich sind, insbesondere einen gegen 
die Gemeinschaft gerichteten Rechtsstreit gemäß 
§ 43 Nr. 2 oder 5 WEG im Erkenntnis- und Voll-
streckungsverfahren zu führen;

cc) 	die laufenden Maßnahmen der erforderlichen ord-
nungsgemäßen Instandhaltung und Instandsetzung 
des gemeinschaftlichen Eigentums zu treffen;

dd)	in dringenden Fällen sonstige zur Erhaltung des 
gemeinschaftlichen Eigentums erforderliche Maß-
nahmen zu treffen; 

			  Lasten- und Kostenbeiträge, Tilgungsbeträge und 
Hypothekenzinsen anzufordern, in Empfang zu 
nehmen und abzuführen, soweit es sich um ge-
meinschaftliche Angelegenheiten der Wohnungsei-
gentümer handelt;

			  alle Zahlungen und Leistungen zu bewirken 
und entgegenzunehmen, die mit der laufenden 
Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums zu-
sammenhängen;

		 alle Erklärungen abzugeben, die zur Vornahme der 
in § 21 Abs. 5 Nr. 6 WEG bezeichneten Maßnah-
men erforderlich sind;

ee)		eingenommene Gelder zu verwalten und hierzu 
entsprechende Konten zu führen;

ff)		 mit einem Rechtsanwalt wegen eines Rechtsstreits 
gemäß § 43 Nr. 2 oder 5 WEG eine Vergütung 
gemäß vorstehend lit. a), cc) zu vereinbaren.

		  Der Verwalter ist im Sinne des § 27 Abs. 3 Nr. 7 
WEG zusätzlich ermächtigt, im Namen der Ge-
meinschaft der Wohnungseigentümer alle Rechts-
geschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen, 
soweit es sich um einfache Geschäfte der laufenden 
Verwaltung handelt. 

		  Dies ist insbesondere dann gegeben, wenn die 
Finanzierung der Geschäfte aus den laufenden 
Einnahmen der Gemeinschaft entsprechend dem 
Wirtschaftsplan gewährleistet ist. 

		  Er ist darüber hinaus berechtigt, Instandsetzungs- 
und Instandhaltungsmaßnahmen unter Entnahme 
von Mitteln aus der Rücklage in Auftrag zu ge-
ben, soweit die vertraglich geschuldete Leistung € 
3.000,00 im Einzelfalle nicht übersteigt. 

		  Im übrigen ist die Versammlung der Wohnungs-
eigentümer berechtigt, durch Beschluss mit Stim-
menmehrheit weitere Ermächtigungen des Ver-
walters einzuführen. 

c)	 Dem Verwalter obliegen im Rahmen der vorstehenden 
Bestimmungen bzw. in deren Ergänzung:
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aa)	 die Zuweisung von Keller-/Abstellräumen, soweit 
diese Gemeinschaftseigentum sind und an ihnen kei-
ne Sondernutzungsrechte begründet worden sind;

bb)	 der Abschluss der erforderlichen Versicherungs-
verträge – insbesondere der in § 13 Absatz 2 lit. 
g genannten Verträge, wobei bei Schadensver-
sicherungen auf  eine Deckung zum gleitenden 
Neuwert zu achten ist;

cc)	 der Abschluss, die Änderung und Beendigung von 
Verträgen über 
~	 die Beschäftigung eines Hausmeisters; 
~	 die Lieferung von Heizwärme und/oder 

Warmwasserversorgung;
~	 die Versorgung mit Rundfunk- und Fernseh-

empfang;
~	 die Gebäudereinigung;

dd)	 über die Art und Weise der Nutzung der gemein-
schaftlichen Gebäudeteile zu entscheiden, falls ein 
Beschluss mit Dreiviertel-Mehrheit der vorhan-
denen Stimmen der Eigentümerversamm-lung 
nicht zustande kommt

ee)	 die Abgabe von Erklärungen und Stellung von 
Anträgen im Sinne des nachstehenden § 17.

6)
Jeder Wohnungseigentümer ist verpflichtet, im Falle der 
gänzlichen oder teilweisen Veräußerung seines Wohnungs-

eigentums den Erwerber zum Eintritt in einen mit dem 
jeweiligen Verwalter abgeschlossenen Verwaltervertrag zu 
verpflichten. Diese Vereinbarung hat nur schuldrechtliche 
Wirkung.

7)
Der Verwalter hat die Eigentümer monatlich über den 
Stand der Durchführung beschlossener Instandsetzungs-, 
Instandhaltungs- oder sonstiger Bauvorhaben zu informie-
ren. Über die Form (z.B. Brief, Aushang, etc.) entscheiden 
die Wohnungseigentümer mit einfacher Mehrheit aller ab-
gegebenen Stimmen.

Der Verwalter hat ein Formblatt, mit dem die Sondereigen-
tümer Mängel oder Störungen (z.B. defekte Leuchtkörper, 
Unsauberkeiten etc.) anzeigen können, zu entwerfen und 
diese nach Beschlussfassung der Eigentümerversammlung 
den Eigentümern zur Erleichterung der Anzeige zur Ver-
fügung zu stellen.

§ 16	 Verwaltungsbeirat

1)
Die Wohnungseigentümer haben einen Verwaltungsbeirat 
mit einfacher Mehrheit zu wählen. Mitglieder des Ver-
waltungsbeirates sollen Wohnungseigentümer sein, die 

ihrerseits aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden wählen. Der 
Verwaltungsbeirat besteht aus mindestens 3, höchstens 6 
Mitgliedern.

Die Bestellung zum Verwaltungsbeirat kann befristet wer-
den. Daneben ist jedes Mitglied des Verwaltungsbeirates 
jederzeit abwählbar.

2)
Der Verwaltungsbeirat hat den Verwalter bei der Durch-
führung seiner Aufgaben gemäß § 29 WEG zu unterstüt-
zen. Der Verwaltungsbeirat ist berechtigt, alle die WE-
Anlage betreffenden Bücher und Schriften des Verwalters 
einzusehen.

§ 17	 Änderungen

1)
Soweit zwingende gesetzliche Vorschriften nicht entgegen-
stehen, können die Wohnungseigentümer ihr Verhältnis 
untereinander abweichend von dieser Gemeinschaftsord-
nung und dem Gesetz regeln. 

Hierbei ist grundsätzlich eine Vereinbarung aller Raumei-
gentümer erforderlich. Werden durch die Änderung nicht 
alle Raumeigentümer betroffen, so genügt die Zustim-
mung aller durch die Änderung betroffenen Eigentümer.
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2)
Eine Änderung der Gemeinschaftsordnung ist jedoch auch 
mit einer Mehrheit von drei Vierteln aller durch die Än-
derung betroffenen Raumeigentümer möglich, wenn ein 
sachlicher Grund für die Änderung vorliegt und einzelne 
Raumeigentümer gegenüber dem früheren Rechtszustand 
nicht unbillig benachteiligt werden. Das Vorliegen eines 
sachlichen Grunds ist insbesondere bei einer wesentlichen 
Änderung der tatsächlichen Verhältnisse gegeben. Sonder-
nutzungsrechte können gegen den Willen des Berechtigten 
nicht verändert werden.

3)
Jeder Raumeigentümer ist verpflichtet, zu solchen abän-
dernden Vereinbarungen auf  Kosten der Gemeinschaft 
die erforderliche Bewilligung zur Grundbucheintragung 
zu erteilen, und auf  Anforderung durch den Verwalter 
verpflichtet, diesem Vollmacht mit dem Inhalt der nach-
stehenden Ermächtigung gesondert zu erteilen.

Der jeweilige Verwalter ist unter Befreiung von den Be-
schränkungen des § 181 BGB ermächtigt, die zur Grund-
bucheintragung notwendigen und zweckdienlichen Erklä-
rungen und Anträge gegenüber Notar und Grundbuchamt 
auch im Namen aller Raumeigentümer abzugeben. Diese 
Ermächtigung ist gegenüber dem Grundbuchamt unbe-
schränkt. 

Der Verwalter ist weiterhin berechtigt, im Namen der be-
treffenden Raumeigentümer auf  Kosten der Gemeinschaft 
eventuell erforderliche Zustimmungen dinglich Berech-
tigter einzuholen und entgegenzunehmen.

IV.  Verwalterbestellung
		
1)
Zum ersten Verwalter bestellt der Eigentümer hiermit die
	
..............................................,
...............................................

Die Verwalterbestellung erfolgt für die Dauer von 3 Jahren, 
beginnend mit dem grundbuchlichen Vollzug dieser Ur-
kunde und der Eintragung der ersten Auflassungsvormer-
kung für einen Erwerber in einem der neu anzulegenden 
Wohnungsgrundbuchblätter. Der Verwalter kann vorzeitig 
nur aus wichtigem Grund von seinem Amt abberufen wer-
den.

2)
Den Verwaltervertrag mit dem Verwalter hat der teilende 
Grundstückeigentümer für die künftige Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer abgeschlossen. Die Käufer als künf-
tige Miteigentümer haben in diesen Vertrag vorsorglich 

einzutreten. Eine Kopie des Vertrages vom ... . ... .2008 ist 
dieser Teilungserklärung als Anlage 4 beigefügt. 

3)
Die Vergütung für die notwendige Verwaltungstätigkeit ist 
im Verwaltervertrag für jedes Raumeigentum gleich ver-
einbart.

Zu den gesondert zu vergütenden Sonderleistungen ge-
hören z.B. das Führen von Rechtsstreitigkeiten für die 
Wohnungseigentümergemeinschaft sowie Versammlungen 
außerhalb der üblichen Jahresversammlung.

Die Höhe der Vergütung für Sonderleistungen erfolgt nach 
Aufwand, soweit keine anderen Abreden getroffen wurden. 
Tätigkeiten der Verwaltung für den einzelnen Wohnungs-
eigentümer sind besonders zu vergüten.

V.  Salvatorische Klausel

Sollte eine der vorstehenden Erklärungen unwirksam sein 
oder werden, so soll sie so gedeutet werden, dass der mit 
der betroffenen Bestimmung verbundene Zweck erreicht 
wird. Alle anderen getroffenen Regelungen bleiben unbe-
rührt.
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VI.  Eintragungsanträge

Es wird bewilligt und beantragt, 

a)	 die Teilung des Grundstücks in Wohnungs- bzw. Teilei-
gentum gem. Abschnitt II. der Teilungserklärung und 
die Anlegung entsprechender Grundbuchblätter;

b)	 die Gemeinschaftsordnung (Abschnitt III. mit Aus-
nahme von § 5) als Inhalt des Sondereigentums in die 
anzulegenden Grundbücher einzutragen;

c)	 die Schließung des Stammgrundbuchs.

VII.  Vollmacht

Der Eigentümer erteilt hiermit den Notariatsangestell-
ten Christina Kropp, Elke Nazarek, Elke Schauer, Andrea 
Bowe und Regina Meister – alle dienstansässig beim am-
tierenden Notar – unter Ausschluß jeglicher Haftung und 
unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB 
–Vollmacht, und zwar jeder für sich allein, für ihn alle Er-
klärungen abzugeben, die zum grundbuchlichen Vollzug 
der Teilungserklärung erforderlich oder nützlich sind. 

Die Vollmacht gilt auch für materiell-rechtliche Ände-
rungen der Teilungserklärung nebst Gemeinschaftsord-

nung, insbesondere Änderungen und Ergänzungen der 
Miteigentumsanteile wegen geänderter Architektenunter-
lagen und alle anderen Erklärungen, die zur Erledigung 
von Beanstandungen des Grundbuchamtes erforderlich 
oder sonst nützlich sind. Die Vollmacht ist auch erteilt, 
um die  für die eingangs erwähnte beantragte Abgeschlos-
senheitsbescheinigung und ihre weiteren Anpassungen und 
die jeweilige Erklärung des Eigentümers, wonach die Ab-
geschlossenheitsbescheinigung in ihrer jeweiligen Fassung 
für die Teilung nach WEG und die Bezugnahme in abzu-
schließenden Kaufverträgen maßgeblich ist.

Die Vollmacht erlischt 3 Jahre nach Vollzug der Teilung im 
Grundbuch oder nach Veräußerung der letzten Wohnung 
des teilenden Eigentümers an einen Dritten.

Von der Vollmacht darf  nur vor dem beurkundenden 
Notar oder seinem Vertreter im Amt Gebrauch gemacht 
werden, der die ordnungsgemäße Ausnutzung der Voll-
macht zu überwachen hat.
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N
r. m
2

x/
3.

78
,6

1/
10

.0
00

Geschoss Wohnfläche Verhältnis Wohnfläche 
zur Gesamtwohnfläche

Miteigentumsanteil
in 10.000stel

Manoir I, 
Flurstück 12

Wohnung 1
Wohnung 2
Wohnung 3
Wohnung 4
Wohnung 5
Wohnung 6
Wohnung 7
Wohnung 8
Wohnung 9
Wohnung 10
Wohnung 11
Wohnung 12
Wohnung 13
Wohnung 14
Wohnung 15
Wohnung 16
Wohnung 17
Wohnung 18
Wohnung 19
Wohnung 20
Wohnung 21
Wohnung 22
Wohnung 23
Wohnung 24
Wohnung 25
Wohnung 26
Wohnung 27
Wohnung 28
Wohnung 29
Wohnung 30
Gesamt

 EG
EG
EG 
EG
EG 
EG 
EG 
EG 
EG 
EG 
EG 
EG 
EG 
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
DG
DG
DG

95,40
112,70
87,90

122,00
137,70
89,40

112,60
95,10
85,40

111,30
85,50

124,70
124,60
91,40

134,20
117,00
114,10
161,10
123,40
133,10
91,30
84,60

110,60
85,20

124,60
123,00
101,90
82,80
98,80

117,20
3.278,60

95,4/ 3.278,60
112,7/ 3.278,60
87,9/ 3.278,60

122,0/ 3.278,60
137,7/ 3.278,60
 89,4/ 3.278,60
112,6/ 3.278,60
95,1/ 3.278,60
85,4/ 3.278,60

111,3/ 3.278,60
85,5/ 3.278,60

124,7/ 3.278,60
 124,7/ 3.278,60

91,4/ 3.278,60
134,2/ 3.278,60
117,0/ 3.278,60
114,1/ 3.278,60
161,1/ 3.278,60
123,4/ 3.278,60
 133,1/ 3.278,60

91,3/ 3.278,60
 84,6/ 3.278,60
110,6/ 3.278,60
85,2/ 3.278,60

124,6/ 3.278,60
123,0/ 3.278,60
 101,9/ 3.278,60

82,8/ 3.278,60
 98,8/ 3.278,60
117,2/ 3.278,60

   0,02910
0,03437
0,02681
0,03721
0,04200
0,02727
0,03434 
0,02901
0,02605
0,03395
0,02608
0,03803
0,03800
0,02788
0,04093
0,03569
0,03480
0,04914
0,03764
0,04060
0,02785
0,02580
0,03373
0,02599
0,03800
0,03752
0,03108
0,02525
0,03013
0,03575  
1,00000

 

Teilungserklärung Miteigentumsanteile der Wohnungen (Anlage 1)  

Dem Prospekt Teil B werden zur Teilungserklärung
nur die Anlagen 1 und 3 beigefügt. 

Auf die Anlagen 2 und 4 der Teilungserklärung
wird aufgrund des Umfangs verzichtet. Wir stellen Ihnen 

diese gern auf Anforderung zur Vergügung.
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Teilungserklärung(Anlage 3) Sondernutzungsrechte



Die folgenden Ausführungen basieren auf dem derzeitigen Stand der Steuer-
gesetzgebung sowie der dazu ergangenen Rechtsprechung, den Verlautbarungen 

der Finanzverwaltung (allgemeine Verwaltungsvorschriften, Schreiben des 
Bundesministeriums der Finanzen [BMF], Ländererlasse, Verfügungen 

der Oberfinanzdirektionen [OFD]) und der herrschenden Meinung in der 
Literatur. Änderungen in der Steuerrechtsprechung und –gesetzgebung sind 
jederzeit – auch kurzfristig – möglich, so dass die dargestellten steuerlichen 
Folgen unter dem Vorbehalt der Anerkennung durch die Finanzverwaltung 
stehen. Für das Erreichen der steuerlichen Zielsetzungen kann daher keine 
Haftung übernommen werden. Wegen der Vielzahl der individuellen Um-

stände bei dem einzelnen Anleger und der Komplexität des Steuerrechts kann 
auf die steuerlichen Rechtsfolgen nur in Grundzügen eingegangen werden. 
Subjektive Gegebenheiten des Anlegers sind jeweils gesondert zu würdigen. 

Das nachfolgende Kapitel wendet sich an einen Personenkreis, der über 
ausreichende steuerliche, wirtschaftliche und juristische Kenntnisse verfügt. 

Ungeachtet dessen wird empfohlen, dass sich der Anleger in Zweifelsfragen an 
einen sachverständigen Dritten (z.B. Steuerberater, 

Wirtschaftsprüfer etc.) wendet.

Einkommensteuer 
Steuerbarkeit

Voraussetzung für die steuerliche Berücksichtigung der 
Einkunftsquelle Vermietung und Verpachtung ist, dass das 
Investitionsvorhaben und die nachfolgende Bewirtschaf-
tung nicht als „Liebhaberei“ eingestuft werden. Hierzu 
muss objektiv die Absicht bestehen, auf  Dauer nachhaltig 
so hohe Überschüsse zu erzielen, dass insgesamt ein sog. 
Totalgewinn erzielt wird. Nach den Grundsätzen der 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes (BFH) müssen 
steuerfrei realisierbare Veräußerungsgewinne im Rahmen 
der Totalgewinnprognose außer Betracht bleiben.

Eine von vornherein bestehende (kurz- bis mittelfri-
stige) Veräußerungsabsicht ist generell steuerschädlich in 
Bezug auf  die Veräußerung des Objekts. Da der Zweck 
des Erwerbs nicht auf  kurzfristige Veräußerung, sondern 
auf  mittel- bis langfristige Bewirtschaftung der Immo-
bilie ausgerichtet ist, spricht nach dem BMF-Schreiben 
vom 08. Oktober 2004, IV C 3-S 2253-91/04, eine 
Vermutung für die Einkunftserzielungsabsicht. In diesem 
Falle ist für die Totalgewinnprognose von der tatsächlichen 
Nutzungsdauer des Gebäudes (in der Regel 100 Jahre) 
auszugehen. Unter den Prämissen der Prognoserechnung 
wird der Käufer einen Totalüberschuss während der tat-

Steuerliche Grundlagen

sächlichen Nutzungsdauer des Gebäudes realisieren. 
Der Käufer handelt daher in Gewinnerzielungsabsicht, 
so dass die erzielten Ergebnisse damit steuerbar sind.  

Einkunftsart

Der Käufer erzielt Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 1 EStG, da sich 
seine Tätigkeit auf  die Modernisierung und Bewirt-
schaftung einer Immobilie beschränkt. Voraussetzung 
für die Zuordnung zu der o. g. Einkunftsart ist u. a., 
dass die Immobilie nicht Bestandteil eines Betriebs-
vermögens ist. Die Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung werden als Überschuss der in einem 
Kalenderjahr (Veranlagungszeitraum) zugeflossenen 
Einnahmen über die abgeflossenen Werbungskosten 
(Ausgaben) ermittelt (§2 Abs.2 Nr. 2 EStG). 

Einnahmen (§ 8 EStG) sind die vereinnahmten Mie-
ten einschließlich der umlagefähigen Mietnebenko-
sten. In der Investitionsphase entstehen Werbungsko-
sten, die zu steuerlichen Verlusten führen und im Jahr 
ihrer Entstehung von den sonstigen steuerpflichtigen 
Einkünften des Anlegers abgezogen werden können. 
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Steuerliche Verluste entstehen jedoch nicht nur im Inve-
stitionsjahr, sondern auch im verbleibenden Prognosezeit-
raum – wegen der Fremdfinanzierung durch Grundschuld-
darlehen – auch bei der laufenden Bewirtschaftung.

Grund und Boden, AfA Altbau

Für den Grund und Boden können keine Abschreibungen 
oder Absetzungen vorgenommen werden. 

Zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die Ab-
schreibungen des Altgebäudes sind beim Erwerb eines 
bebauten Grundstücks die einheitlichen Anschaffungs-
kosten (einschließlich der Anschaffungsnebenkosten sowie 
der anteilig zu „aktivierenden“ Dienstleistungsgebühren) 
nach dem Verhältnis der Verkehrswerte auf  den Grund 
und Boden und das (Alt-) Gebäude aufzuteilen. 

Die Verkehrswerte sind anhand der Sachwerte von Boden- 
und Gebäudeanteil im Zeitpunkt des Grundstücksankaufs 
zu schätzen. Die Altbausubstanz wird gemäß §7 Abs. 4 
linear mit 2,5 % abgeschrieben.

Erhöhte Absetzungen für Denkmalobjekte gemäß § 7i 
(1) Satz 5 EStG

Gemäß § 7i EStG i.d.F des Haushaltsbegleitgesetzes 2004 
(HBeglG 2004) vom 29.12.2003, kann der Steuerpflichti-
ge bei einem Baudenkmal, abweichend von § 7 Abs. 4 und 
5, im Jahr der Herstellung und in den folgenden sieben 
Jahren jeweils bis zu 9% und in den folgenden vier Jahren 
jeweils bis zu 7% der Herstellungskosten für Baumass-
nahmen, die nach Art und Umfang zur Erhaltung des Ge-
bäudes als Baudenkmal oder zu seiner sinnvollen Nutzung 
erforderlich sind, absetzen.

Mit den durchzuführenden Sanierungsarbeiten darf, um 
die AfA gem. § 7 i EStG in Anspruch nehmen zu können, 
erst nach Abschluss des notariellen Kaufvertrages begon-
nen werden. Der Abschreibungszeitraum für die erhöhten 
Absetzungen beginnt mit dem Jahr des Abschlusses der 
Sanierungsmaßnahmen. Die Inanspruchnahme der Denk-
malabschreibung setzt weiterhin eine nach Abschluss 
der Baumaßnahmen vom Landesdenkmalamt Berlin 
auszufertigende Bescheinigung gemäß § 7i EStG voraus. 
Insofern können Abweichungen zwischen den Sanierungs-
aufwendungen laut Kaufvertrag und den bescheinigten 
Aufwendungen nicht ausgeschlossen werden.

§ 2bEStG

Das vorliegende Angebot ist kein Verlustzuweisungsmo-
dell im Sinne des § 2 b EStG, sodass ein Ausgleichsverbot 
nicht besteht. Der Erwerb einer Eigentumswohnung zum 
Zwecke der Vermietung stellt keine modellhafte Gestal-
tung dar, sofern nur übliche Gestaltungsmerkmale zu ver-
zeichnen sind, BMF 05.07.2000, IV A 5 - S 2118 b, wie 
im vorliegenden Fall. 
Mindestbesteuerung (§ 2 Abs. 3 EStG)

Die Verlustausgleichsbegrenzung gemäß § 2 Abs.3 
EStG a. F. ist durch das Gesetz zur Umsetzung der 
Protokollerklärung der Bundesregierung zur Vermitt-
lungsempfehlung zum Steuervergünstigungsabbaugesetz 
(StVergAbGProtUmsG) vom 22.12.2003 mit Wirkung 
ab 2004 aufgehoben worden.

Private Veräußerungsgeschäfte (§ 23 EStG)

Wird die Immobilie im Privatvermögen gehalten, bleibt 
nach bisheriger Rechtslage ein ggf. entstehender Veräuße-
rungsgewinn einkommensteuerfrei, wenn die Veräußerung 
nach Ablauf  einer zehnjährigen „Behaltefrist“ erfolgt. Die 
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Frist beginnt mit dem Abschluss des Kaufvertrages über 
den Erwerb der Immobilie. Innerhalb des Zehn-Jahres-
Zeitraumes werden Immobilienverkäufe als „Einkünfte aus 
privaten Veräußerungsgeschäften“ versteuert, § 23 Abs.1 
Nr.1 Satz 1 EStG. Eine Ausnahme gilt für das selbstge-
nutzte Wohnungseigentum.
Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns nach § 23 
Abs.3 Satz 4 EStG sind die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten um die bis dahin angesetzten Absetzungen 
für Abnutzung, erhöhte Absetzungen für Sonderabschrei-
bungen zu mindern. Im Ergebnis werden folglich sämt-
liche Abschreibungen dieses Zeitraumes im Zeitpunkt der 
Veräußerung rückgängig gemacht, wenn diese vor Ablauf  
von zehn Jahren erfolgt.

Grundstückshandel

Steuerpflichtige, die nachhaltig Grundstücke an- und 
verkaufen, werden steuerlich als „Grundstückshändler“ 
qualifiziert und erzielen Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
mit der Folge, dass auch Veräußerungsgewinne zu ver-
steuern sind.

In Übereinstimmung mit der einschlägigen BFH-Recht-
sprechung geht das Bundesfinanzministerium (Schreiben 
zur Abgrenzung zwischen privater Vermögensverwaltung 

und gewerblichem Grundstückshandel vom 26. März 
2004, IV A 6 – S 2240 – 46/04) davon aus, dass eine 
gewerbliche Tätigkeit regelmäßig erst dann vorliegt, wenn 
innerhalb eines Zeitraumes von fünf  Jahren mehr als 
drei „Objekte“, wozu auch Anteile an Grundstücksge-
sellschaften gehören, veräußert werden. Ein gewerblicher 
Grundstückshandel kann bei Überschreitung der per-
sönlichen, gesellschafterbezogenen Drei-Objekt-Grenze 
demnach auch dann vorliegen oder entstehen, wenn ein 
Gesellschafteranteil verkauft wird oder die Gesellschaft, an 
welcher der Steuerpflichtige beteiligt ist, das Grundstück 
veräußert. 

Darüber hinaus wird im Erlass festgestellt, dass „Objekte“, 
die länger als zehn Jahre im Vermögen gehalten werden, für 
die Frage der Überschreitung der Objektobergrenze nicht 
zu berücksichtigen sind. 

Nach einem Beschluss des BFH (GrS 1/1993 vom 
03.07.1995, BStBl. 1995 II, 617) können Grundstücks-
verkäufe einer Gesellschaft einem Gesellschafter, der auch 
eigene Grundstücke veräußert, in der Weise zugerechnet 
werden, dass unter Einbeziehung dieser Veräußerungen 
ein gewerblicher Grundstückshandel des Gesellschafters 
besteht. Kernaussage der BFH-Entscheidung ist, dass alle 
„willensbestimmten eigenen Aktivitäten“ des Beteiligten 
am Grundstücksmarkt zusammenfassend beurteilt wer-

den sollen. Vorgänge auf  der Ebene einer vermögensver-
waltenden Beteiligungsgesellschaft sind aber regelmäßig 
nicht durch einen Beteiligten willensbestimmt, wenn dieser 
weniger als 10% am Kapital der Grundstücksgesellschaft 
hält. 

Bei Eheleuten ist eine Zusammenfassung ihrer Grund-
stücksaktivitäten in der Regel nicht zulässig.

Verluste aus Steuerstundungsmodellen gemäß § 15 EStG

Seit dem 1. Januar 2006 ist die Verrechenbarkeit von 
steuerlichen Verlusten durch die Einführung des § 15 b EStG 
weiter deutlich beschränkt worden. Durch den Verweis auf  
den § 15 b EStG in § 21 EStG gilt dies grundsätzlich auch 
für Verluste im Bereich der Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung. Auf die von der UKB Denkmal AG angebote-
nen Kaufobjekte findet der neue § 15 b EStG keine Anwen-
dung, da eine Modellhaftigkeit bei dem Angebot der UKB 
Denkmal AG nicht gegeben ist. Für die Modellhaftigkeit 
reicht es nicht aus, dass im Kaufvertrag zwischen Verkäu-
fer und Käufer zugleich die Modernisierung des Gebäudes 
vereinbart wird. Gemäß BMF-Schreiben vom 17.07.2007 
liegt eine modellhafte Gestaltung im Zusammenhang mit 
dem Erwerb von zu modernisierenden Denkmalschutzim-
mobilien im Sinne des § 7 i Abs. 1 S. 5 EStG nur dann vor, 
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wenn neben der Modernisierungsleistung mindestens eine 
Nebenleistung, welche nicht die Bewirtschaftungsphase 
betrifft, gegen separates Entgelt angeboten wird. Die UKB 
Denkmal AG bietet keine separaten Nebenleistungen gegen 
Entgelt an. 

Sonderausgaben gemäß § 10 f EStG für Selbstnutzer

Ein eventueller Sonderausgabenabzug ergibt sich aus § 10 f  
EStG. Unter den Voraussetzungen des § 7 i EStG (Ab-
schreibung für Baudenkmäler) kann bei einer Nutzung zu 
eigenen Wohnzwecken im Jahr des Abschlusses der Baumaß-
nahme sowie in den folgenden neun Kalenderjahren jeweils 
neun v. H. der entstandenen Sanierungsaufwendungen wie 
Sonderausgaben abziehen. Der o. g. Abzug ist jedoch nur 
möglich, wenn keine Eigenheimzulage und kein Abzug nach 
§ 10 e EStG für das Objekt vorgenommen wurde. 

Ein Sonderausgabenabzug nach § 10 e EStG ist nicht mehr 
möglich, da diese Vorschrift letztmals bei Anschaffung oder 
Herstellung vor dem 01.01.1996 anzuwenden war. 
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1. Allgemeines

Der Anleger tätigt eine Investition, die neben erheblichen 
Vorteilen auch die bei der Errichtung und Bewirtschaf-
tung von Immobilien üblichen Risiken mit sich bringt. 
Die zukünftige Wertentwicklung ist von einer Vielzahl 
von Faktoren abhängig. Neben der allgemeinen Kon-
junktur ist hier vor allem auch die Branchenkonjunktur 
für Wohnimmobilien zu nennen. Darüber hinaus spielen 
die Standardqualität (Mikrolage), Architektur, bedarfsge-
rechte Wohnungsgrößen, Pflege und Instandhaltung, Sa-
nierungsqualität und Bauausführung eine besondere Rolle. 
Von großer Bedeutung ist auch die ökonomische Ent-
wicklung des Investitionsstandortes. All dies zusammen 
genommen kann zu einer Wertminderung der Immobilie 
ebenso führen, wie zu einer Wertsteigerung. Es kann nicht 
unterstellt werden, dass der Anleger zum Zeitpunkt des 
Verkaufes seiner Immobilie eine Wertsteigerung realisieren 
kann.

2. Grundstücksverhältnisse und Modernisierungsbeginn

Das Grundstück Allées des Châteaux in der Hobrechtsfelder 
Chaussee 150 befindet sich auf  einem ca. 148.000 m² 
großen Grundstück. Das Denkmalensemble besteht aus 
zehn Gebäuden, in denen ca. 118 Wohnungen entstehen. 

Das Gesamtgrundstück wird parzelliert, so dass jedem der 
zehn Bestandsgebäude im Grundbuch ein eigenes Grund-
stück zugewiesen wird. Die für die Modernisierung der 
denkmalgeschützten Bestandsgebäude erforderliche Bau-
genehmigung liegt bereits vor. Der Antrag auf  vorläufige 
Bescheinigung nach § 7 i EStG wurde vom Verkäufer 
gestellt. Die zusätzlich für die Förderung nach § 7i/10 f  
EStG erforderliche endgültige Bescheinigung des Landes-
denkmalamtes Berlin wird nach Abschluss der gesamten 
Baumaßnahme beantragt und erteilt. Die Bearbeitungs-
zeiten variieren von Stadt zu Stadt z. T. erheblich. Dabei 
kann es zu längeren Bearbeitungszeiten kommen. 

Das Grundstück ist eingetragen im Grundbuch des Amts-
gerichts Hohenschönhausen von Pankow Blatt 996N, 
vormals Flurstück 4 der Flur 19. Der vorgenannte 
Grundbesitz wurde zwischenzeitlich neu vermessen. Die 
Übernahme und Fortführung in das Liegenschaftskata-
ster ist erfolgt. Die neu gebildeten Flurstücke sind aus der 
Flurkarte ersichtlich, die der Bezugsurkunde als Anlage 2 
beigefügt ist. Die Fortführung im Grundbuch ist weitest-
gehend erfolgt. 

Die Modernisierung der Gebäude wird voraussichtlich 
Ende 2008 begonnen und vorbehaltlich witterungsbe-
dingter Schlechtwetterlage, behördlicher Auflagen und 
höherer Gewalt für die Gebäude voraussichtlich bis Ende 

Chancen & Risiken

2010 abgeschlossen. Maßgebend sind die jeweils im Kauf-
vertrag festgehaltenen Fertigstellungstermine. 

3. Vertragsgestaltung

Mit dem vorliegenden Prospekt wird der Kauf  von Teil- 
und Wohnungseigentum im Sinne des Wohnungseigen-
tumsgesetzes (WEG) angeboten. Gleichzeitig wird ein 
Verwaltervertrag für die Gemeinschaftsflächen geschlos-
sen, in welchen der Erwerber eintritt (siehe hierzu Anlage 
5 der Bezugsurkunde „Vertrag zur Verwaltung von Ge-
meinschaftsflächen“). 

Für die Eigentumswohnungen von Manoir I wird der Mit-
eigentumsanteil an den Gemeinschaftsflächen in Höhe von 
2.017/10.000 entsprechend der Relation der Wohnfläche 
der einzelnen Eigentumswohnungen zur Gesamtwohnflä-
che gebildet (Anlage 1 der Teilungserklärung). 

Der hier angebotene Erwerb einer noch zu sanierenden Ei-
gentumswohnung erfolgt im Wege eines Bauträgerkaufver-
trages zu einem Festpreis. Insofern liegt das Baukostenrisiko 
bei vorliegendem Angebot beim Verkäufer und nicht beim 
Investor. 

Dennoch besteht für den Erwerber das Risiko, dass der 
Verkäufer und Bauträger ausfällt und/ oder sich sonstige 
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unvorhersehbare Verzögerungen (z. B. Streik oder höhere 
Gewalt) ergeben. Im Falle der Insolvenz des Verkäufers 
und Bauträgers sind die Erwerbsnebenkosten (z. B. Notar- 
und Gerichtskosten) nicht durch die Sicherungsregelungen 
der Makler- und Bauträgerverordnung abgesichert. 

Bei der Bauausführung kann es zu nicht vorhersehbaren 
Bauzeitverzögerungen kommen, die zu höheren Bereitstel-
lungs- und Bauzeitzinsen des Anlegers führen. Der Ver-
käufer ist nur dann zum Schadensersatz verpflichtet, wenn 
solche Bauzeitverzögerungen auf  ein Verschulden des Ver-
käufers zurückzuführen sind. 

4. Investitionskosten

Das Denkmalensemble Allées des Châteaux mit ca. 118 Woh-
nungen wird als frei finanziertes Modernisierungsvorhaben 
angeboten. Der im notariellen Kaufvertrag vereinbarte 
Kaufpreis ist ein Festpreis. Das Risiko der Überschreitung 
der Investitionskosten ist ausgeschlossen, da der Festpreis 
neben der Altbausubstanz einschließlich Grundstück auch 
die Sanierungs- und Modernisierungsleistungen umfasst. 

Der Kaufpreis umfasst somit die Kosten für die schlüssel-
fertige Errichtung des Kaufgegenstandes einschließlich der 
Baunebenkosten wie

~	 Architekten- und Fachingenieurhonorare
~	 Etwaige Vermessungs-, Erschließungs- und An-

schlusskosten
~	 Vertriebs- und Marketingkosten
~	 Genehmigungsgebühren.

Im Kaufpreis nicht enthalten sind die Beurkundungs- und 
Grundbuchkosten, die Grunderwerbsteuer und Kosten für 
etwaige Sonder- und Änderungswünsche. Die Notar- und 
Grundbuchgebühren betragen ca. 1,5 % (netto) bezogen 
auf  den Kaufpreis; diese Kosten werden unmittelbar mit 
dem Anleger abgerechnet und können über- als auch un-
terschritten werden. Die Grunderwerbsteuer beträgt der-
zeit in Berlin 4,5 % bezogen auf  den Kaufpreis. Wird der 
Kaufpreis fremdfinanziert, so sind die dadurch entstehen-
den Kosten durch den Anleger zu tragen. Im Kaufpreis 
nicht enthalten sind auch Honorare für Rechtsanwälte, 
Steuerberater und Finanzvermittler, die durch den Käufer 
beauftragt wurden.

5. Mieten

Das Konzept von Allées des Châteaux ist in erster Linie auf  
Familien mit Kindern ausgerichtet. Wegen der umfas-
senden medizinischen Versorgung in Berlin-Buch und der 
Nähe zum Naturpark Barnim richtet sich das Angebot 

auch an Senioren, die gleichzeitig Wert auf  die schnelle 
Erreichbarkeit des Hauptstadtzentrums mit seinem breiten 
Kulturangebot legen. Nach Abschluss der Baumaßnahmen 
werden sämtliche Wohneinheiten auf  der Grundlage einer 
Nettokaltmiete von 6,80 € bis 8,20 €/m2 Wohnfläche 
und Monat zuzüglich Nebenkosten zur Vermietung an-
geboten. Eine Garantie für diese Mietansätze kann nicht 
übernommen werden. Eine Unterschreitung der Mietan-
sätze ist hierbei ebenso denkbar, wie eine Überschreitung.

6. Verwaltung

Die UKB Denkmal AG hat mit der Cardea Liegenschafts-
verwaltung GmbH einen Vertrag zur Verwaltung von 
Gemeinschaftsflächen abgeschlossen. Die Qualität der 
Verwaltung entscheidet maßgeblich über die Wertentwick-
lung einer Immobilie. Durch die Tätigkeit des Verwalters 
können sich der Gesamtzustand der Wohnanlage wie auch 
die Mieterstruktur positiv oder negativ darstellen.

Bei nachlässiger Verwaltung besteht die Gefahr der Wert-
minderung, eingeschränkter Vermietbarkeit sowie vermeid-
barer Reparaturaufwendungen. Neben der Verwaltung des 
Gemeinschaftseigentums obliegt der Hausverwaltung auch 
die Verwaltung des Sondereigentums. Zur Verwaltung des 
Sondereigentums wird den Anlegern empfohlen, mit der 
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ergeben. Entscheidet sich der Anleger für die Aufnahme 
eines Damnums (maximal 5%) so wird der Zinssatz in-
nerhalb der ersten Zinsfestschreibungsperiode reduziert. 
Wird das Damnum vom Käufer mitfinanziert, erhöht 
sich das aufgenommene Darlehen um den entsprechenden 
Damnumsbetrag. 

8. Steuern

Im Kaufvertrag wird nach den Berechnungen des 
Verkäufers eine Aufteilung des Kaufpreises in Grund und 
Boden, Altbausubstanz und Sanierungsleistungen vorge-
nommen. Der Verkäufer weist darauf  hin, dass die Finanz-
verwaltung an diese Aufschlüsselung nicht gebunden ist. 
Für das Erreichen der vom Anleger verfolgten steuerlichen 
Ziele kann daher weder vom Prospektherausgeber noch 
von einer Vertriebsgesellschaft eine Haftung übernommen 
werden. 

Hausverwaltung Cardea GmbH einen separaten Verwal-
tervertrag für Wohnungssondereigentum abzuschließen. 
Die Cardea GmbH, vertreten durch Frau Dr. Jutta Müller, 
ist mit dem Verkäufer mittelbar persönlich verbunden. Die 
Erfahrungen der letzten 15 Jahre zeigen, dass Premium-
immobilien hohe Anforderungen an die Hausverwaltung 
stellen. Obwohl dadurch eine Interessenkollision nicht 
ausgeschlossen werden kann, hat sich die UKB für das 
Projekt Allées des Châteaux erstmals entschlossen, eine per-
sönlich nahe stehende Hausverwaltung einzusetzen.

7. Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt in der Regel aus Eigen- und 
Fremdkapital. Neben dem Kaufpreis umfasst die Fi-
nanzierung auch die Erwerbsnebenkosten (Notar- und 
Grundbuchkosten sowie Grunderwerbsteuer) sowie ggf. 
entstehende Bauzeitzinsen.

Bei Finanzierung durch Finanzinstitute ist zu berück-
sichtigen, dass die Konditionen nach Auslauf  der Zins-
festschreibung von den anfänglichen abweichen können. 
Grundsätzlich ist es Aufgabe des Anlegers, sich um die 
Anschlussfinanzierung zu bemühen. Durch abweichende 
Zinsen kann sich eine liquiditätsmäßige Verschlechterung 
oder Verbesserung im Verhältnis zu den Mieteinnahmen 
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Das hier vorgestellte Angebot ist nur in Verbindung mit Prospekt 
Teil A „Allées des Châteaux“ gültig.

Architektonische Ausstattungen in den Plänen, wie Möblierung 
usw., sind nicht Gegenstand der Baubeschreibung, sondern dienen 
lediglich als Gestaltungsvorschlag. 
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